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Grundgesetz 

Art. 5 GG: 

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich 
aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.  

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.  

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von 
der Treue zur Verfassung. 
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Kunsturhebergesetz 

§ 22 (Recht am eigenen Bild)  
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt wer-
den. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, daß er sich abbilden ließ, 
eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der 
Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überle-
bende Ehegatte und die Kinder des Abgebildeten, und wenn weder ein Ehegatte noch Kinder vorhanden 
sind, die Eltern des Abgebildeten.  
 
§ 23 (Recht am eigenen Bild, Ausnahmeregelungen)  
(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden:  
1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte;  
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit er-
scheinen;  
3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen 
teilgenommen haben;  
4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem 
höheren Interesse der Kunst dient.  
(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung, durch die ein 
berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt wird.  
 
§ 24 (Recht am eigenen Bild; Ausnahmeregelungen bei öffentlichem Interesse)  
Für Zwecke der Rechtspflege und der öffentlichen Sicherheit dürfen von den Behörden Bildnisse ohne 
Einwilligung des Berechtigten sowie des Abgebildeten oder seiner Angehörigen vervielfältigt, verbreitet 
und öffentlich zur Schau gestellt werden.  
 
§ 33 (Strafvorschrift)  
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen den §§ 22, 23 ein 
Bildnis verbreitet oder öffentlich zur Schau stellt.  
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.  
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BGB 

§ 823 BGB 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 
oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet.  

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezwecken-
des Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden 
möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 

§ 1004 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch 

(1) Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beein-
trächtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind 
weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen.  

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist. 
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Teledienstegesetz 

Gesetz über die Nutzung von Telediensten 
(Teledienstegesetz -TDG)  

(Ausfertigungsdatum: 22. Juli 1997;  Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 und 4 Abs. 1 G v. 14. Dezember 2001 
I 3721, Umsetzung der EGRL 31/2000 (CELEX Nr: 300L0031) vgl. G v. 14. Dezember 2001 I 3721) 

ABSCHNITT 1 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1 
Zweck des Gesetzes  

Zweck des Gesetzes ist es, einheitliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die verschiedenen Nutzungs-
möglichkeiten der elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste zu schaffen. 

§ 2 
Geltungsbereich  

(1) Die nachfolgenden Vorschriften gelten für alle elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste, 
die für eine individuelle Nutzung von kombinierbaren Daten wie Zeichen, Bilder oder Töne bestimmt sind und 
denen eine Übermittlung mittels Telekommunikation zugrunde liegt (Teledienste).  
(2) Teledienste im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere 
1. Angebote im Bereich der Individualkommunikation (zum Beispiel Telebanking, Datenaustausch), 
2. Angebote zur Information oder Kommunikation, soweit nicht die redaktionelle Gestaltung zur Meinungsbil-
dung für die Allgemeinheit im Vordergrund steht (Datendienste, zum Beispiel Verkehrs-, Wetter-, Umwelt- und 
Börsendaten, Verbreitung von Informationen über Waren und Dienstleistungsangebote), 
3. Angebote zur Nutzung des Internets oder weiterer Netze, 
4. Angebote zur Nutzung von Telespielen, 
5. Angebote von Waren und Dienstleistungen in elektronisch abrufbaren Datenbanken mit interaktivem Zugriff 
und unmittelbarer Bestellmöglichkeit. 
(3) Absatz 1 gilt unabhängig davon, ob die Nutzung der Teledienste ganz oder teilweise unentgeltlich oder gegen 
Entgelt möglich ist.  
(4) Dieses Gesetz gilt nicht für 
1. Telekommunikationsdienstleistungen und das geschäftsmäßige Erbringen von Telekommunikationsdiensten 
nach § 3 des Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120), 
2. Rundfunk im Sinne des § 2 des Rundfunkstaatsvertrages, 
3. inhaltliche Angebote bei Verteildiensten und Abrufdiensten, soweit die redaktionelle Gestaltung zur Mei-
nungsbildung für die Allgemeinheit im Vordergrund steht, nach § 2 des Mediendienste-Staatsvertrages in 
der Fassung vom 20. Januar bis 7. Februar 1997, 
4. den Bereich der Besteuerung. 
(5) Presserechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 
(6) Dieses Gesetz schafft weder Regelungen im Bereich des internationalen Privatrecht noch befasst es sich mit 
der Zuständigkeit der Gerichte. 

§ 3 
Begriffsbestimmungen  

Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Ausdruck 
1. "Diensteanbieter" jede natürliche oder juristische Person, die eigene oder fremde Teledienste zur Nutzung 
bereithält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt; 
2. "Nutzer" jede natürliche oder juristische Person, die zu beruflichen oder sonstigen Zwecken Teledienste in 
Anspruch nimmt, insbesondere um Informationen zu erlangen oder zugänglich zu machen; 
3. "Verteildienste" Teledienste, die im Wege einer Übertragung von Daten ohne individuelle Anforderung 
gleichzeitig für eine unbegrenzte Zahl von Nutzern erbracht werden; 
4. "Abrufdienste" Teledienste, die im Wege einer Übertragung von Daten auf Anforderung eines einzelnen Nut-
zers erbracht werden; 
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5. "kommerzielle Kommunikation" jede Form der Kommunikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren För-
derung des Absatzes von Waren, Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds eines Unternehmens, einer sonsti-
gen Organisation oder einer natürlichen Person dient, die eine Tätigkeit im Handel, Gewerbe oder Handwerk 
oder einen freien Beruf ausübt; die folgenden Angaben stellen als solche keine Form der kommerziellen Kom-
munikation dar: 
a) Angaben, die direkten Zugang zur Tätigkeit des Unternehmens oder der Organisation oder Person ermögli-
chen, wie insbesondere ein Domain-Name oder eine Adresse der elektronischen Post; 
b) Angaben in Bezug auf Waren und Dienstleistungen oder das Erscheinungsbild eines Unternehmens, einer 
Organisation oder Person, die unabhängig und insbesondere ohne finanzielle Gegenleistungen gemacht werden; 
6. "niedergelassener Diensteanbieter" Anbieter, die mittels einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit Tele-
dienste geschäftsmäßig anbieten oder erbringen; der Standort der technischen Einrichtung allein begründet keine 
Niederlassung des Anbieters. 
Einer juristischen Person steht eine Personengesellschaft gleich, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu 
erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. 

§ 4 
Herkunftslandprinzip  

(1) In der Bundesrepublik Deutschland niedergelassene Diensteanbieter und ihre Teledienste unterliegen den 
Anforderungen des deutschen Rechts auch dann, wenn die Teledienste in einem anderen Staat innerhalb des 
Geltungsbereichs der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über 
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs, im Binnenmarkt (ABl. EG Nr. L 178 S. 1) geschäftsmäßig angeboten oder erbracht werden.  
(2) Der freie Dienstleistungsverkehr von Telediensten, die in der Bundesrepublik Deutschland von Diensteanbie-
tern geschäftsmäßig angeboten oder erbracht werden, die in einem anderen Staat innerhalb des Geltungsbereichs 
der Richtlinie 2000/31/EG niedergelassen sind, wird nicht eingeschränkt. Absatz 5 bleibt unberührt.  
(3) Von den Absätzen 1 und 2 bleiben unberührt 
1. die Freiheit der Rechtswahl, 
2. die Vorschriften für vertragliche Schuldverhältnisse in Bezug auf Verbraucherverträge, 
3. gesetzliche Vorschriften über die Form des Erwerbs von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 
sowie der Begründung, Übertragung, Änderung oder Aufhebung von dinglichen Rechten an Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten. 
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
1. die Tätigkeit von Notaren sowie von Angehörigen anderer Berufe, soweit diese ebenfalls hoheitlich tätig sind, 
2. die Vertretung von Mandanten und die Wahrnehmung ihrer Interessen vor Gericht, 
3. die Zulässigkeit nicht angeforderter kommerzieller Kommunikationen durch elektronische Post, 
4. Gewinnspiele mit einem einen Geldwert darstellenden Einsatz bei Glücksspielen, einschließlich Lotterien und 
Wetten, 
5. die Anforderungen an Verteildienste, 
6. das Urheberrecht, verwandte Schutzrechte, Rechte im Sinne der Richtlinie 87/54/EWG des Rates vom 16. 
Dezember 1986 über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen (ABl. EG Nr. L 24 S. 36) 
und der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen 
Schutz von Datenbanken (ABl. EG Nr. L 77 S. 20) sowie für gewerbliche Schutzrechte, 
7. die Ausgabe elektronischen Geldes durch Institute, die gemäß Artikel 8 Abs. 1 der Richtlinie 2000/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. September 2000 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsich-
tigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten (ABl. EG Nr. L 275 S. 39) von der Anwendung einiger oder aller 
Vorschriften dieser Richtlinie und von der Anwendung der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. März 2000 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (ABl. EG 
Nr. L 126 S. 1) freigestellt sind, 
8. Vereinbarungen oder Verhaltensweisen, die dem Kartellrecht unterliegen, 
9. die von den §§ 12, 13a bis 13c, 55a, 83, 110a bis 110d, 111b und 111c des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
und der Verordnung über die Berichterstattung von Versicherungsunternehmen gegenüber dem Bundesauf-
sichtsamt für das Versicherungswesen erfassten Bereiche, die Regelungen über das auf Versicherungsverträge 
anwendbare Recht sowie für Pflichtversicherungen, 
10. das für den Schutz personenbezogener Daten geltende Recht. 
(5) Das Angebot und die Erbringung eines Teledienstes durch einen Diensteanbieter, der in einem anderen Staat 
im Geltungsbereich der Richtlinie 2000/31/EG niedergelassen ist, unterliegen abweichend von Absatz 2 den 
Einschränkungen des innerstaatlichen Rechts, soweit dieses dem Schutz  
1. der öffentlichen Ordnung, insbesondere im Hinblick auf die Verhütung, Ermittlung, Aufklärung, Verfolgung 
und Vollstreckung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, einschließlich des Jugendschutzes und der Be-
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kämpfung der Hetze aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität sowie von 
Verletzungen der Menschenwürde einzelner Personen, 
2. der öffentlichen Sicherheit, insbesondere der Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidigungsinteressen, 
3. der öffentlichen Gesundheit, 
4. der Interessen der Verbraucher, einschließlich des Schutzes von Anlegern, 
vor Beeinträchtigungen oder ernsthaften und schwerwiegenden Gefahren dient, und die auf der Grundlage des 
innerstaatlichen Rechts in Betracht kommenden Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis zu diesen 
Schutzzielen stehen. Für das Verfahren zur Einleitung von Maßnahmen nach Satz 1 - mit Ausnahme von gericht-
lichen Verfahren einschließlich etwaiger Vorverfahren und der Verfolgung von Straftaten einschließlich der 
Strafvollstreckung und von Ordnungswidrigkeiten - sieht Artikel 3 Abs. 4 und 5 der Richtlinie 2000/31/EG Kon-
sultations- und Informationspflichten vor. 

ABSCHNITT 2 
ZUGANGSFREIHEIT UND INFORMATIONSPFLICHTEN 

§ 5 
Zugangsfreiheit  

Teledienste sind im Rahmen der Gesetze zulassungs- und anmeldefrei. 

§ 6 
Allgemeine Informationspflichten  

Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige Teledienste mindestens folgende Informationen leicht erkennbar, 
unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten: 
1. den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, bei juristischen Personen zusätzlich den Ver-
tretungsberechtigten, 
2. Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation mit ihnen er-
möglichen, einschließlich der Adresse der elektronischen Post, 
3. soweit der Teledienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht wird, die der behördlichen Zulas-
sung bedarf, Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde, 
4. das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister, in das sie eingetra-
gen sind, und die entsprechende Registernummer, 
5. soweit der Teledienst in Ausübung eines Berufs im Sinne von Artikel 1 Buchstabe d der Richtlinie 
89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hoch-
schuldiplome, die eine mindestens 3-jährige Berufsausbildung abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S.16), oder im 
Sinne von Artikel 1 Buchstabe f der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG 
(ABl. EG Nr. L 209 S. 25), die zuletzt durch die Richtlinie 97/38/EG der Kommission vom 20. Juni 1997 (ABl. 
EG Nr. L 184 S. 31) geändert worden ist, angeboten oder erbracht wird, Angaben über 
a) die Kammer, welcher die Diensteanbieter angehören, 
b) die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in dem die Berufsbezeichnung verliehen worden ist,  
c) die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und dazu, wie diese zugänglich sind, 
6. in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes besit-
zen, die Angabe dieser Nummer. 
Weitergehende Informationspflichten insbesondere nach dem Fernabsatzgesetz, dem Fernunterrichtsschutzge-
setz, dem Teilzeit-Wohnrechtegesetz oder dem Preisangaben- und Preisklauselgesetz und der Preisangabenver-
ordnung, dem Versicherungsaufsichtsgesetz sowie nach handelsrechtlichen Bestimmungen bleiben unberührt. 

§ 7 
Besondere Informationspflichten bei kommerziellen Kommunikationen  

Diensteanbieter haben bei kommerziellen Kommunikationen, die Bestandteil eines Teledienstes sind oder die 
einen solchen Dienst darstellen, mindestens die nachfolgenden Voraussetzungen zu beachten.  
1. Kommerzielle Kommunikationen müssen klar als solche zu erkennen sein. 
2. Die natürliche oder juristische Person in deren Auftrag kommerzielle Kommunikationen erfolgen, muss klar 
identifizierbar sein. 
3. Angebote zur Verkaufsförderung wie Preisnachlässe, Zugaben und Geschenke müssen klar als solche erkenn-
bar sein, und die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme müssen leicht zugänglich sein sowie klar und unzwei-
deutig angegeben werden. 
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4. Preisausschreiben oder Gewinnspiele mit Werbecharakter müssen klar als solche erkennbar und die Teilnah-
mebedingungen leicht zugänglich sein sowie klar und unzweideutig angegeben werden. 
Die Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb bleiben unberührt 

ABSCHNITT 3 
VERANTWORTLICHKEIT 

§ 8 
Allgemeine Grundsätze  

(1) Diensteanbieter sind für eigene Informationen, die sie zur Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Geset-
zen verantwortlich.  
(2) Diensteanbieter im Sinne der §§ 9 bis 11 sind nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicher-
ten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hin-
weisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen 
Gesetzen bleiben auch im Falle der Nichtverantwortlichkeit des Diensteanbieters nach den §§ 9 bis 11 unberührt. 
Das Fernmeldegeheimnis nach § 85 des Telekommunikationsgesetzes ist zu wahren. 

§ 9 
Durchleitung von Informationen  

(1) Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie in einem Kommunikationsnetz übermitteln oder zu 
denen sie den Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich, sofern sie  
1. die Übermittlung nicht veranlasst, 
2. den Adressaten der übermittelten Informationen nicht ausgewählt und 
3. die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder verändert haben. 
Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Diensteanbieter absichtlich mit einem der Nutzer seines Dienstes 
zusammenarbeitet, um rechtswidrige Handlungen zu begehen.  
(2) Die Übermittlung von Informationen nach Absatz 1 und die Vermittlung des Zugangs zu ihnen umfasst auch 
die automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung dieser Informationen, soweit dies nur zur Durchführung der 
Übermittlung im Kommunikationsnetz geschieht und die Informationen nicht länger gespeichert werden, als für 
die Übermittlung üblicherweise erforderlich ist. 

§ 10 
Zwischenspeicherung zur beschleunigten Übermittlung von Informationen  

Diensteanbieter sind für eine automatische, zeitlich begrenzte Zwischenspeicherung, die allein dem Zweck dient, 
die Übermittlung der fremden Information an andere Nutzer auf deren Anfrage effizienter zu gestalten, nicht 
verantwortlich, sofern sie  
1. die Informationen nicht verändern, 
2. die Bedingungen für den Zugang zu den Informationen beachten, 
3. die Regeln für die Aktualisierung der Information, die in weithin anerkannten und verwendeten Industriestan-
dards festgelegt sind, beachten, 
4. die erlaubte Anwendung von Technologien zur Sammlung von Daten über die Nutzung der Information, die in 
weithin anerkannten und verwendeten Industriestandards festgelegt sind, nicht beeinträchtigen und 
5. unverzüglich handeln, um im Sinne dieser Vorschrift gespeicherte Informationen zu entfernen oder den Zu-
gang zu ihnen zu sperren, sobald sie Kenntnis davon erhalten haben, dass die Informationen am ursprünglichen 
Ausgangsort der Übertragung aus dem Netz entfernt wurden oder der Zugang zu ihnen gesperrt wurde oder ein 
Gericht oder eine Verwaltungsbehörde die Entfernung oder Sperrung angeordnet hat.§ 9 Abs. 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 

§ 11 
Speicherung von Informationen  

Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie für einen Nutzer speichern, nicht verantwortlich, sofern  
1. sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung oder der Information haben und ihnen im Falle von 
Schadensersatzansprüchen auch keine Tatsachen oder Umstände bekannt sind, aus denen die rechtswidrige 
Handlung oder die Information offensichtlich wird, oder 
2. sie unverzüglich tätig geworden sind, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, 
sobald sie diese Kenntnis erlangt haben. 
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Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer dem Diensteanbieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt 
wird. 

ABSCHNITT 4 
BUSSGELDVORSCHRIFTEN 

§ 12 
Bußgeldvorschriften  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 6 Satz 1 eine Information nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig verfügbar hält. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
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Mediendienstestaatsvertrag 

Staatsvertrag über Mediendienste 
(Mediendienstestaatsvertrag - MDStV) 

Fassung vom 1. April 2003 
vom 20. Januar bis 7. Februar 1997 zuletzt geändert durch Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde 

und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag - JMStV)  

I. ABSCHNITT 
ALLGEMEINES 

§ 1 
Zweck des Staatsvertrages 

Zweck des Staatsvertrages ist, in allen Ländern einheitliche Rahmenbedingungen für die verschiedenen Nut-
zungsmöglichkeiten der im folgenden geregelten elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste zu 
schaffen. 

§ 2 
Geltungsbereich 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für das Angebot und die Nutzung von an die Allgemeinheit gerichteten Informati-
ons- und Kommunikationsdiensten (Mediendienste) in Text, Ton oder Bild, die unter Benutzung elektromagneti-
scher Schwingungen ohne Verbindungsleitung oder längs oder mittels eines Leiters verbreitet werden. Die Be-
stimmungen des Rundfunkstaatsvertrages und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages bleiben unberührt. Fer-
ner bleiben die Bestimmungen des Teledienstegesetzes in der in einem Bundesgesetz erstmalig beschlossenen 
Fassung, die Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes sowie der Bereich der Besteuerung unberührt. 
Ferner bleiben die Bestimmungen des Teledienstegesetzes in der in einem Bundesgesetz erstmalig beschlossenen 
Fassung, die Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes sowie der Bereich der Besteuerung unberührt. 
(2) Mediendienste im Sinne von Absatz 1 sind insbesondere 
1. Verteildienste in Form von direkten Angeboten an die Öffentlichkeit für den Absatz von Waren oder Erbrin-
gung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt 
(Teleshopping), 
2. Verteildienste, in denen Messergebnisse und Datenermittlungen in Text oder Bild mit oder ohne Begleitton 
verbreitet werden, 
3. Verteildienste in Form von Fernsehtext, Radiotext und vergleichbaren Textdiensten, 
4. Abrufdienste, bei denen Text-, Ton- oder Bilddarbietungen auf Anforderung aus elektronischen Speichern zur 
Nutzung übermittelt werden, mit Ausnahme von solchen Diensten, bei denen der individuelle Leistungsaus-
tausch oder die reine Übermittlung von Daten im Vordergrund steht, ferner von Telespielen. 
(3) Dieser Staatsvertrag schafft weder Regelungen im Bereich des internationalen Privatrechts noch befasst er 
sich mit der Zuständigkeit der Gerichte. 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Staatsvertrages bezeichnet der Ausdruck 
1. „Diensteanbieter" jede natürliche oder juristische Person, die eigene oder fremde Mediendienste zur Nutzung 
bereit hält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt; 
2. „Nutzer" jede natürliche oder juristische Person, die zu beruflichen oder sonstigen Zwecken Mediendienste in 
Anspruch nimmt, insbesondere um Informationen zu erlangen oder zugänglich zu machen; 
3. „Verteildienst" einen Mediendienst, der im Wege einer Übertragung von Daten ohne individuellen Abruf 
gleichzeitig für eine unbegrenzte Zahl von Nutzern erbracht wird; 
4. „Abrufdienst" einen Mediendienst, der im Wege einer Übertragung von Daten auf individuelle Anforderung 
eines einzelnen Nutzers erbracht wird; 
5. „kommerzielle Kommunikation" jede Form der Kommunikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren För-
derung des Absatzes von Waren, Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds eines Unternehmens, einer sonsti-
gen Organisation oder einer natürlichen Person dient, die eine Tätigkeit im Handel, Gewerbe oder Handwerk 
oder einen freien Beruf ausübt; die folgenden Angaben stellen als solche keine Form der kommerziellen Kom-
munikation dar: 
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a) Angaben, die direkten Zugang zur Tätigkeit des Unternehmens oder der Organisation oder Person er-
möglichen, wie insbesondere ein Domain-Name oder eine Adresse der elektronischen Post und 
b) Angaben in bezug auf Waren und Dienstleistungen oder das Erscheinungsbild eines Unternehmens, einer 
Organisation oder Person, die unabhängig und insbesondere ohne finanzielle Gegenleistung gemacht werden, 
6. „niedergelassener Diensteanbieter" Anbieter, die mittels einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit Me-
diendienste geschäftsmäßig anbieten oder erbringen; der Standort der technischen Einrichtung allein begründet 
keine Niederlassung des Anbieters; Einer juristischen Person steht eine Personengesellschaft gleich, die mit der 
Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. 

§ 4 
Zugangsfreiheit 

Mediendienste sind im Rahmen der Gesetze zulassungs- und anmeldefrei. 

§ 5 
Herkunftslandprinzip 

(1) In der Bundesrepublik Deutschland niedergelassene Diensteanbieter und ihre Mediendienste unterliegen den 
Anforderungen des deutschen Rechts auch dann, wenn die Mediendienste in einem anderen Staat innerhalb des 
Anwendungsbereichs der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (ABl. EG Nr. L 178 S. 1) geschäftsmäßig angeboten oder erbracht werden. 
(2) Der freie Dienstleistungsverkehr von Mediendiensten, die in der Bundesrepublik Deutschland von 
Diensteanbietern geschäftsmäßig angeboten oder erbracht werden, die in einem anderen Staat innerhalb des 
Geltungsbereichs der Richtlinie 2000/31/EG niedergelassen sind, wird nicht eingeschränkt. Absatz 5 bleibt unbe-
rührt. 
(3) Von den Absätzen 1 und 2 bleiben unberührt 
1. die Freiheit der Rechtswahl, 
2. die Vorschriften für vertragliche Schuldverhältnisse in bezug auf Verbraucherverträge, die im Rahmen von 
Mediendiensten geschlossen werden, gesetzliche Vorschriften über die Form des Erwerbs von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten sowie der Begründung, Übertragung, Änderung oder Aufhebung von dinglichen 
Rechten an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. 
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
1. die Tätigkeit von Notaren sowie von Angehörigen anderer Berufe, soweit diese ebenfalls hoheitlich tätig sind, 
2. die Vertretung von Mandanten und die Wahrnehmung ihrer Interessen vor Gericht, 
3. die Zulässigkeit nicht angeforderter kommerzieller Kommunikationen durch elektronische Post, 
4. Gewinnspiele mit einem einen Geldwert darstellenden Einsatz bei Glücksspielen, einschließlich Lotterien und 
Wetten, 
5. die Anforderungen an Verteildienste, 
6. das Urheberrecht, verwandte Schutzrechte, Rechte im Sinne der Richtlinie 87/54/EWG des Rates vom 16. 
Dezember 1986 über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen (ABl. EG Nr. L 24 S. 36) 
und der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen 
Schutz von Datenbanken (ABl. EG Nr. L 77 S. 20) sowie für gewerbliche Schutzrechte, 
7. die Ausgabe elektronischen Geldes durch Institute, die gemäß Artikel 8 Abs. 1 der Richtlinie 2000/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. September 2000 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsich-
tigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten (ABl. EG Nr. L 275 S. 39) von der Anwendung einiger oder aller 
Vorschriften dieser Richtlinie und von der Anwendung der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. März 2000 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (ABl. EG 
Nr. L 126 S. 1) freigestellt sind, 
8. Vereinbarungen oder Verhaltensweisen, die dem Kartellrecht unterliegen, 
9. die von den §§ 12, 13a bis c, 55a, 83, 110a bis d, 111b und c des Versicherungsaufsichtsgesetzes und der 
Verordnung über die Berichterstattung von Versicherungsunternehmen gegenüber dem Bundesaufsichtsamt für 
das Versicherungswesen erfassten Bereiche, die Regelungen über das auf Versicherungsverträge anwendbare 
Recht sowie für Pflichtversicherungen und 
10. das für den Schutz personenbezogener Daten geltende Recht. 
(5) Das Angebot und die Erbringung eines Mediendienstes durch einen Diensteanbieter, der in einem anderen 
Staat im Geltungsbereich der Richtlinie 2000/31/EG niedergelassen ist, unterliegen abweichend von Absatz 2 
den Einschränkungen des innerstaatlichen Rechts, soweit dieses dem Schutz 
1. der öffentlichen Ordnung, insbesondere im Hinblick auf die Verhütung, Ermittlung, Aufklärung und Verfol-
gung und Vollstreckung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, einschließlich des Jugendschutzes und der 
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Bekämpfung der Hetze aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität sowie den 
Verletzungen der Menschenwürde einzelner Personen, 
2. der öffentlichen Sicherheit, insbesondere der Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidigungsinteressen, 
3. der öffentlichen Gesundheit, 
4. der Interessen der Verbraucher, einschließlich des Schutzes von Anlegern, vor Beeinträchtigungen oder ernst-
haften und schwerwiegenden Gefahren dient, und die auf der Grundlage des innerstaatlichen Rechts in Betracht 
kommenden Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis zu diesenSchutzzielen stehen. Für das Verfahren 
zur Einleitung von Maßnahmen nach Satz 1 – mit Ausnahme von gerichtlichen Verfahren einschließlich etwai-
ger Vorverfahren und der Verfolgung von Straftaten einschließlich der Strafvollstreckung und von Ordnungs-
widrigkeiten - sieht Artikel 3 Abs. 4 und 5 der Richtlinie 2000/31/EG Konsultations- und Informationspflichten 
vor. 

II. ABSCHNITT 
BESONDERE PFLICHTEN UND RECHTE DER DIENSTEANBIETER 

§ 6 
Allgemeine Grundsätze der Verantwortlichkeit 

(1) Diensteanbieter sind für eigene Informationen, die sie zur Nutzung bereit halten, nach diesem Staatsvertrag 
oder den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 
(2) Diensteanbieter im Sinne der §§ 7 bis 9 sind nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicher-
ten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hin-
weisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach diesem Staatsver-
trag oder den allgemeinen Gesetzen bleiben auch im Falle der Nichtverantwortlichkeit des Diensteanbieters nach 
den §§ 7 bis 9 unberührt. Das Fernmeldegeheimnis nach § 85 des Telekommunikationsgesetzes ist zu wahren. 

§ 7 
Durchleitung von Informationen 

(1) Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie in einem Kommunikationsnetz übermitteln oder zu 
denen sie den Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich, sofern sie 
1. die Übermittlung nicht veranlasst, 
2. den Adressaten der übermittelten Informationen nicht ausgewählt und 
3. die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder verändert haben. 
Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Diensteanbieter absichtlich mit einem der Nutzer seines Dienstes 
zusammenarbeitet, um rechtswidrige Handlungen zu begehen. 
(2) Die Übermittlung von Informationen nach Absatz 1 und die Vermittlung des Zugangs zu ihnen umfasst auch 
die automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung dieser Informationen, soweit dies nur zur Durchführung der 
Übermittlung im Kommunikationsnetz geschieht und die Informationen nicht länger gespeichert werden, als für 
die Übermittlung üblicherweise erforderlich ist. 

§ 8 
Zwischenspeicherung zur beschleunigten Übermittlung von Informationen 

Diensteanbieter sind für eine automatische, zeitlich begrenzte Zwischenspeicherung, die allein dem Zweck dient, 
die Übermittlung der fremden Information an andere Nutzer auf deren Anfrage effizienter zu gestalten, nicht 
verantwortlich, sofern sie 
1. die Information nicht verändern, 
2. die Bedingungen für den Zugang zu den Informationen beachten, 
3. die Regeln für die Aktualisierung der Informationen, die in weithin anerkannten und verwendeten Industrie-
standards festgelegt sind, beachten, 
4. die erlaubte Anwendung von Technologien zur Sammlung von Daten über die Nutzung der Information, die in 
weithin anerkannten und verwendeten Industriestandards festgelegt sind, nicht beeinträchtigen, und 
5. unverzüglich handeln, um im Sinne dieser Vorschrift gespeicherte Informationen zu entfernen oder den Zu-
gang zu ihnen zu sperren, sobald sie Kenntnis davon erhalten haben, dass die Informationen am ursprünglichen 
Ausgangsort der Übertragung aus dem Netz entfernt wurden oder der Zugang zu ihnen gesperrt wurde oder ein 
Gericht oder eine Verwaltungsbehörde die Entfernung oder Sperrung angeordnet hat. 
§ 7 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
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§ 9 
Speicherung von Informationen 

Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie für einen Nutzer speichern, nicht verantwortlich, sofern 
1. sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung oder der Information haben und ihnen im Falle von 
Schadensersatzansprüchen auch keine Tatsachen oder Umstände bekannt sind, aus denen die rechtswidrige 
Handlung oder die Information offensichtlich wird, oder 
2. sie unverzüglich tätig geworden sind, um diese Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, 
sobald sie diese Kenntnis erlangt haben. 
Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer dem Diensteanbieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt 
wird. 

§ 10 
Informationspflichten 

(1) Diensteanbieter haben für Mediendienste folgende Informationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar 
und ständig verfügbar zu halten: 
1. Namen und Anschrift sowie 
2. bei juristischen Personen auch Namen und Anschrift des Vertretungsberechtigten. 
(2) Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige Mediendienste mindestens folgende Informationen leicht erkenn-
bar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten: 
1. den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, bei juristischen Personen zusätzlich den Ver-
tretungsberechtigten, 
2. Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation mit ihnen er-
möglichen, einschließlich der Adresse der elektronischen Post, 
3. soweit der Mediendienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht wird, die der behördlichen Zu-
lassung bedarf, Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde; 
4. das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister, in das sie eingetra-
gen sind, und die entsprechende Registernummer, 
5. soweit der Mediendienst in Ausübung eines Berufs im Sinne von Artikel 1 Buchst. d der Richtlinie 
89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hoch-
schuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16), oder im 
Sinne von Artikel 1 Buchst. f der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemei-
ne Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. 
EG Nr. L 209 S. 25), die zuletzt durch die Richtlinie 97/38/EG der Kommission vom 20. Juni 1997 (ABl. EG Nr. 
L 184 S. 31) geändert worden ist, angeboten oder erbracht wird, Angaben über 
a) die Kammer, welcher die Diensteanbieter angehören, 
b) die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in dem die Berufsbezeichnung verliehen worden ist, 
c) die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und dazu, wie diese zugänglich sind 
6. in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27 a des Umsatzsteuergesetzes besit-
zen, die Angabe dieser Nummer. 
Weitergehende Informationspflichten insbesondere nach dem Fernabsatzgesetz, dem Fernunterrichtsschutzge-
setz, dem Teilzeit-Wohnrechtegesetz oder dem Preisangaben- und Preisklauselgesetz und der Preisangabenver-
ordnung, dem Versicherungsaufsichtsgesetz sowie nach handelsrechtlichen Bestimmungen bleiben unberührt. 
(3) Diensteanbieter von journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, in denen vollständig oder teilweise 
Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder Bild wiedergegeben oder in periodischer Folge Texte ver-
breitet werden, müssen zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 und unbeschadet des Absatzes 2 einen Ver-
antwortlichen mit Angabe des Namens und der Anschrift benennen. Werden mehrere Verantwortliche benannt, 
so ist kenntlich zu machen, für welchen Teil des Mediendienstes der jeweils Benannte verantwortlich ist. Als 
Verantwortlicher kann nur benannt werden, wer 
1. seinen ständigen Aufenthalt im Inland hat, 
2. nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat, 
3. voll geschäftsfähig ist und 
4. unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann. 
(4) Diensteanbieter haben bei kommerziellen Kommunikationen, die Bestandteil eines Mediendienstes sind oder 
die einen solchen Dienst darstellen, mindestens die nachfolgenden Voraussetzungen zu beachten: 
1. kommerzielle Kommunikationen müssen klar als solche zu erkennen sein, 
2. die natürliche oder juristische Person oder Personenvereinigung, in deren Auftrag kommerzielle Kommunika-
tionen erfolgen, muss klar identifizierbar sein, 
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3. Angebote zur Verkaufsförderung wie Preisnachlässe, Zugaben und Geschenke müssen klar als solche erkenn-
bar sein und die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme müssen leicht zugänglich sein sowie klar und unzwei-
deutig angegeben werden und 
4. Preisausschreiben oder Gewinnspiele mit Werbecharakter müssen klar als solche erkennbar und die Teilnah-
mebedingungen leicht zugänglich sein sowie klar und unzweideutig angegeben werden. 
Die Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb bleiben unberührt. 

§ 11 
Inhalte, Sorgfaltspflicht, Meinungsumfragen 

(1) Für die Angebote gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 
(2) Verteildienste nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 und Angebote nach § 10 Abs. 3 haben, soweit sie der Berichter-
stattung dienen und Informationsangebote enthalten, den anerkannten journalistischen Grundsätzen zu entspre-
chen. Nachrichten über das aktuelle Tagesgeschehen sind vom Diensteanbieter vor ihrer Verbreitung mit der 
nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft und Wahrheit zu prüfen. Kommentare sind von der 
Berichterstattung deutlich zu trennen und unter Nennung des Verfassers als solche zu kennzeichnen. 
(3) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen in Angeboten, die vom Diensteanbieter durchgeführt werden, ist 
anzugeben, ob sie repräsentativ sind. 

§ 12 
Unzulässige Mediendienste, Jugendschutz 

Die für Mediendienste geltenden Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages finden Anwendung 

§ 13 
Werbung, Sponsoring 

(1) Werbung muss als solche klar erkennbar und vom übrigen Inhalt der Angebote eindeutig getrennt sein. In der 
Werbung dürfen keine unterschwelligen Techniken eingesetzt werden. 
(2) Für Verteildienste nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 gelten §§ 7, 8, 44, 45 und 45a des Rundfunkstaatsvertrages entspre-
chend. 
(3) Für Sponsoring bei Fernsehtext gilt § 8 des Rundfunkstaatsvertrages entsprechend. 

§ 14 
Gegendarstellung 

(1) Jeder Diensteanbieter von Angeboten nach § 10 Abs. 3 ist verpflichtet, unverzüglich eine Gegendarstellung 
der Person oder Stelle, die durch eine in seinem Angebot aufgestellte Tatsachenbehauptung betroffen ist, ohne 
Kosten für den Betroffenen in sein Angebot ohne Abrufentgelt aufzunehmen. Die Gegendarstellung ist ohne 
Einschaltungen und Weglassungen in gleicher Aufmachung wie die Tatsachenbehauptung anzubieten. Die Ge-
gendarstellung ist so lange wie die Tatsachenbehauptung in unmittelbarer Verknüpfung mit ihr anzubieten. Wird 
die Tatsachenbehauptung nicht mehr angeboten oder endet das Angebot vor Ablauf eines Monats nach Aufnah-
me der Gegendarstellung, so ist die Gegendarstellung an vergleichbarer Stelle so lange anzubieten, wie der Be-
troffene es verlangt, höchstens jedoch einen Monat. Eine Erwiderung auf die Gegendarstellung muss sich auf 
tatsächliche Angaben beschränken und darf nicht unmittelbar mit der Gegendarstellung verknüpft werden. 
(2) Eine Verpflichtung zur Aufnahme der Gegendarstellung gemäß Absatz 1 besteht nicht, wenn 
1. der Betroffene kein berechtigtes Interesse an der Gegendarstellung hat, 
2. der Umfang der Gegendarstellung unangemessen über den der beanstandeten Tatsachenbehauptung hinaus-
geht, 
3. die Gegendarstellung sich nicht auf tatsächliche Angaben beschränkt oder einen strafbaren Inhalt hat oder 
4. die Gegendarstellung nicht unverzüglich, spätestens sechs Wochen nach dem letzten Tage des Angebots des 
beanstandeten Textes, jedenfalls jedoch drei Monate nach der erstmaligen Einstellung des Angebots, dem in 
Anspruch genommenen Diensteanbieter schriftlich und von dem Betroffenen oder seinem gesetzlichen Vertreter 
unterzeichnet, zugeht. 
(3) Für die Durchsetzung des vergeblich geltend gemachten Gegendarstellungsanspruchs ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben. Auf dieses Verfahren sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Verfahren auf 
Erlass einer einstweiligen Verfügung entsprechend anzuwenden. Eine Gefährdung des Anspruchs braucht nicht 
glaubhaft gemacht zu werden. Ein Verfahren zur Hauptsache findet nicht statt. 
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(4) Eine Verpflichtung zur Gegendarstellung besteht nicht für wahrheitsgetreue Berichte über öffentliche Sitzun-
gen der übernationalen parlamentarischen Organe, der gesetzgebenden Organe des Bundes und der Länder sowie 
derjenigen Organe und Stellen, bei denen das jeweilige Landespressegesetz eine presserechtliche Gegendarstel-
lung ausschließt. 

§ 15 
Auskunftsrecht 

(1) Diensteanbieter von Mediendiensten nach § 10 Abs. 3 haben gegenüber Behörden ein Recht auf Auskunft. 
(2) Auskünfte können verweigert werden, soweit 
1. hierdurch die sachgemäße Durchführung eines schwebenden Verfahrens vereitelt, erschwert, verzögert oder 
gefährdet werden könnte oder 
2. Vorschriften über die Geheimhaltung entgegenstehen oder 
3. ein überwiegendes öffentliches oder schutzwürdiges privates Interesse verletzt würde oder 
4. ihr Umfang das zumutbare Maß überschreitet. 

III. ABSCHNITT 
DATENSCHUTZ 

§ 16 
Geltungsbereich 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten für den Schutz personenbezogener Daten der Nutzer von Medien-
diensten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten durch Diensteanbieter. Sie gelten nicht bei 
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
1. im Dienst- oder Arbeitsverhältnis, soweit die Nutzung der Mediendienste zu ausschließlich beruflichen oder 
dienstlichen Zwecken erfolgt, oder 
2. innerhalb von oder zwischen Unternehmen oder öffentlichen Stellen, soweit die Nutzung der Mediendienste 
zur ausschließlichen Steuerung von Arbeits- oder Geschäftsprozessen erfolgt. 
(2) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist, sind die jeweils geltenden Vorschriften für den 
Schutz personenbezogener Daten anzuwenden, auch wenn die Daten nicht in Dateien verarbeitet oder genutzt 
werden. 

§ 17 
Grundsätze 

(1) Personenbezogene Daten dürfen vom Diensteanbieter zur Durchführung von Mediendiensten nur erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden, soweit dieser Staatsvertrag oder eine andere Rechtsvorschrift es erlaubt oder der 
Nutzer eingewilligt hat. 
(2) Der Diensteanbieter darf für die Durchführung von Mediendiensten erhobene personenbezogene Daten für 
andere Zwecke nur verarbeiten und nutzen, soweit dieser Staatsvertrag oder eine andere Rechtsvorschrift es 
erlaubt oder der Nutzer eingewilligt hat. 
(3) Die Einwilligung kann unter den Voraussetzungen von § 18 Abs. 2 elektronisch erklärt werden. 
(4) Der Diensteanbieter darf die Erbringung von Mediendiensten nicht von einer Einwilligung des Nutzers in 
eine Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten für andere Zwecke abhängig machen, wenn dem Nutzer ein ande-
rer Zugang zu diesen Mediendiensten nicht oder in nicht zumutbarer Weise möglich ist. 

§ 18 
Pflichten des Diensteanbieters 

(1) Der Diensteanbieter hat den Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs über Art, Umfang und Zwecke der 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sowie über die Verarbeitung seiner Daten in 
Staaten außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) zu unterrichten, sofern eine solche Unterrichtung nicht bereits 
erfolgt ist. Bei automatisierten Verfahren, die eine spätere Identifizierung des Nutzers ermöglichen und eine 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten vorbereiten, ist der Nutzer zu Beginn dieses 
Verfahrens zu unterrichten. Der Inhalt der Unterrichtung muss für den Nutzer jederzeit abrufbar sein. 
(2) Bietet der Diensteanbieter dem Nutzer die elektronische Einwilligung an, so hat er sicherzustellen, dass 1. sie 
nur durch eine eindeutige und bewusste Handlung des Nutzers erfolgen kann, 
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2. die Einwilligung protokolliert wird und 
3. der Inhalt der Einwilligung jederzeit vom Nutzer abgerufen werden kann. 
(3) Der Diensteanbieter hat den Nutzer vor Erklärung seiner Einwilligung auf sein Recht auf jederzeitigen Wi-
derruf mit Wirkung für die Zukunft hinzuweisen. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
(4) Der Diensteanbieter hat durch technische und organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass 
1. der Nutzer seine Verbindung mit dem Diensteanbieter jederzeit abbrechen kann, 
2. die anfallenden personenbezogenen Daten über den Ablauf des Zugriffs oder der sonstigen Nutzung unmittel-
bar nach deren Beendigung gelöscht oder gesperrt werden können, 
3. der Nutzer Mediendienste gegen Kenntnisnahme Dritter geschützt in Anspruch nehmen kann, 
4. die personenbezogenen Daten über die Inanspruchnahme verschiedener Mediendienste durch einen Nutzer 
getrennt verarbeitet werden können, 
5. Daten nach § 19 Abs. 3 nur für Abrechnungszwecke und 
6. Nutzerprofile nach § 19 Abs. 4 nicht mit Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt werden 
können. An die Stelle der Löschung nach Nummer 2 tritt eine Sperrung, soweit einer Löschung gesetzliche, 
satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. 
(5) Die Weitervermittlung zu einem anderen Diensteanbieter ist dem Nutzer anzuzeigen. 
(6) Der Diensteanbieter hat dem Nutzer die Inanspruchnahme von Mediendiensten und ihre Bezahlung anonym 
oder unter Pseudonym zu ermöglichen, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Der Nutzer ist über 
diese Möglichkeit zu informieren. 

§ 19 
Bestands-, Nutzungs- und Abrechnungsdaten 

(1) Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten eines Nutzers ohne dessen Einwilligung nur erheben, 
verarbeiten und nutzen, soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung eines Vertrags-
verhältnisses mit ihm über die Nutzung von Mediendiensten erforderlich sind (Bestandsdaten). Nach Maßgabe 
der hierfür geltenden Bestimmungen darf der Diensteanbieter Auskunft an Strafverfolgungsbehörden und Ge-
richte für Zwecke der Strafverfolgung erteilen. 
(2) Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten eines Nutzers ohne dessen Einwilligung nur erheben, 
verarbeiten und nutzen, soweit dies erforderlich ist, um die Inanspruchnahme von Mediendiensten zu ermögli-
chen und abzurechnen (Nutzungsdaten). Nutzungsdaten sind insbesondere 
a) Merkmale zur Identifikation des Nutzers, 
b) Angaben über Beginn und Ende sowie über den Umfang der jeweiligen Nutzung und 
c) Angaben über die vom Nutzer in Anspruch genommenen Mediendienste. 
(3) Der Diensteanbieter darf Nutzungsdaten eines Nutzers über die Inanspruchnahme verschiedener Medien-
dienste zusammenführen, soweit dies für Abrechnungszwecke mit dem Nutzer erforderlich ist. 
(4) Der Diensteanbieter darf aus Nutzungsdaten für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfs-
gerechten Gestaltung der Mediendienste Nutzungsprofile bei Verwendung von Pseudonymen erstellen, sofern 
der Nutzer dem nicht widerspricht. Der Diensteanbieter hat den Nutzer auf sein Widerspruchsrecht im Rahmen 
der Unterrichtung nach § 18 Abs. 1 hinzuweisen. Diese Nutzungsprofile dürfen nicht mit Daten über den Träger 
des Pseudonyms zusammengeführt werden. 
(5) Der Diensteanbieter darf Nutzungsdaten über das Ende des Nutzungsvorgangs hinaus verarbeiten und nutzen, 
soweit sie für Zwecke der Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich sind (Abrechnungsdaten). Zur Erfüllung 
bestehender gesetzlicher satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsfristen darf der Diensteanbieter die 
Daten sperren. 
(6) Der Diensteanbieter darf an andere Diensteanbieter oder Dritte Abrechnungsdaten übermitteln, soweit dies 
zur Ermittlung des Entgelts und zur Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich ist. Hat der Diensteanbieter mit 
einem Dritten einen Vertrag über den Einzug des Entgelts geschlossen, so darf er diesem Dritten Abrechnungs-
daten übermitteln, soweit es für diesen Zweck erforderlich ist. Handelt es sich dabei um Daten, die beim 
Diensteanbieter auch dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, ist der Dritte zur Wahrung des Fernmeldegeheim-
nisses zu verpflichten. Zum Zwecke der Marktforschung anderer Diensteanbieter dürfen anonymisierte Nut-
zungsdaten übermittelt werden. Nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen darf der Diensteanbieter 
Auskunft an Strafverfolgungsbehörden und Gerichte für Zwecke der Strafverfolgung erteilen. 
(7) Die Abrechnung über die Inanspruchnahme von Mediendiensten darf Anbieter, Zeitpunkt, Dauer, Art, Inhalt 
und Häufigkeit bestimmter von einem Nutzer in Anspruch genommener Mediendienste nicht erkennen lassen, es 
sei denn, der Nutzer verlangt einen Einzelnachweis. 
(8) Der Diensteanbieter darf Abrechnungsdaten, die für die Erstellung von Einzelnachweisen über die Inan-
spruchnahme bestimmter Angebote auf Verlangen des Nutzers verarbeitet werden, höchstens bis zum Ablauf des 
sechsten Monats nach Versendung der Rechnung speichern. Werden gegen die Entgeltforderung innerhalb dieser 
Frist Einwendungen erhoben oder diese trotz Zahlungsaufforderung nicht beglichen, dürfen die Abrechnungsda-
ten aufbewahrt werden, bis die Einwendungen abschließend geklärt sind oder die Entgeltforderung beglichen ist. 
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(9) Liegen dem Diensteanbieter zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte vor, dass seine Dienste von 
bestimmten Nutzern in der Absicht in Anspruch genommen werden, das Entgelt nicht oder nicht vollständig zu 
entrichten, darf er die personenbezogenen Daten dieser Nutzer über das Ende des  Nutzungsvorgangs sowie die 
in Absatz 8 genannte Speicherfrist hinaus nur verarbeiten, nutzen und an Dritte übermitteln, soweit dies zur 
Durchsetzung seiner Ansprüche gegenüber dem Nutzer erforderlich ist. Der Diensteanbieter hat die Daten un-
verzüglich zu löschen, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht mehr vorliegen oder die Daten für die 
Rechtsverfolgung nicht mehr benötigt werden. Der betroffene Nutzer ist zu unterrichten, sobald dies ohne Ge-
fährdung des mit den Maßnahmen verfolgten Zweckes möglich ist. 

§ 20 
Auskunftsrecht des Nutzers 

(1) Der Diensteanbieter hat dem Nutzer auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich Auskunft über die zu 
seiner Person oder zu seinem Pseudonym gespeicherten Daten zu erteilen. Die Auskunft kann auf Verlangen des 
Nutzers auch elektronisch erteilt werden. 
(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verwendung personenbezogener Daten zur Verbreitung von Gegendar-
stellungen des Betroffenen oder zu Verpflichtungserklärungen, Verfügungen oder Urteilen über die Unterlassung 
der Verbreitung oder über den Widerruf des Inhalts der Daten, sind diese Gegendarstellungen, Unterlassungser-
klärungen oder Widerrufe zu den gespeicherten Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren 
wie die Daten selbst sowie bei einer Übermittlung der Daten gemeinsam mit diesen zu übermitteln. 
(3) Werden über Angebote personenbezogene Daten von einem Diensteanbieter ausschließlich zu eigenen jour-
nalistisch redaktionellen Zwecken verarbeitet und wird der Nutzer dadurch in seinen schutzwürdigen Interessen 
beeinträchtigt, kann er Auskunft über die zugrundeliegenden, zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. 
Die Auskunft kann nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert werden, soweit 
durch die Mitteilung die journalistische Aufgabe des Diensteanbieters durch Ausforschung des Informationsbe-
standes beeinträchtigt würde oder aus den Daten 
1. auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung mitgewirkt haben, oder 
2. auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den 
redaktionellen Teil geschlossen werden kann. 
Der Nutzer kann die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Hinzufügung einer eigenen Darstellung von ange-
messenem Umfang verlangen. Für die Aufbewahrung und Übermittlung gilt Absatz 2 entsprechend. 

§ 21 
Datenschutz-Audit 

Zur Verbesserung von Datenschutz und Datensicherheit können Diensteanbieter ihr Datenschutzkonzept sowie 
ihre technischen Einrichtungen durch unabhängige und zugelassene Gutachter prüfen und bewerten sowie das 
Ergebnis der Prüfung veröffentlichen lassen. Die näheren Anforderungen an die Prüfung und Bewertung, das 
Verfahren sowie die Auswahl und Zulassung der Gutachter werden durch besonderes Gesetz geregelt. 

IV. ABSCHNITT 
AUFSICHT 

§ 22 
Aufsicht 

(1) Die nach den allgemeinen Datenschutzgesetzen des Bundes und der Länder zuständigen Kontrollbehörden 
überwachen für ihren Bereich die Einhaltung der Bestimmungen nach §§ 16 bis 20. Die Einhaltung der übrigen 
Bestimmungen dieses Staatsvertrages wird durch eine nach Landesrecht bestimmte Aufsichtsbehörde überwacht. 
(2) Stellt die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde nach Absatz 1 einen Verstoß gegen die Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages mit Ausnahme der § 10 Abs. 3, § 11 Abs. 2 und 3, §§ 14, 16 bis 20 fest, trifft sie die zur Beseiti-
gung des Verstoßes erforderlichen Maßnahmen gegenüber dem Diensteanbieter. Sie kann insbesondere Angebo-
te untersagen und deren Sperrung anordnen. Die Untersagung darf nicht erfolgen, wenn die Maßnahme außer 
Verhältnis zur Bedeutung des Angebots für den Diensteanbieter und die Allgemeinheit steht. Eine Untersagung 
darf nur erfolgen, wenn ihr Zweck nicht in anderer Weise erreicht werden kann. Die Untersagung ist, soweit ihr 
Zweck dadurch erreicht werden kann, auf bestimmte Arten und Teile von Angeboten oder zeitlich zu beschrän-
ken. 
(3) Erweisen sich Maßnahmen gegenüber dem Verantwortlichen nach § 6 Abs. 1 als nicht durchführbar oder 
nicht erfolgversprechend, können Maßnahmen zur Sperrung von Angeboten nach Absatz 2 auch gegen den 
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Diensteanbieter von fremden Inhalten nach den §§ 7 bis 9 gerichtet werden, sofern eine Sperrung technisch mög-
lich und zumutbar ist. § 6 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 
(4) Wird durch ein Angebot in Rechte Dritter eingegriffen und ist für den Dritten hiergegen der Rechtsweg er-
öffnet, sollen Anordnungen der Aufsichtsbehörde im Sinne von Absatz 2 nur erfolgen, wenn dies aus Gründen 
des Gemeinwohls geboten ist. 
(5) Für den Vollzug dieses Abschnitts ist die Aufsichtsbehörde des Landes zuständig, in dem der betroffene 
Diensteanbieter seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. Ergibt sich 
danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige Aufsichtsbehörde zuständig, in deren Bezirk der Anlass für die 
Amtshandlung hervortritt. 
(6) Der Abruf von Angeboten im Rahmen der Aufsicht ist unentgeltlich. Diensteanbieter haben dies sicherzustel-
len. Der Diensteanbieter darf seine Angebote nicht gegen den Abruf durch die zuständige Aufsichtsbehörde 
sperren. 

§ 23 
Revision zum Bundesverwaltungsgericht 

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum Bundesverwaltungsgericht auch darauf gestützt wer-
den, dass das angefochtene Urteil auf der Verletzung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages beruhe. 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig, 
1. entgegen § 10 Abs. 1 den Namen oder die Anschrift und bei juristischen Personen den Namen oder die An-
schrift des Vertretungsberechtigten nicht oder nicht richtig angibt, 
2. entgegen § 10 Abs. 2 eine Information nicht, nicht richtig oder nicht vollständig verfügbar hält 
3. entgegen § 10 Abs. 3 als Diensteanbieter von journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten einen Verant-
wortlichen nicht oder nicht richtig angibt, 
4. entgegen § 17 Abs. 4 die Erbringung von Mediendiensten von einer Einwilligung des Nutzers in eine Verar-
beitung oder Nutzung seiner Daten für andere Zwecke abhängig macht, 
5. entgegen § 18 Abs. 1 Sätze 1 oder 2 und § 19 Abs. 4 Satz 2 den Nutzer nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig unterrichtet, 
6. entgegen § 18 Abs. 2 oder 4 Satz 1 Nr. 1 bis 5 einer dort genannten Pflicht zur Sicherstellung nicht oder nicht 
richtig nachkommt, 
7. entgegen § 19 personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet, nutzt oder nicht löscht, 
8. entgegen § 19 Abs. 4 Satz 3 ein Nutzungsprofil mit Daten über den Träger des Pseudonyms zusammenführt, 
9. entgegen einer Anordnung durch die zuständige Aufsichtsbehörde nach § 22 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 ein 
Angebot nicht sperrt, 
10. entgegen § 22 Abs. 6 Satz 3 Angebote gegen den Abruf durch die zuständige Aufsichtsbehörde sperrt. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 250.000,-- Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 
bis 8 mit einer Geldbuße bis zu 50.000,-- Euro, geahndet werden. 
(3) Die Verfolgung der der in Absatz 1 genannten Ordnungswidrigkeiten verjährt in sechs Monaten. 

V. ABSCHNITT 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 25 
Geltungsdauer, Kündigung 

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von jedem der vertragsschließenden Länder zum Schluss 
des Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. 
Dezember 2006 erfolgen. Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die Kündigung mit 
gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vor-
sitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines Landes lässt das Ver-
tragsverhältnis unter den übrigen Ländern unberührt, jedoch kann jedes der übrigen Länder das Vertragsverhält-
nis binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündi-
gen. 

§ 26 
Notifizierung 
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Änderungen dieses Staatsvertrages unterliegen der Notifizierungspflicht gemäß der Richtlinie 98/48/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 zur Änderung der Richtlinie 98/34/EG über ein In-
formationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften. 

§ 27 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Juli 2002 in Kraft. Sind bis zum 30. Juni 2002 nicht alle Ratifikationsurkun-
den bei der Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der 
Staatsvertrag gegenstandslos. 
(2) Wird im Teledienstegesetz nicht klargestellt, dass Mediendienste im Sinne dieses Staatsvertrages vom An-
wendungsbereich des Teledienstegesetzes ausgenommen sind, wird § 2 Abs. 1 Satz 3 gegenstandslos. 
(3) Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages tritt der Bildschirmtextstaatsvertrag vom 31. August 1991 außer 
Kraft. 
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Urheberrechtsgesetz 
Teil 1  

Urheberrecht 

Abschnitt 1  

Allgemeines 

§ 1 
Allgemeines 

Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe 
dieses Gesetzes.  
 

Abschnitt 2  

Das Werk  

§ 2 
Geschützte Werke  

(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:  
1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;  
2. Werke der Musik;  
3. pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;  
4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und 

Entwürfe solcher Werke;  
5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden;  
6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden;  
7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Ta-

bellen und plastische Darstellungen.  
 

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen.  

§ 3 
Bearbeitungen 

Übersetzungen und andere Bearbeitungen eines Werkes, die persönliche geistige Schöpfungen des Bearbeiters 
sind, werden unbeschadet des Urheberrechts am bearbeiteten Werk wie selbständige Werke geschützt. Die nur 
unwesentliche Bearbeitung eines nicht geschützten Werkes der Musik wird nicht als selbständiges Werk ge-
schützt.  

§ 4 
Sammelwerke und Datenbankwerke 

(1) Sammlungen von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die aufgrund der Auswahl oder 
Anordnung der Elemente eine persönliche geistige Schöpfung sind (Sammelwerke), werden, unbeschadet eines 
an den einzelnen Elementen gegebenenfalls bestehenden Urheberrechts oder verwandten Schutzrechts, wie selb-
ständige Werke geschützt.  
 
(2) Datenbankwerk im Sinne dieses Gesetzes ist ein Sammelwerk, dessen Elemente systematisch oder metho-
disch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind. Ein zur 
Schaffung des Datenbankwerkes oder zur Ermöglichung des Zugangs zu dessen Elementen verwendetes Compu-
terprogramm (§ 69a) ist nicht Bestandteil des Datenbankwerkes.  
 

§ 5 
Amtliche Werke 

(1) Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen sowie Entscheidungen und amtlich verfaß-
te Leitsätze zu Entscheidungen genießen keinen urheberrechtlichen Schutz.  

 
(2) Das gleiche gilt für andere amtliche Werke, die im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme ver-
öffentlicht worden sind, mit der Einschränkung, daß die Bestimmungen über Änderungsverbot und Quellenan-
gabe in § 62 Abs. 1 bis 3 und § 63 Abs. 1 und 2 entsprechend anzuwenden sind.  
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(3) Das Urheberrecht an privaten Normwerken wird durch die Absätze 1 und 2 nicht berührt, wenn Gesetze, 
Verordnungen, Erlasse oder amtliche Bekanntmachungen auf sie verweisen, ohne ihren Wortlaut wieder-
zugeben. In diesem Fall ist der Urheber verpflichtet, jedem Verleger zu angemessenen Bedingungen ein Recht 
zur Vervielfältigung und Verbreitung einzuräumen. Ist ein Dritter Inhaber des ausschließlichen Rechts zur Ver-
vielfältigung und Verbreitung, so ist dieser zur Einräumung des Nutzungsrechts nach Satz 2 verpflichtet.  
 

§ 6 
Veröffentlichte und erschienene Werke 

(1) Ein Werk ist veröffentlicht, wenn es mit Zustimmung des Berechtigten der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht worden ist.  
 
(2) Ein Werk ist erschienen, wenn mit Zustimmung des Berechtigten Vervielfältigungsstücke des Werkes nach 
ihrer Herstellung in genügender Anzahl der Öffentlichkeit angeboten oder in Verkehr gebracht worden sind. Ein 
Werk der bildenden Künste gilt auch dann als erschienen, wenn das Original oder ein Vervielfältigungsstück des 
Werkes mit Zustimmung des Berechtigten bleibend der Öffentlichkeit zugänglich ist.  
 

Abschnitt 3  

Der Urheber 

§ 7 
Urheber 

Urheber ist der Schöpfer des Werkes.  
 

§ 8 
Miturheber 

(1) Haben mehrere ein Werk gemeinsam geschaffen, ohne daß sich ihre Anteile gesondert verwerten lassen, so 
sind sie Miturheber des Werkes.  
 
(2) Das Recht zur Veröffentlichung und zur Verwertung des Werkes steht den Miturhebern zur gesamten Hand 
zu; Änderungen des Werkes sind nur mit Einwilligung der Miturheber zulässig. Ein Miturheber darf jedoch seine 
Einwilligung zur Veröffentlichung, Verwertung oder Änderung nicht wider Treu und Glauben verweigern. Jeder 
Miturheber ist berechtigt, Ansprüche aus Verletzungen des gemeinsamen Urheberrechts geltend zu machen; er 
kann jedoch nur Leistung an alle Miturheber verlangen.  
 
(3) Die Erträgnisse aus der Nutzung des Werkes gebühren den Miturhebern nach dem Umfang ihrer Mitwirkung 
an der Schöpfung des Werkes, wenn nichts anderes zwischen den Miturhebern vereinbart ist.  
 
(4) Ein Miturheber kann auf seinen Anteil an den Verwertungsrechten (§ 15) verzichten. Der Verzicht ist den 
anderen Miturhebern gegenüber zu erklären. Mit der Erklärung wächst der Anteil den anderen Miturhebern zu.  
 

§ 9 
Urheber verbundener Werke 

Haben mehrere Urheber ihre Werke zu gemeinsamer Verwertung miteinander verbunden, so kann jeder vom 
anderen die Einwilligung zur Veröffentlichung, Verwertung und Änderung der verbundenen Werke verlangen, 
wenn die Einwilligung dem anderen nach Treu und Glauben zuzumuten ist.  
 

§ 10 
Vermutung der Urheberschaft 

(1) Wer auf den Vervielfältigungsstücken eines erschienenen Werkes oder auf dem Original eines Werkes der 
bildenden Künste in der üblichen Weise als Urheber bezeichnet ist, wird bis zum Beweis des Gegenteils als 
Urheber des Werkes angesehen; dies gilt auch für eine Bezeichnung, die als Deckname oder Künstlerzeichen des 
Urhebers bekannt ist.  
 
(2) Ist der Urheber nicht nach Absatz 1 bezeichnet, so wird vermutet, daß derjenige ermächtigt ist, die Rechte 
des Urhebers geltend zu machen, der auf den Vervielfältigungsstücken des Werkes als Herausgeber bezeichnet 
ist. Ist kein Herausgeber angegeben, so wird vermutet, daß der Verleger ermächtigt ist.  
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Abschnitt 4  

Inhalt des Urheberrechts 

Unterabschnitt 1 
Allgemeines  

§ 11 
Allgemeines  

Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der 
Nutzung des Werkes. Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung für die Nutzung des Wer-
kes.  

Unterabschnitt 2 
Urheberpersönlichkeitsrecht 

§ 12 
Veröffentlichungsrecht 

(1) Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist.  
 
(2) Dem Urheber ist es vorbehalten, den Inhalt seines Werkes öffentlich mitzuteilen oder zu beschreiben, solange 
weder das Werk noch der wesentliche Inhalt oder eine Beschreibung des Werkes mit seiner Zustimmung veröf-
fentlicht ist.  

§ 13 
Anerkennung der Urheberschaft  

Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Er kann bestimmen, ob das Werk 
mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist.  

§ 14 
Entstellung des Werkes  

Der Urheber hat das Recht, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines Werkes zu verbieten, die 
geeignet ist, seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden.  

 
Unterabschnitt 3 

Verwertungsrechte  

§ 15 
Allgemeines 

(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten; das Recht umfaßt 
insbesondere  
 

1. das Vervielfältigungsrecht (§ 16),  
2. das Verbreitungsrecht (§ 17),  
3. das Ausstellungsrecht (§ 18).  

 
(2) Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich wieder-
zugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe). Das Recht der öffentlichen Wiedergabe umfasst insbesondere  

1. das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19),  
2. das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a),  
3. das Senderecht (§ 20),  
4. das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21),  
5. das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung (§ 22). 

 
(3) Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. 
Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Perso-
nen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche 
Beziehungen verbunden ist.  

§ 16  
Vervielfältigungsrecht 

(1) Das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen, gleichviel ob 
vorübergehend oder dauerhaft in welchem Verfahren und in welcher Zahl.  
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(2) Eine Vervielfältigung ist auch die Übertragung des Werkes auf Vorrichtungen zur wiederholbaren Wiederga-
be von Bild- oder Tonfolgen (Bild- oder Tonträger), gleichviel, ob es sich um die Aufnahme einer Wiedergabe 
des Werkes auf einen Bild- oder Tonträger oder um die Übertragung des Werkes von einem Bild- oder Tonträger 
auf einen anderen handelt.  

§ 17 
Verbreitungsrecht 

(1) Das Verbreitungsrecht ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes der Öffentlichkeit 
anzubieten oder in Verkehr zu bringen.  
 
(2) Sind das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes mit Zustimmung des zur Verbreitung Berechtig-
ten im Gebiet der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht worden, so ist ihre Weiterverbreitung mit 
Ausnahme der Vermietung zulässig.  
 
(3) Vermietung im Sinne der Vorschriften dieses Gesetzes ist die zeitlich begrenzte, unmittelbar oder mittelbar 
Erwerbszwecken dienende Gebrauchsüberlassung. Als Vermietung gilt jedoch nicht die Überlassung von Origi-
nalen oder Vervielfältigungsstücken  

1. von Bauwerken und Werken der angewandten Kunst oder  
2. im Rahmen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses zu dem ausschließlichen Zweck, bei der Er-

füllung von Verpflichtungen aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis benutzt zu werden.  

§ 18 
Ausstellungsrecht 

Das Ausstellungsrecht ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke eines unveröffentlichten Werkes 
der bildenden Künste oder eines unveröffentlichten Lichtbildwerkes öffentlich zur Schau zu stellen.  

§ 19 
Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht  

(1) Das Vortragsrecht ist das Recht, ein Sprachwerk durch persönliche Darbietung öffentlich zu Gehör zu brin-
gen.  
 
(2) Das Aufführungsrecht ist das Recht, ein Werk der Musik durch persönliche Darbietung öffentlich zu Gehör 
zu bringen oder ein Werk öffentlich bühnenmäßig darzustellen.  
 
(3) Das Vortrags- und das Aufführungsrecht umfassen das Recht, Vorträge und Aufführungen außerhalb des 
Raumes, in dem die persönliche Darbietung stattfindet, durch Bildschirm, Lautsprecher oder ähnliche technische 
Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen.  
 
(4) Das Vorführungsrecht ist das Recht, ein Werk der bildenden Künste, ein Lichtbildwerk, ein Filmwerk oder 
Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art durch technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar 
zu machen. Das Vorführungsrecht umfaßt nicht das Recht, die Funksendung oder öffentliche Zugänglichma-
chung solcher Werke öffentlich wahrnehmbar zu machen (§ 22).  

§ 19a 
Recht der öffentlichen Zugänglichmachung 

Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffent-
lichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten 
ihrer Wahl zugänglich ist.  

§ 20 
Senderecht 

Das Senderecht ist das Recht, das Werk durch Funk, wie Ton- und Fernsehrundfunk, Satellitenrundfunk, Kabel-
funk oder ähnliche technische Mittel, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  
 

§ 20a  
Europäische Satellitensendung 

(1) Wird eine Satellitensendung innerhalb des Gebietes eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgeführt, so gilt sie ausschließlich als in 
diesem Mitgliedstaat oder Vertragsstaat erfolgt.  
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(2) Wird eine Satellitensendung im Gebiet eines Staates ausgeführt, der weder Mitgliedstaat der Europäischen 
Union noch Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist und in dem für das Recht 
der Satellitensendung das in Kapitel II der Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. September 1993 zur Koor-
dinierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und 
Kabelweiterverbreitung (ABl. EG Nr. L 248 S. 15) vorgesehene Schutzniveau nicht gewährleistet ist, so gilt sie 
als in dem Mitgliedstaat oder Vertragsstaat erfolgt,  

1. in dem die Erdfunkstation liegt, von der aus die programmtragenden Signale zum Satelliten 
geleitet werden, oder  

2. in dem das Sendeunternehmen seine Niederlassung hat, wenn die Voraussetzung nach Num-
mer 1 nicht gegeben ist.  

Das Senderecht ist im Fall der Nummer 1 gegenüber dem Betreiber der Erdfunkstation, im Fall der Nummer 2 
gegenüber dem Sendeunternehmen geltend zu machen.  
 
(3) Satellitensendung im Sinne von Absatz 1 und 2 ist die unter der Kontrolle und Verantwortung des Sendeun-
ternehmens stattfindende Eingabe der für den öffentlichen Empfang bestimmten programmtragenden Signale in 
eine ununterbrochene Übertragungskette, die zum Satelliten und zurück zur Erde führt.  
 

§ 20b 
Kabelweitersendung  

(1) Das Recht, ein gesendetes Werk im Rahmen eines zeitgleich unverändert und vollständig weiterübertragenen 
Programms durch Kabelsysteme oder Mikrowellensysteme weiterzusenden (Kabelweitersendung), kann nur 
durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. Dies gilt nicht für Rechte, die ein Sendeunterneh-
men in bezug auf seine Sendungen geltend macht.  
 
(2) Hat der Urheber das Recht der Kabelweitersendung einem Sendeunternehmen oder einem Tonträger- oder 
Filmhersteller eingeräumt, so hat das Kabelunternehmen gleichwohl dem Urheber eine angemessene Vergütung 
für die Kabelweitersendung zu zahlen. Auf den Vergütungsanspruch kann nicht verzichtet werden. Er kann im 
voraus nur an eine Verwertungsgesellschaft abgetreten und nur durch eine solche geltend gemacht werden. Diese 
Regelung steht Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen von Sendeunternehmen nicht entgegen, soweit da-
durch dem Urheber eine angemessene Vergütung für jede Kabelweitersendung eingeräumt wird.  
 

§ 21  
Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger  

Das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger ist das Recht, Vorträge oder Aufführungen des Werkes 
mittels Bild- oder Tonträger öffentlich wahrnehmbar zu machen. § 19 Abs. 3 gilt entsprechend.  
 

§ 22 
Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung 

Das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und der Wiedergabe von öffentlicher Zugänglichmachung ist das 
Recht, Funksendungen und auf öffentlicher Zugänglichmachung beruhende Wiedergaben des Werkes durch 
Bildschirm, Lautsprecher oder ähnliche technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen. § 19 Abs. 
3 gilt entsprechend.  

§ 23 
Bearbeitungen und Umgestaltungen 

Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes dürfen nur mit Einwilligung des Urhebers des bearbeite-
ten oder umgestalteten Werkes veröffentlicht oder verwertet werden. Handelt es sich um eine Verfilmung des 
Werkes, um die Ausführung von Plänen und Entwürfen eines Werkes der bildenden Künste, um den Nachbau 
eines Werkes der Baukunst oder um die Bearbeitung oder Umgestaltung eines Datenbankwerkes, so bedarf be-
reits das Herstellen der Bearbeitung oder Umgestaltung der Einwilligung des Urhebers.  

§ 24 
Freie Benutzung 

(1) Ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, darf ohne 
Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden.  
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für die Benutzung eines Werkes der Musik, durch welche eine Melodie erkennbar dem 
Werk entnommen und einem neuen Werk zugrunde gelegt wird.  
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Unterabschnitt 4 
Sonstige Rechte des Urhebers 

§ 25 
Zugang zu Werkstücken 

(1) Der Urheber kann vom Besitzer des Originals oder eines Vervielfältigungsstückes seines Werkes verlangen, 
daß er ihm das Original oder das Vervielfältigungsstück zugänglich macht, soweit dies zur Herstellung von Ver-
vielfältigungsstücken oder Bearbeitungen des Werkes erforderlich ist und nicht berechtigte Interessen des Besit-
zers entgegenstehen.  
 
(2) Der Besitzer ist nicht verpflichtet, das Original oder das Vervielfältigungsstück dem Urheber herauszugeben.  
 

§ 26  
Folgerecht 

(1) Wird das Original eines Werkes der bildenden Künste weiterveräußert und ist hieran ein Kunsthändler oder 
Versteigerer als Erwerber, Veräußerer oder Vermittler beteiligt, so hat der Veräußerer dem Urheber einen Anteil 
in Höhe von fünf vom Hundert des Veräußerungserlöses zu entrichten. Die Verpflichtung entfällt, wenn der 
Veräußerungserlös weniger als 50 Euro beträgt.  
 
(2) Der Urheber kann auf seinen Anteil im voraus nicht verzichten. Die Anwartschaft darauf unterliegt nicht der 
Zwangsvollstreckung; eine Verfügung über die Anwartschaft ist unwirksam.  
 
(3) Der Urheber kann von einem Kunsthändler oder Versteigerer Auskunft darüber verlangen, welche Originale 
von Werken des Urhebers innerhalb des letzten vor dem Auskunftsersuchen abgelaufenen Kalenderjahres unter 
Beteiligung des Kunsthändlers oder Versteigerers weiterveräußert wurden.  
 
(4) Der Urheber kann, soweit dies zur Durchsetzung seines Anspruchs gegen den Veräußerer erforderlich ist, 
von dem Kunsthändler oder Versteigerer Auskunft über den Namen und die Anschrift des Veräußerers sowie 
über die Höhe des Veräußerungserlöses verlangen. Der Kunsthändler oder Versteigerer darf die Auskunft über 
Namen und Anschrift des Veräußerers verweigern, wenn er dem Urheber den Anteil entrichtet.  
 
(5) Die Ansprüche nach den Absätzen 3 und 4 können nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht 
werden.  
 
(6) Bestehen begründete Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit einer Auskunft nach Absatz 3 oder 4, so 
kann die Verwertungsgesellschaft verlangen, daß nach Wahl des Auskunftspflichtigen ihr oder einem von ihm zu 
bestimmenden Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer Einsicht in die Geschäftsbücher oder sonstige 
Urkunden soweit gewährt wird, wie dies zur Feststellung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Auskunft 
erforderlich ist. Erweist sich die Auskunft als unrichtig oder unvollständig, so hat der Auskunftspflichtige die 
Kosten der Prüfung zu erstatten.  
 
(7) [Aufgehoben]  
 
(8) Die vorstehenden Bestimmungen sind auf Werke der Baukunst und der angewandten Kunst nicht anzuwen-
den.  
 

§ 27  
Vergütung für Vermietung und Verleihen 

(1) Hat der Urheber das Vermietrecht (§ 17) an einem Bild- oder Tonträger dem Tonträger- oder Filmhersteller 
eingeräumt, so hat der Vermieter gleichwohl dem Urheber eine angemessene Vergütung für die Vermietung zu 
zahlen. Auf den Vergütungsanspruch kann nicht verzichtet werden. Er kann im voraus nur an eine 
Verwertungsgesellschaft abgetreten werden.  
 
(2) Für das Verleihen von Originalen oder Vervielfältigungsstücken eines Werkes, deren Weiterverbreitung nach 
§ 17 Abs. 2 zulässig ist, ist dem Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen, wenn die Originale oder 
Vervielfältigungsstücke durch eine der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung (Bücherei, Sammlung von Bild- 
oder Tonträgern oder anderer Originale oder Vervielfältigungsstücke) verliehen werden. Verleihen im Sinne von 
Satz 1 ist die zeitlich begrenzte, weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienende 
Gebrauchsüberlassung; § 17 Abs. 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.  
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(3) Die Vergütungsansprüche nach den Absätzen 1 und 2 können nur durch eine Verwertungsgesellschaft gel-
tend gemacht werden.  

Abschnitt 5  

Rechtsverkehr im Urheberrecht 

Unterabschnitt 1 
Rechtsnachfolge in das Urheberrecht  

 

§ 28 
Vererbung des Urheberrechts 

(1) Das Urheberrecht ist vererblich.  
 
(2) Der Urheber kann durch letztwillige Verfügung die Ausübung des Urheberrechts einem Testamentsvollstre-
cker übertragen. § 2210 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden.  
 

§ 29 
Rechtsgeschäfte über das Urheberrecht 

(1) Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, es sei denn, es wird in Erfüllung einer Verfügung von Todes wegen 
oder an Miterben im Wege der Erbauseinandersetzung übertragen.  
 
(2) Zulässig sind die Einräumung von Nutzungsrechten (§ 31), schuldrechtliche Einwilligungen und Vereinba-
rungen zu Verwertungsrechten sowie die in § 39 geregelten Rechtsgeschäfte über Urheberpersönlichkeitsrechte.  
 

§ 30 
Rechtsnachfolger des Urhebers 

Der Rechtsnachfolger des Urhebers hat die dem Urheber nach diesem Gesetz zustehenden Rechte, soweit nichts 
anderes bestimmt ist.  
 

Unterabschnitt 2 
Nutzungsrechte  

§ 31 
Einräumung von Nutzungsrechten 

(1) Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu 
nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, 
zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden.  
 
(2) Das einfache Nutzungsrecht berechtigt der Inhaber, das Werk auf die erlaubte Art zu nutzen, ohne dass eine 
Nutzung durch andere ausgeschlossen ist.  
 
(3) Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk unter Ausschluss aller anderen Perso-
nen auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und Nutzungsrechte einzuräumen. Es kann bestimmt werden, dass die 
Nutzung durch den Urheber vorbehalten bleibt. § 35 bleibt unberührt.  
 
(4) Die Einräumung von Nutzungsrechten für noch nicht bekannte Nutzungsarten sowie Verpflichtungen hierzu 
sind unwirksam.  
 
(5) Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die Nutzungsarten nicht ausdrücklich einzeln bezeichnet, so 
bestimmt sich nach dem von beiden Partnern zugrunde gelegten Vertragszweck, auf welche Nutzungsarten es 
sich erstreckt. Entsprechendes gilt für die Frage, ob ein Nutzungsrecht eingeräumt wird, ob es sich um ein einfa-
ches oder ausschließliches Nutzungsrecht handelt, wie weit Nutzungsrecht und Verbotsrecht reichen und wel-
chen Einschränkungen das Nutzungsrecht unterliegt.  
 

§ 32 
Angemessene Vergütung  

(1) Der Urheber hat für die Einräumung von Nutzungsrechten und die Erlaubnis zur Werknutzung Anspruch auf 
die vertraglich vereinbarte Vergütung. Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, gilt die angemessene Vergü-
tung als vereinbart. Soweit die vereinbarte Vergütung nicht angemessen ist, kann der Urheber von seinem Ver-
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tragspartner die Einwilligung in die Änderung des Vertrages verlangen, durch die dem Urheber die angemessene 
Vergütung gewährt wird.  
 
(2) Eine nach einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) ermittelte Vergütung ist angemessen. Im Übrigen ist 
die Vergütung angemessen, wenn sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses dem entspricht. was im Geschäftsver-
kehr nach Art und Umfang der eingeräumten Nutzungsmöglichkeit, insbesondere nach Dauer und Zeitpunkt der 
Nutzung, unter Berücksichtigung aller Umstände üblicher- und redlicherweise zu leisten ist.  
 
(3) Auf eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Urhebers von den Absätzen 1 und 2 abweicht, kann der 
Vertragspartner sich nicht berufen. Die in Satz 1 bezeichneten Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie 
durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden. Der Urheber kann aber unentgeltlich ein einfaches 
Nutzungsrecht für jedermann einräumen.  
 
(4) Der Urheber hat keinen Anspruch nach Absatz 1 Satz 3, soweit die Vergütung für die Nutzung seiner Werke 
tarifvertraglich bestimmt ist.  

§ 32a 
Weitere Beteiligung des Urhebers 

(1) Hat der Urheber einem anderen ein Nutzungsrecht zu Bedingungen eingeräumt, die dazu führen, dass die 
vereinbarte Gegenleistung unter Berücksichtigung der gesamten Beziehungen des Urhebers zu dem anderen in 
einem auffälligen Missverhältnis zu den Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des Werkes steht, so ist der 
andere auf Verlangen des Urhebers verpflichtet, in eine Änderung des Vertrages einzuwilligen, durch die dem 
Urheber eine den Umständen nach weitere angemessene Beteiligung gewährt wird. Ob die Vertragspartner die 
Höhe der erzielten Erträge oder Vorteile vorhergesehen haben oder hätten vorhersehen können, ist unerheblich.  
 
(2) Hat der andere das Nutzungsrecht übertragen oder weitere Nutzungsrechte eingeräumt und ergibt sich das 
auffällige Missverhältnis aus den Erträgnissen oder Vorteilen eines Dritten, so haftet dieser dem Urheber unmit-
telbar nach Maßgabe des Absatzes 1 unter Berücksichtigung der vertraglichen Beziehungen in der Lizenzkette. 
Die Haftung des anderen entfällt.  
 
(3) Auf die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 kann im Voraus nicht verzichtet werden. Die Anwartschaft 
hierauf unterliegt nicht der Zwangsvollstreckung; eine Verfügung über die Anwartschaft ist unwirksam.  
 
(4) Der Urheber hat keinen Anspruch nach Absatz 1, soweit die Vergütung nach einer gemeinsamen Vergü-
tungsregel (§ 36) oder tarifvertraglich bestimmt worden ist und ausdrücklich eine weitere angemessene Beteili-
gung für den Fall des Absatzes 1 vorsieht.  

§ 32b 
Zwingende Anwendung 

Die §§ 32 und 32a finden zwingend Anwendung,  
1. wenn auf den Nutzungsvertrag mangels einer Rechtswahl deutsches Recht anzuwenden wäre oder  
2. soweit Gegenstand des Vertrages maßgebliche Nutzungshandlungen im räumlichen Geltungsbereich 

dieses Gesetzes sind. 

§ 33  
Weiterwirkung von Nutzungsrechten 

Ausschließliche und einfache Nutzungsrechte bleiben gegenüber später eingeräumten Nutzungsrechten wirksam. 
Gleiches gilt, wenn der Inhaber des Rechts, der das Nutzungsrecht eingeräumt hat, wechselt oder wenn er auf 
sein Recht verzichtet.  

§ 34 
Übertragung von Nutzungsrechten 

(1) Ein Nutzungsrecht kann nur mit Zustimmung des Urhebers übertragen werden. Der Urheber darf die Zu-
stimmung nicht wider Treu und Glauben verweigern.  
 
(2) Werden mit dem Nutzungsrecht an einem Sammelwerk (§ 4) Nutzungsrechte an den in das Sammelwerk 
aufgenommenen einzelnen Werken übertragen, so genügt die Zustimmung des Urhebers des Sammelwerkes.  
 
(3) Ein Nutzungsrecht kann ohne Zustimmung des Urhebers übertragen werden, wenn die Übertragung im Rah-
men der Gesamtveräußerung eines Unternehmens oder der Veräußerung von Teilen eines Unternehmens ge-
schieht. Der Urheber kann das Nutzungsrecht zurückrufen, wenn ihm die Ausübung des Nutzungsrechts durch 
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den Erwerber nach Treu und Glauben nicht zuzumuten ist. Satz 2 findet auch dann Anwendung, wenn sich die 
Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen des Inhabers des Nutzungsrechts wesentlich ändern.  
 
(4) Der Erwerber des Nutzungsrechts haftet gesamtschuldnerisch für die Erfüllung der sich aus dem Vertrag mit 
dem Urheber ergebenden Verpflichtungen des Veräußerers, wenn der Urheber der Übertragung des Nutzungs-
rechts nicht im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt hat.  
 
(5) Der Urheber kann auf das Rückrufsrecht und die Haftung des Erwerbers im Voraus nicht verzichten. Im 
Übrigen können der Inhaber des Nutzungsrechts und der Urheber Abweichendes vereinbaren.  
 

§ 35 
Einräumung weiterer Nutzungsrechte 

(1) Der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts kann weitere Nutzungsrechte nur mit Zustimmung des 
Urhebers einräumen. Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn das ausschließliche Nutzungsrecht nur zur Wahr-
nehmung der Belange des Urhebers eingeräumt ist.  
 
(2) Die Bestimmungen in § 34 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und Abs. 5 Satz 2 sind entsprechend anzuwenden.  
 

§ 36  
Gemeinsame Vergütungsregeln 

(1) Zur Bestimmung der Angemessenheit von Vergütungen nach § 32 stellen Vereinigungen von Urhebern mit 
Vereinigungen von Werknutzern oder einzelnen Werknutzern gemeinsame Vergütungsregeln auf. Die gemein-
samen Vergütungsregeln sollen die Umstände des jeweiligen Regelungsbereichs berücksichtigen, insbesondere 
die Struktur und Größe der Verwerter. In Tarifverträgen enthaltene Regelungen gehen gemeinsamen Vergü-
tungsregeln vor.  
 
(2) Vereinigungen nach Absatz 1 müssen repräsentativ, unabhängig und zur Aufstellung gemeinsamer Vergü-
tungsregeln ermächtigt sein.  
 
(3) Ein Verfahren zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln vor der Schlichtungsstelle (§ 36a) findet statt, 
wenn die Parteien dies vereinbaren. Das Verfahren findet auf schriftliches Verlangen einer Partei statt, wenn  

1. die andere Partei nicht binnen drei Monaten, nachdem eine Partei schriftlich die Aufnahme von 
Verhandlungen verlangt hat, Verhandlungen über gemeinsame Vergütungsregeln beginnt,  

2. Verhandlungen über gemeinsame Vergütungsregeln ein Jahr, nachdem schriftlich ihre Aufnahme ver-
langt worden ist, ohne Ergebnis bleiben oder  

3. eine Partei die Verhandlungen endgültig für gescheitert erklärt hat. 
 
(4) Die Schlichtungsstelle hat den Parteien einen begründeten Einigungsvorschlag zu machen, der den Inhalt der 
gemeinsamen Vergütungsregeln enthält. Er gilt als angenommen, wenn ihm nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Empfang des Vorschlages schriftlich widersprochen wird.  
 

§ 36a  
Schlichtungsstelle 

(1) Zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln bilden Vereinigungen von Urhebern mit Vereinigungen von 
Werknutzern oder einzelnen Werknutzern eine Schlichtungsstelle, wenn die Parteien dies vereinbaren oder eine 
Partei die Durchführung des Schlichtungsverfahrens verlangt.  
 
(2) Die Schlichtungsstelle besteht aus einer gleichen Anzahl von Beisitzern, die jeweils von einer Partei bestellt 
werden, und einem unparteiischen Vorsitzenden, auf dessen Person sich beide Parteien einigen sollen.  
 
(3) Kommt eine Einigung über die Person des Vorsitzenden nicht zustande, so bestellt ihn das nach § 1062 der 
Zivilprozessordnung zuständige Oberlandesgericht. Das Oberlandesgericht entscheidet auch, wenn keine Eini-
gung über die Zahl der Beisitzer erzielt wird. Für das Verfahren vor dem Oberlandesgericht gelten die §§ 1063, 
1065 der Zivilprozessordnung entsprechend.  
 
(4) Das Verlangen auf Durchführung des Schlichtungsverfahrens gemäß § 36 Abs. 3 Satz 2 muss einen Vor-
schlag über die Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln enthalten.  
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(5) Die Schlichtungsstelle fasst ihren Beschluss nach mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit. Die Be-
schlussfassung erfolgt zunächst unter den Beisitzern; kommt eine Stimmenmehrheit nicht zustande, so nimmt 
der Vorsitzende nach weiterer Beratung an der erneuten Beschlussfassung teil. Benennt eine Partei keine Mit-
glieder oder bleiben die von einer Partei genannten Mitglieder trotz rechtzeitiger Einladung der Sitzung fern, so 
entscheiden der Vorsitzende und die erschienenen Mitglieder nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 allein. Der Be-
schluss der Schlichtungsstelle ist schriftlich niederzulegen, vom Vorsitzenden zu unterschreiben und beiden 
Parteien zuzuleiten.  
 
(6) Die Parteien tragen ihre eigenen Kosten sowie die Kosten der von ihnen bestellten Beisitzer. Die sonstigen 
Kosten tragen die Parteien jeweils zur Hälfte. Die Parteien haben als Gesamtschuldner auf Anforderung des 
Vorsitzenden zu dessen Händen einen für die Tätigkeit der Schlichtungsstelle erforderlichen Vorschuss zu leis-
ten.  
 
(7) Die Parteien können durch Vereinbarung die Einzelheiten des Verfahrens vor der Schlichtungsstelle regeln.  
 
(8) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates die weiteren Einzelheiten des Verfahrens vor der Schlichtungsstelle zu regeln sowie weitere Vorschriften 
über die Kosten des Verfahrens und die Entschädigung der Mitglieder der Schlichtungsstelle zu erlassen.  
 

§ 37 
Verträge über die Einräumung von Nutzungsrechten 

(1) Räumt der Urheber einem anderen ein Nutzungsrecht am Werk ein, so verbleibt ihm im Zweifel das Recht 
der Einwilligung zur Veröffentlichung oder Verwertung einer Bearbeitung des Werkes.  
 
(2) Räumt der Urheber einem anderen ein Nutzungsrecht zur Vervielfältigung des Werkes ein, so verbleibt ihm 
im Zweifel das Recht, das Werk auf Bild- oder Tonträger zu übertragen.  
 
(3) Räumt der Urheber einem anderen ein Nutzungsrecht zu einer öffentlichen Wiedergabe des Werkes ein, so ist 
dieser im Zweifel nicht berechtigt, die Wiedergabe außerhalb der Veranstaltung, für die sie bestimmt ist, durch 
Bildschirm, Lautsprecher oder ähnliche technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen.  
 

§ 38 
Beiträge zu Sammlungen  

(1) Gestattet der Urheber die Aufnahme des Werkes in eine periodisch erscheinende Sammlung, so erwirbt der 
Verleger oder Herausgeber im Zweifel ein ausschließliches Nutzungsrecht zur Vervielfältigung und Verbreitung. 
Jedoch darf der Urheber das Werk nach Ablauf eines Jahres seit Erscheinen anderweit vervielfältigen und 
verbreiten, wenn nichts anderes vereinbart ist.  
 
(2) Absatz 1 Satz 2 gilt auch für einen Beitrag zu einer nicht periodisch erscheinenden Sammlung, für dessen 
Überlassung dem Urheber kein Anspruch auf Vergütung zusteht.  
 
(3) Wird der Beitrag einer Zeitung überlassen, so erwirbt der Verleger oder Herausgeber ein einfaches Nutzungs-
recht, wenn nichts anderes vereinbart ist. Räumt der Urheber ein ausschließliches Nutzungsrecht ein, so ist er 
sogleich nach Erscheinen des Beitrags berechtigt, ihn anderweit zu vervielfältigen und zu verbreiten, wenn 
nichts anderes vereinbart ist.  

§ 39 
Änderungen des Werkes  

(1) Der Inhaber eines Nutzungsrechts darf das Werk, dessen Titel oder Urheberbezeichnung (§ 10 Abs. 1) nicht 
ändern, wenn nichts anderes vereinbart ist.  
 
(2) Änderungen des Werkes und seines Titels, zu denen der Urheber seine Einwilligung nach Treu und Glauben 
nicht versagen kann, sind zulässig.  

§ 40 
Verträge über künftige Werke 

(1) Ein Vertrag, durch den sich der Urheber zur Einräumung von Nutzungsrechten an künftigen Werken ver-
pflichtet, die überhaupt nicht näher oder nur der Gattung nach bestimmt sind, bedarf der schriftlichen Form. Er 
kann von beiden Vertragsteilen nach Ablauf von fünf Jahren seit dem Abschluß des Vertrages gekündigt werden. 
Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate, wenn keine kürzere Frist vereinbart ist.  
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(2) Auf das Kündigungsrecht kann im voraus nicht verzichtet werden. Andere vertragliche oder gesetzliche 
Kündigungsrechte bleiben unberührt.  
 
(3) Wenn in Erfüllung des Vertrages Nutzungsrechte an künftigen Werken eingeräumt worden sind, wird mit 
Beendigung des Vertrages die Verfügung hinsichtlich der Werke unwirksam, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
abgeliefert sind.  

§ 41 
Rückrufsrecht wegen Nichtausübung  

(1) Übt der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts das Recht nicht oder nur unzureichend aus und wer-
den dadurch berechtigte Interessen des Urhebers erheblich verletzt, so kann dieser das Nutzungsrecht zurückru-
fen. Dies gilt nicht, wenn die Nichtausübung oder die unzureichende Ausübung des Nutzungsrechts überwiegend 
auf Umständen beruht, deren Behebung dem Urheber zuzumuten ist.  
 
(2) Das Rückrufsrecht kann nicht vor Ablauf von zwei Jahren seit Einräumung oder Übertragung des Nutzungs-
rechts oder, wenn das Werk später abgeliefert wird, seit der Ablieferung geltend gemacht werden. Bei einem 
Beitrag zu einer Zeitung beträgt die Frist drei Monate, bei einem Beitrag zu einer Zeitschrift, die monatlich oder 
in kürzeren Abständen erscheint, sechs Monate und bei einem Beitrag zu anderen Zeitschriften ein Jahr.  
 
(3) Der Rückruf kann erst erklärt werden, nachdem der Urheber dem Inhaber des Nutzungsrechts unter Ankün-
digung des Rückrufs eine angemessene Nachfrist zur zureichenden Ausübung des Nutzungsrechts bestimmt hat. 
Der Bestimmung der Nachfrist bedarf es nicht, wenn die Ausübung des Nutzungsrechts seinem Inhaber unmög-
lich ist oder von ihm verweigert wird oder wenn durch die Gewährung einer Nachfrist überwiegende Interessen 
des Urhebers gefährdet würden.  
 
(4) Auf das Rückrufsrecht kann im voraus nicht verzichtet werden. Seine Ausübung kann im voraus für mehr als 
fünf Jahre nicht ausgeschlossen werden.  
 
(5) Mit Wirksamwerden des Rückrufs erlischt das Nutzungsrecht.  
 
(6) Der Urheber hat den Betroffenen zu entschädigen, wenn und soweit es der Billigkeit entspricht.  
 
(7) Rechte und Ansprüche der Beteiligten nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.  
 

§ 42 
Rückrufsrecht wegen gewandelter Überzeugung  

(1) Der Urheber kann ein Nutzungsrecht gegenüber dem Inhaber zurückrufen, wenn das Werk seiner Überzeu-
gung nicht mehr entspricht und ihm deshalb die Verwertung des Werkes nicht mehr zugemutet werden kann. Der 
Rechtsnachfolger des Urhebers (§ 30) kann den Rückruf nur erklären, wenn er nachweist, daß der Urheber vor 
seinem Tode zum Rückruf berechtigt gewesen wäre und an der Erklärung des Rückrufs gehindert war oder diese 
letztwillig verfügt hat.  
 
(2) Auf das Rückrufsrecht kann im voraus nicht verzichtet werden. Seine Ausübung kann nicht ausgeschlossen 
werden.  
 
(3) Der Urheber hat den Inhaber des Nutzungsrechts angemessen zu entschädigen. Die Entschädigung muß min-
destens die Aufwendungen decken, die der Inhaber des Nutzungsrechts bis zur Erklärung des Rückrufs gemacht 
hat; jedoch bleiben hierbei Aufwendungen, die auf bereits gezogene Nutzungen entfallen, außer Betracht. Der 
Rückruf wird erst wirksam, wenn der Urheber die Aufwendungen ersetzt oder Sicherheit dafür geleistet hat. Der 
Inhaber des Nutzungsrechts hat dem Urheber binnen einer Frist von drei Monaten nach Erklärung des Rückrufs 
die Aufwendungen mitzuteilen; kommt er dieser Pflicht nicht nach, so wird der Rückruf bereits mit Ablauf die-
ser Frist wirksam.  
 
(4) Will der Urheber nach Rückruf das Werk wieder verwerten, so ist er verpflichtet, dem früheren Inhaber des 
Nutzungsrechts ein entsprechendes Nutzungsrecht zu angemessenen Bedingungen anzubieten.  
 
(5) Die Bestimmungen in § 41 Abs. 5 und 7 sind entsprechend anzuwenden.  
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§ 42a  
Zwangslizenz zur Herstellung von Tonträgern 

(1) Ist einem Hersteller von Tonträgern ein Nutzungsrecht an einem Werk der Musik eingeräumt worden mit 
dem Inhalt, das Werk zu gewerblichen Zwecken auf Tonträger zu übertragen und diese zu vervielfältigen und zu 
verbreiten, so ist der Urheber verpflichtet, jedem anderen Hersteller von Tonträgern, der im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes seine Hauptniederlassung oder seinen Wohnsitz hat, nach Erscheinen des Werkes gleichfalls ein 
Nutzungsrecht mit diesem Inhalt zu angemessenen Bedingungen einzuräumen; dies gilt nicht, wenn das bezeich-
nete Nutzungsrecht erlaubterweise von einer Verwertungsgesellschaft wahrgenommen wird oder wenn das Werk 
der Überzeugung des Urhebers nicht mehr entspricht, ihm deshalb die Verwertung des Werkes nicht mehr zu-
gemutet werden kann und er ein etwa bestehendes Nutzungsrecht aus diesem Grunde zurückgerufen hat. Der 
Urheber ist nicht verpflichtet, die Benutzung des Werkes zur Herstellung eines Filmes zu gestatten.  
 
(2) Gegenüber einem Hersteller von Tonträgern, der weder seine Hauptniederlassung noch seinen Wohnsitz im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat, besteht die Verpflichtung nach Absatz 1, soweit in dem Staat, in dem er 
seine Hauptniederlassung oder seinen Wohnsitz hat, den Herstellern von Tonträgern, die ihre Hauptniederlas-
sung oder ihren Wohnsitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben, nach einer Bekanntmachung des Bundes-
ministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt ein entsprechendes Recht gewährt wird.  
 
(3) Das nach den vorstehenden Bestimmungen einzuräumende Nutzungsrecht wirkt nur im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes und für die Ausfuhr nach Staaten, in denen das Werk keinen Schutz gegen die Übertragung auf 
Tonträger genießt.  
 
(4) Hat der Urheber einem anderen das ausschließliche Nutzungsrecht eingeräumt mit dem Inhalt, das Werk zu 
gewerblichen Zwecken auf Tonträger zu übertragen und diese zu vervielfältigen und zu verbreiten, so gelten die 
vorstehenden Bestimmungen mit der Maßgabe, dass der Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts zur Ein-
räumung des in Absatz 1 bezeichneten Nutzungsrechts verpflichtet ist.  
 
(5) Auf ein Sprachwerk, das als Text mit einem Werk der Musik verbunden ist, sind die vorstehenden Bestim-
mungen entsprechend anzuwenden, wenn einem Hersteller von Tonträgern ein Nutzungsrecht eingeräumt wor-
den ist mit dem Inhalt, das Sprachwerk in Verbindung mit dem Werk der Musik auf Tonträger zu übertragen und 
diese zu vervielfältigen und zu verbreiten.  
 
(6) Für Klagen, durch die ein Anspruch auf Einräumung des Nutzungsrechts geltend gemacht wird, sind, sofern 
der Urheber oder im Fall des Absatzes 4 der Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, die Gerichte zuständig, in deren Bezirk das Patentamt 
seinen Sitz hat. Einstweilige Verfügungen können erlassen werden, auch wenn die in den §§ 935 und 940 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen.  
 
(7) Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anzuwenden, wenn das in Absatz 1 bezeichnete Nutzungsrecht 
lediglich zur Herstellung eines Filmes eingeräumt worden ist.  
 

§ 43  
Urheber in Arbeits- oder Dienstverhältnissen  

Die Vorschriften dieses Unterabschnitts sind auch anzuwenden, wenn der Urheber das Werk in Erfüllung seiner 
Verpflichtungen aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffen hat, soweit sich aus dem Inhalt oder dem 
Wesen des Arbeits- oder Dienstverhältnisses nichts anderes ergibt.  
 

§ 44 
Veräußerung des Originals des Werkes 

(1) Veräußert der Urheber das Original des Werkes, so räumt er damit im Zweifel dem Erwerber ein Nutzungs-
recht nicht ein.  
 
(2) Der Eigentümer des Originals eines Werkes der bildenden Künste oder eines Lichtbildwerkes ist berechtigt, 
das Werk öffentlich auszustellen, auch wenn es noch nicht veröffentlicht ist, es sei denn, daß der Urheber dies 
bei der Veräußerung des Originals ausdrücklich ausgeschlossen hat.  
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Abschnitt 6  

Schranken des Urheberrechts  

§ 44a 
Vorübergehende Vervielfältigungshandlungen  

Zulässig sind vorübergehende Vervielfältigungshandlungen, die flüchtig oder begleitend sind und einen integra-
len und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens darstellen und deren alleiniger Zweck es ist,  

1. eine Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen Vermittler oder  
2. eine rechtmäßige Nutzung 

eines Werkes oder sonstigen Schutzgegenstands zu ermöglichen, und die keine eigenständige wirtschaftliche 
Bedeutung haben.  

§ 45 
Rechtspflege und öffentliche Sicherheit  

(1) Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke von Werken zur Verwendung in Verfahren vor einem Gericht, 
einem Schiedsgericht oder einer Behörde herzustellen oder herstellen zu lassen.  
 
(2) Gerichte und Behörden dürfen für Zwecke der Rechtspflege und der öffentlichen Sicherheit Bildnisse ver-
vielfältigen oder vervielfältigen lassen.  
 
(3) Unter den gleichen Voraussetzungen wie die Vervielfältigung ist auch die Verbreitung, öffentliche Ausstel-
lung und öffentliche Wiedergabe der Werke zulässig.  
 

§ 45a 
Behinderte Menschen 

(1) Zulässig ist die nicht Erwerbszwecken dienende Vervielfältigung eines Werkes für und deren Verbreitung 
ausschließlich an Menschen, soweit diesen der Zugang zu dem Werk in einer bereits verfügbaren Art der sinnli-
chen Wahrnehmung auf Grund einer Behinderung nicht möglich oder erheblich erschwert ist, soweit es zur Er-
möglichung des Zugangs erforderlich ist.  
 
(2) Für die Vervielfältigung und Verbreitung ist dem Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen; ausge-
nommen ist die Herstellung lediglich einzelner Vervielfältigungsstücke. Der Anspruch kann nur durch eine 
Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.  
 

§ 46 
Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch 

(1) Nach der Veröffentlichung zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung 
von Teilen eines Werkes, von Sprachwerken oder von Werken der Musik von geringem Umfang, von einzelnen 
Werken der bildenden Künste oder einzelnen Lichtbildwerken als Element einer Sammlung, die Werke einer 
größeren Anzahl von Urhebern vereinigt und die nach ihrer Beschaffenheit nur für den Unterrichtsgebrauch in 
Schulen, in nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung oder in Einrichtungen der Berufsbil-
dung oder für den Kirchengebrauch bestimmt ist. In den Vervielfältigungsstücken oder bei der öffentlichen Zu-
gänglichmachung ist deutlich anzugeben, wozu die Sammlung bestimmt ist.  
 
(2) Absatz 1 gilt für Werke der Musik nur, wenn diese Elemente einer Sammlung sind, die für den Gebrauch im 
Musikunterricht in Schulen mit Ausnahme der Musikschulen bestimmt ist.  
 
(3) Mit der Vervielfältigung oder der öffentlichen Zugänglichmachung darf erst begonnen werden, wenn die 
Absicht, von der Berechtigung nach Absatz 1 Gebrauch zu machen, dem Urheber oder, wenn sein Wohnort oder 
Aufenthaltsort unbekannt ist, dem Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts durch eingeschriebenen Brief 
mitgeteilt worden ist und seit Absendung des Briefes zwei Wochen verstrichen sind. Ist auch der Wohnort oder 
Aufenthaltsort des Inhabers des ausschließlichen Nutzungsrechts unbekannt, so kann die Mitteilung durch Veröf-
fentlichung im Bundesanzeiger bewirkt werden.  
 
(4) Für die nach den Absätzen 1 und 2 zulässige Verwertung ist dem Urheber eine angemessene Vergütung zu 
zahlen.  
 
(5) Der Urheber kann die nach den Absätzen 1 und 2 zulässige Verwertung verbieten, wenn das Werk seiner 
Überzeugung nicht mehr entspricht, ihm deshalb die Verwertung des Werkes nicht mehr zugemutet werden kann 
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und er ein etwa bestehendes Nutzungsrecht aus diesem Grunde zurückgerufen hat (§ 42). Die Bestimmungen in 
§ 136 Abs. 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden.  

§ 47 
Schulfunksendungen 

(1) Schulen sowie Einrichtungen der Lehrerbildung und der Lehrerfortbildung dürfen einzelne Vervielfälti-
gungsstücke von Werken, die innerhalb einer Schulfunksendung gesendet werden, durch Übertragung der Werke 
auf Bild- oder Tonträger herstellen. Das gleiche gilt für Heime der Jugendhilfe und die staatlichen Landesbild-
stellen oder vergleichbare Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft.  
 
(2) Die Bild- oder Tonträger dürfen nur für den Unterricht verwendet werden. Sie sind spätestens am Ende des 
auf die Übertragung der Schulfunksendung folgenden Schuljahrs zu löschen, es sei denn, daß dem Urheber eine 
angemessene Vergütung gezahlt wird.  

§ 48 
Öffentliche Reden  

(1) Zulässig ist  
1. die Vervielfältigung und Verbreitung von Reden über Tagesfragen in Zeitungen, Zeitschriften sowie 

in anderen Druckschriften oder sonstigen Datenträgern, die im Wesentlichen den Tagesinteressen 
Rechnung tragen, wenn die Reden bei öffentlichen Versammlungen gehalten oder durch öffentliche 
Wiedergabe im Sinne von § 19a oder § 20 veröffentlicht worden sind, sowie die öffentliche Wieder-
gabe solcher Reden,  

2. die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Reden, die bei öffentlichen 
Verhandlungen vor staatlichen, kommunalen oder kirchlichen Organen gehalten worden sind.  

 
(2) Unzulässig ist jedoch die Vervielfältigung und Verbreitung der in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Reden in 
Form einer Sammlung, die überwiegend Reden desselben Urhebers enthält.  
 

§ 49 
Zeitungsartikel und Rundfunkkommentare  

(1) Zulässig ist die Vervielfältigung und Verbreitung einzelner Rundfunkkommentare und einzelner Artikel aus 
Zeitungen und anderen lediglich Tagesinteressen dienenden Informationsblättern in anderen Zeitungen und In-
formationsblättern dieser Art sowie die öffentliche Wiedergabe solcher Kommentare und Artikel, wenn sie poli-
tische, wirtschaftliche oder religiöse Tagesfragen betreffen und nicht mit einem Vorbehalt der Rechte versehen 
sind. Für die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe ist dem Urheber eine angemessene Ver-
gütung zu zahlen, es sei denn, daß es sich um eine Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe 
kurzer Auszüge aus mehreren Kommentaren oder Artikeln in Form einer Übersicht handelt. Der Anspruch kann 
nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.  
 
(2) Unbeschränkt zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von vermischten 
Nachrichten tatsächlichen Inhalts und von Tagesneuigkeiten, die durch Presse oder Funk veröffentlicht worden 
sind; ein durch andere gesetzliche Vorschriften gewährter Schutz bleibt unberührt.  
 

§ 50 
Berichterstattung über Tagesereignisse 

Zur Berichterstattung über Tagesereignisse durch Funk oder durch ähnliche technische Mittel, in Zeitungen, 
Zeitschriften und in anderen Druckschriften oder sonstigen Datenträgern, die im Wesentlichen Tagesinteressen 
Rechnung tragen, sowie im Film, ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Werken, 
die im Verlauf dieser Ereignisse wahrnehmbar werden, in einem durch den Zweck gebotenen Umfang zulässig.  
 

§ 51 
Zitate 

Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe, wenn in einem durch den Zweck 
gebotenen Umfang  

1. einzelne Werke nach dem Erscheinen in ein selbständiges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung 
des Inhalts aufgenommen werden,  

2. Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen Sprachwerk angeführt wer-
den,  



 

 

33

3. einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik in einem selbständigen Werk der Musik ange-
führt werden.  

 

§ 52 
Öffentliche Wiedergabe 

(1) Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes, wenn die Wiedergabe keinem 
Erwerbszweck des Veranstalters dient, die Teilnehmer ohne Entgelt zugelassen werden und im Falle des 
Vortrags oder der Aufführung des Werkes keiner der ausübenden Künstler (§ 73) eine besondere Vergütung 
erhält. Für die Wiedergabe ist eine angemessene Vergütung zu zahlen. Die Vergütungspflicht entfällt für 
Veranstaltungen der Jugendhilfe, der Sozialhilfe, der Alten- und Wohlfahrtspflege, der Gefangenenbetreuung 
sowie für Schulveranstaltungen, sofern sie nach ihrer sozialen oder erzieherischen Zweckbestimmung nur einem 
bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen zugänglich sind. Dies gilt nicht, wenn die Veranstaltung dem 
Erwerbszweck eines Dritten dient; in diesem Fall hat der Dritte die Vergütung zu zahlen.  
 
(2) Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines erschienenen Werkes auch bei einem Gottesdienst oder einer 
kirchlichen Feier der Kirchen oder Religionsgemeinschaften. Jedoch hat der Veranstalter dem Urheber eine 
angemessene Vergütung zu zahlen.  
 
(3) Öffentliche bühnenmäßige Darstellungen, öffentliche Zugänglichmachungen und Funksendungen eines Wer-
kes sowie öffentliche Vorführungen eines Filmwerks sind stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.  
 

§ 52a 
Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung 

(1) Zulässig ist,  
1. veröffentlichte kleine Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zei-

tungen oder Zeitschriften zur Veranschaulichung im Unterricht an Schulen, Hochschulen, nichtge-
werblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie an Einrichtungen der Berufsbildung 
ausschließlich für den bestimmt abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern oder  

2. veröffentlichte Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen 
oder Zeitschriften ausschließlich für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für deren ei-
gene wissenschaftliche Forschung 

öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies zu dem jeweiligen Zweck geboten und zur Verfolgung nicht kom-
merzieller Zwecke gerechtfertigt ist.  
 
(2) Die öffentliche Zugänglichmachung eines für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werkes ist 
stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. Die öffentliche Zugänglichmachung eines Filmwerkes ist 
vor Ablauf von zwei Jahren nach Beginn der üblichen regulären Auswertung in Filmtheatern im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.  
 
(3) Zulässig sind in den Fällen des Absatzes 1 auch die zur öffentlichen Zugänglichmachung erforderlichen 
Vervielfältigungen.  
 
(4) Für die öffentliche Zugänglichmachung nach Absatz 1 ist eine angemessene Vergütung zu zahlen. Der An-
spruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.  
 

§ 53 
Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch 

(1) Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch 
auf beliebigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen, soweit nicht zur 
Vervielfältigung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlage verwendet wird. Der zur Vervielfältigung 
Befugte darf die Vervielfältigungsstücke auch durch einen anderen herstellen lassen, sofern dies unentgeltlich 
geschieht oder es sich um Vervielfältigungen auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger photo-
mechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung handelt.  
 
(2) Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes herzustellen oder herstellen zu lassen  

1. zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck 
geboten ist,  

2. zur Aufnahme in ein eigenes Archiv, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck gebo-
ten ist und als Vorlage für die Vervielfältigung ein eigenes Werkstück benutzt wird,  
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3. zur eigenen Unterrichtung über Tagesfragen, wenn es sich um ein durch Funk gesendetes Werk han-
delt,  

4. zum sonstigen eigenen Gebrauch,  
a) wenn es sich um kleine Teile eines erschienenen Werkes oder um einzelne Beiträge handelt, die 
in Zeitungen oder Zeitschriften erschienen sind,  
b) wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk handelt.  

Dies gilt im Fall des Satzes 1 Nr. 2 nur, wenn zusätzlich  
1. die Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger photomechanischer 

Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung vorgenommen wird oder  
2. eine ausschließlich analoge Nutzung stattfindet oder  
3. das Archiv keinen unmittelbar oder mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgt. 

Dies gilt in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 und 4 nur, wenn zusätzlich eine der Voraussetzungen des Satzes 2 Nr. 1 
oder 2 vorliegt.  
 
(3) Zulässig ist, Vervielfältigungsstücke von kleinen Teilen eines Werkes, von Werken von geringem Umfang 
oder von einzelnen Beiträgen, die in Zeitungen oder Zeitschriften erschienen oder öffentlich zugänglich gemacht 
worden sind, zum eigenen Gebrauch  

1. im Schulunterricht, in nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie in Ein-
richtungen der Berufsbildung in der für eine Schulklasse erforderlichen Anzahl oder  

2. für staatliche Prüfungen und Prüfungen in Schulen, Hochschulen, in nichtgewerblichen Einrichtun-
gen der Aus- und Weiterbildung sowie in der Berufsbildung in der erforderlichen Anzahl herzustellen 
oder herstellen zu lassen, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist.  

 
(4) Die Vervielfältigung  

a) graphischer Aufzeichnungen von Werken der Musik,  
b) eines Buches oder einer Zeitschrift, wenn es sich um eine im wesentlichen vollständige Vervielfältigung 
handelt,  

ist, soweit sie nicht durch Abschreiben vorgenommen wird, stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig 
oder unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 2 oder zum eigenen Gebrauch, wenn es sich um ein seit 
mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk handelt.  
 

(5) Absatz 1, Absatz 2 Nr. 2 bis 4 sowie Absatz 3 Nr. 2 finden keine Anwendung auf Datenbankwerke, deren 
Elemente einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel zugänglich sind. Absatz 2 Nr. 1 sowie Absatz 3 Nr. 1 finden auf 
solche Datenbankwerke mit der Maßgabe Anwendung, dass der wissenschaftliche Gebrauch sowie der Gebrauch 
im Unterricht nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgen.  
 
(6) Die Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden. Zu-
lässig ist jedoch, rechtmäßig hergestellte Vervielfältigungsstücke von Zeitungen und vergriffenen Werken sowie 
solche Werkstücke zu verleihen, bei denen kleine beschädigte oder abhanden gekommene Teile durch Verviel-
fältigungsstücke ersetzt worden sind.  
 
(7) Die Aufnahme öffentlicher Vorträge, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf Bild- oder Tonträ-
ger, die Ausführung von Plänen und Entwürfen zu Werken der bildenden Künste und der Nachbau eines Werkes 
der Baukunst sind stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.  
 

§ 54  
Vergütungspflicht für Vervielfältigung im Wege der Bild- und Tonaufzeichnung 

(1) Ist nach der Art eines Werkes zu erwarten, daß es durch Aufnahme von Funksendungen auf Bild- oder Ton-
träger oder durch Übertragungen von einem Bild- oder Tonträger auf einen anderen nach § 53 Abs. 1 oder 2 
vervielfältigt wird, so hat der Urheber des Werkes gegen den Hersteller  

1. von Geräten und  
2. von Bild- oder Tonträgern,  

die erkennbar zur Vornahme solcher Vervielfältigungen bestimmt sind, Anspruch auf Zahlung einer angemesse-
nen Vergütung für die durch die Veräußerung der Geräte sowie der Bild- oder Tonträger geschaffene Möglich-
keit, solche Vervielfältigungen vorzunehmen. Neben dem Hersteller haftet als Gesamtschuldner, wer die Geräte 
oder die Bild- oder Tonträger in den Geltungsbereich dieses Gesetzes gewerblich einführt oder wiedereinführt 
oder wer mit ihnen handelt. Der Händler haftet nicht, wenn er im Kalenderhalbjahr Bild- oder Tonträger von 
weniger als 6000 Stunden Spieldauer und weniger als 100 Geräte bezieht.  
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(2) Einführer ist, wer die Geräte oder Bild- oder Tonträger in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt oder 
verbringen läßt. Liegt der Einfuhr ein Vertrag mit einem Gebietsfremden zugrunde, so ist Einführer nur der im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes ansässige Vertragspartner, soweit er gewerblich tätig wird. Wer lediglich als 
Spediteur oder Frachtführer oder in einer ähnlichen Stellung bei dem Verbringen der Waren tätig wird, ist nicht 
Einführer. Wer die Gegenstände aus Drittländern in eine Freizone oder in ein Freilager nach Artikel 166 der 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemein-
schaften (ABl. EG Nr. L 302 S. 1) verbringt oder verbringen läßt, ist als Einführer nur anzusehen, wenn die Ge-
genstände in diesem Bereich gebraucht oder wenn sie in den zollrechtlichen freien Verkehr übergeführt werden.  
 

§ 54a  
Vergütungspflicht für Vervielfältigung im Wege der Ablichtung 

(1) Ist nach der Art eines Werkes zu erwarten, daß es nach § 53 Abs. 1 bis 3 durch Ablichtung eines Werkstücks 
oder in einem Verfahren vergleichbarer Wirkung vervielfältigt wird, so hat der Urheber des Werkes gegen den 
Hersteller von Geräten, die zur Vornahme solcher Vervielfältigungen bestimmt sind, Anspruch auf Zahlung 
einer angemessenen Vergütung für die durch die Veräußerung oder sonstiges Inverkehrbringen der Geräte ge-
schaffene Möglichkeit, solche Vervielfältigungen vorzunehmen. Neben dem Hersteller haftet als Gesamtschuld-
ner, wer die Geräte in den Geltungsbereich dieses Gesetzes gewerblich einführt oder wiedereinführt oder wer mit 
ihnen handelt. Der Händler haftet nicht, wenn er im Kalenderhalbjahr weniger als 20 Geräte bezieht.  
 
(2) Werden Geräte dieser Art in Schulen, Hochschulen sowie Einrichtungen der Berufsbildung oder der sonsti-
gen Aus- und Weiterbildung (Bildungseinrichtungen), Forschungseinrichtungen, öffentlichen Bibliotheken oder 
in Einrichtungen betrieben, die Geräte für die Herstellung von Ablichtungen entgeltlich bereithalten, so hat der 
Urheber auch gegen den Betreiber des Gerätes einen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung.  
 
(3) § 54 Abs. 2 gilt entsprechend.  

§ 54b  
Wegfall der Vergütungspflicht des Händlers 

Die Vergütungspflicht des Händlers (§ 54 Abs. 1 und § 54a Abs. 1) entfällt,  
1. soweit ein zur Zahlung der Vergütung Verpflichteter, von dem der Händler die Geräte oder die 

Bild- oder Tonträger bezieht, an einen Gesamtvertrag über die Vergütung gebunden ist oder  
2. wenn der Händler Art und Stückzahl der bezogenen Geräte und Bild- oder Tonträger und seine 

Bezugsquelle der nach § 54 h Abs. 3 bezeichneten Empfangsstelle jeweils zum 10. Januar und 10. Juli 
für das vorangegangene Kalenderhalbjahr schriftlich mitteilt.  

§ 54c 
Wegfall der Vergütungspflicht bei Ausfuhr 

Der Anspruch nach § 54 Abs. 1 und § 54a Abs. 1 entfällt, soweit nach den Umständen mit Wahrscheinlichkeit 
erwartet werden kann, daß die Geräte oder die Bild- oder Tonträger nicht zu Vervielfältigungen im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes benutzt werden.  

§ 54d  
Vergütungshöhe 

(1) Als angemessene Vergütung nach § 54 Abs. 1 und § 54a Abs. 1 und 2 gelten die in der Anlage bestimmten 
Sätze, soweit nicht etwas anderes vereinbart wird.  
 
(2) Die Höhe der von dem Betreiber nach § 54a Abs. 2 insgesamt geschuldeten Vergütung bemißt sich nach der 
Art und dem Umfang der Nutzung des Gerätes, die nach den Umständen, insbesondere nach dem Standort und 
der üblichen Verwendung, wahrscheinlich ist.  

§ 54e  
Hinweispflicht in Rechnungen auf urheberrechtliche Vergütungen 

(1) In Rechnungen für die Veräußerung oder ein sonstiges Inverkehrbringen der Geräte nach § 54a Abs. 1 ist auf 
die auf das Gerät entfällende Urhebervergütung hinzuweisen.  
 
(2) In Rechnungen für die Veräußerung oder ein sonstiges Inverkehrbringen der in § 54 Abs. 1 genannten Geräte 
oder Bild- oder Tonträger, in denen die Umsatzsteuer nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes geson-
dert auszuweisen ist, ist zu vermerken, ob die auf das Gerät oder die Bild- oder Tonträger entfallende Urheber-
vergütung entrichtet wurde.  
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§ 54f 
Meldepflicht 

(1) Wer Geräte oder Bild- oder Tonträger, die erkennbar zur Vornahme von Vervielfältigungen im Wege der 
Bild- und Tonaufzeichnung bestimmt sind, in den Geltungsbereich dieses Gesetzes gewerblich einführt oder 
wiedereinführt, ist dem Urheber gegenüber verpflichtet, Art und Stückzahl der eingeführten Gegenstände der 
nach § 54h Abs. 3 bezeichneten Empfangsstelle monatlich bis zum 10. Tag nach Ablauf jedes Kalendermonats 
schriftlich mitzuteilen.  
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Geräte, die zur Vornahme von Vervielfältigungen durch Ablichtung eines 
Werkstücks oder in einem Verfahren vergleichbarer Wirkung bestimmt sind.  
 
(3) Kommt der Meldepflichtige seiner Meldepflicht nicht, nur unvollständig oder sonst unrichtig nach, so kann 
der doppelte Vergütungssatz verlangt werden.  

§ 54g 
Auskunftspflicht 

(1) Der Urheber kann von dem nach § 54 Abs. 1 oder § 54a Abs. 1 zur Zahlung der Vergütung Verpflichteten 
Auskunft über Art und Stückzahl der im Geltungsbereich dieses Gesetzes veräußerten oder in Verkehr gebrach-
ten Geräte und Bild- oder Tonträger verlangen. Die Auskunftspflicht des Händlers erstreckt sich auch auf die 
Benennung der Bezugsquellen; sie besteht auch in den Fällen des § 54 Abs. 1 Satz 3, des § 54a Abs. 1 Satz 3 und 
des § 54b Nr. 1. § 26 Abs. 6 gilt entsprechend.  
 
(2) Der Urheber kann von dem Betreiber eines Gerätes in einer Einrichtung im Sinne des § 54a Abs. 2 Satz 1 die 
für die Bemessung der Vergütung erforderliche Auskunft verlangen.  
 
(3) Kommt der zur Zahlung der Vergütung Verpflichtete seiner Auskunftspflicht nicht, nur unvollständig oder 
sonst unrichtig nach, so kann der doppelte Vergütungssatz verlangt werden.  
 

§ 54h  
Verwertungsgesellschaften; Handhabung der Mitteilungen 

(1) Die Ansprüche nach den §§ 54, 54a, 54f Abs. 3 und § 54g können nur durch eine Verwertungsgesellschaft 
geltend gemacht werden.  
 
(2) Jedem Berechtigten steht ein angemessener Anteil an den nach § 54 und § 54a gezahlten Vergütungen zu.  
 
(3) Für Mitteilungen nach den §§ 54b und 54f haben die Verwertungsgesellschaften dem Patentamt, je gesondert 
für die Vergütungsansprüche nach § 54 Abs. 1 und § 54a Abs. 1, eine gemeinsame Empfangsstelle zu bezeich-
nen. Das Patentamt gibt diese im Bundesanzeiger bekannt.  
 
(4) Das Patentamt kann Muster für die Mitteilungen nach § 54b Nr. 2 und § 54f im Bundesanzeiger bekanntma-
chen. Diese Muster sind zu verwenden.  
 
(5) Die Verwertungsgesellschaften und die Empfangsstelle dürfen die gemäß § 54b Nr. 2, §§ 54f und 54g enthal-
tenen Angaben nur zur Geltendmachung der Ansprüche nach Absatz 1 verwenden.  

§ 55 
Vervielfältigung durch Sendeunternehmen  

(1) Ein Sendeunternehmen, das zur Funksendung eines Werkes berechtigt ist, darf das Werk mit eigenen Mitteln 
auf Bild- oder Tonträger übertragen, um diese zur Funksendung über jeden seiner Sender oder Richtstrahler je 
einmal zu benutzen. Die Bild- oder Tonträger sind spätestens einen Monat nach der ersten Funksendung des 
Werkes zu löschen.  
 
(2) Bild- oder Tonträger, die außergewöhnlichen dokumentarischen Wert haben, brauchen nicht gelöscht zu 
werden, wenn sie in ein amtliches Archiv aufgenommen werden. Von der Aufnahme in das Archiv ist der Urhe-
ber unverzüglich zu benachrichtigen.  
 

§ 55a  
Benutzung eines Datenbankwerkes 

Zulässig ist die Bearbeitung sowie die Vervielfältigung eines Datenbankwerkes durch den Eigentümer eines mit 
Zustimmung des Urhebers durch Veräußerung in Verkehr gebrachten Vervielfältigungsstücks des Datenbank-
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werkes, den in sonstiger Weise zu dessen Gebrauch Berechtigten oder denjenigen, dem ein Datenbankwerk auf-
grund eines mit dem Urheber oder eines mit dessen Zustimmung mit einem Dritten geschlossenen Vertrags zu-
gänglich gemacht wird, wenn und soweit die Bearbeitung oder Vervielfältigung für den Zugang zu den Elemen-
ten des Datenbankwerkes und für dessen übliche Benutzung erforderlich ist. Wird aufgrund eines Vertrags nach 
Satz 1 nur ein Teil des Datenbankwerkes zugänglich gemacht, so ist nur die Bearbeitung sowie die Vervielfälti-
gung dieses Teils zulässig. Entgegenstehende vertragliche Vereinbarungen sind nichtig.  
 

§ 56 
Vervielfältigung und öffentliche Wiedergabe in Geschäftsbetrieben  

(1) In Geschäftsbetrieben, in denen Geräte zur Herstellung oder zur Wiedergabe von Bild- oder Tonträgern, zum 
Empfang von Funksendungen oder zur elektronischen Datenverarbeitung vertrieben oder instand gesetzt werden, 
ist die Übertragung von Werken auf Bild-, Ton- oder Datenträger, die öffentliche Wahrnehmbarmachung von 
Werken mittels Bild-, Ton- oder Datenträger sowie die öffentliche Wahrnehmbarmachung von Funksendungen 
und öffentliche Zugänglichmachungen von Werken zulässig, soweit dies notwendig ist, um diese Geräte Kunden 
vorzuführen oder instand zu setzen.  
 
(2) Nach Absatz 1 hergestellte Bild-, Ton- oder Datenträger sind unverzüglich zu löschen.  
 

§ 57 
Unwesentliches Beiwerk  

Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Werken, wenn sie als unwesentli-
ches Beiwerk neben dem eigentlichen Gegenstand der Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlichen Wieder-
gabe anzusehen sind.  
 

§ 58 
Werke in Ausstellungen, öffentlichem Verkauf und öffentlich zugänglichen Einrichtungen 

(1) Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung von öffentlich ausgestell-
ten oder zur öffentlichen Ausstellung oder zum öffentlichen Verkauf bestimmten Werken der bildenden Künste 
und Lichtbildwerken durch den Veranstalter zur Werbung, soweit dies zur Förderung der Veranstaltung erforder-
lich ist.  
 
(2) Zulässig ist ferner die Vervielfältigung und Verbreitung der in Absatz 1 genannten Werke in Verzeichnissen, 
die von öffentlich zugänglichen Bibliotheken, Bildungseinrichtungen oder Museen in inhaltlichem und zeitli-
chem Zusammenhang mit einer Ausstellung oder zur Dokumentation von Beständen herausgegeben werden und 
mit denen kein eigenständiger Erwerbszweck verfolgt wird.  
 

§ 59 
Werke an öffentlichen Plätzen  

(1) Zulässig ist, Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln der 
Malerei oder Graphik, durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wieder-
zugeben. Bei Bauwerken erstrecken sich diese Befugnisse nur auf die äußere Ansicht.  
 
(2) Die Vervielfältigungen dürfen nicht an einem Bauwerk vorgenommen werden.  
 

§ 60 
Bildnisse  

(1) Zulässig ist die Vervielfältigung sowie die unentgeltliche und nicht zu gewerblichen Zwecken vorgenomme-
ne Verbreitung eines Bildnisses durch den Besteller des Bildnisses oder seinen Rechtsnachfolger oder bei einem 
auf Bestellung geschaffenen Bildnis durch den Abgebildeten oder nach dessen Tod durch seine Angehörigen 
oder durch einen im Auftrag einer dieser Personen handelnden Dritten. Handelt es sich bei dem Bildnis um ein 
Werk der bildenden Künste, so ist die Verwertung nur durch Lichtbild zulässig.  
 
(2) Angehörige im Sinne von Absatz 1 Satz 1 sind der Ehegatte oder der Lebenspartner und die Kinder oder, 
wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern.  
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§ 61  
Zwangslizenz zur Herstellung von Tonträgern  

[Aufgehoben] 
 

§ 62 
Änderungsverbot  

(1) Soweit nach den Bestimmungen dieses Abschnitts die Benutzung eines Werkes zulässig ist, dürfen Änderun-
gen an dem Werk nicht vorgenommen werden. § 39 gilt entsprechend.  
 
(2) Soweit der Benutzungszweck es erfordert, sind Übersetzungen und solche Änderungen des Werkes zulässig, 
die nur Auszüge oder Übertragungen in eine andere Tonart oder Stimmlage darstellen.  
 
(3) Bei Werken der bildenden Künste und Lichtbildwerken sind Übertragungen des Werkes in eine andere Größe 
und solche Änderungen zulässig, die das für die Vervielfältigung angewendete Verfahren mit sich bringt.  
 
(4) Bei Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch (§ 46) sind außer den nach den Absätzen 1 
bis 3 erlaubten Änderungen solche Änderungen von Sprachwerken zulässig, die für den Kirchen-, Schul- oder 
Unterrichtsgebrauch erforderlich sind. Diese Änderungen bedürfen jedoch der Einwilligung des Urhebers, nach 
seinem Tode der Einwilligung seines Rechtsnachfolgers (§ 30), wenn dieser Angehöriger (§ 60 Abs. 2) des Ur-
hebers ist oder das Urheberrecht auf Grund letztwilliger Verfügung des Urhebers erworben hat. Die Einwilligung 
gilt als erteilt, wenn der Urheber oder der Rechtsnachfolger nicht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die 
beabsichtigte Änderung mitgeteilt worden ist, widerspricht und er bei der Mitteilung der Änderung auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen worden ist.  

§ 63 
Quellenangabe  

(1) Wenn ein Werk oder ein Teil eines Werkes in den Fällen des § 45 Abs. 1, der §§ 45a bis 48, 50, 51, 58 und 
59 vervielfältigt wird, ist stets die Quelle deutlich anzugeben. Das gleiche gilt in den Fällen des § 53 Abs. 2 Nr. 1 
und Abs. 3 Nr. 1 für die Vervielfältigung eines Datenbankwerkes. Bei der Vervielfältigung ganzer Sprachwerke 
oder ganzer Werke der Musik ist neben dem Urheber auch der Verlag anzugeben, in dem das Werk erschienen 
ist, und außerdem kenntlich zu machen, ob an dem Werk Kürzungen oder andere Änderungen vorgenommen 
worden sind. Die Verpflichtung zur Quellenangabe entfällt, wenn die Quelle weder auf dem benutzten Werk-
stück oder bei der benutzten Werkwiedergabe genannt noch dem zur Vervielfältigung Befugten anderweit be-
kannt ist.  
 
(2) Soweit nach den Bestimmungen dieses Abschnitts die öffentliche Wiedergabe eines Werkes zulässig ist, ist 
die Quelle deutlich anzugeben, wenn und soweit die Verkehrssitte es erfordert. In den Fällen der öffentlichen 
Wiedergabe nach den §§ 46, 48, 51 und 52a ist die Quelle einschließlich des Namens des Urhebers stets an-
zugeben, es sei denn, dass dies nicht möglich ist.  
 
(3) Wird ein Artikel aus einer Zeitung oder einem anderen Informationsblatt nach § 49 Abs. 1 in einer anderen 
Zeitung oder in einem anderen Informationsblatt abgedruckt oder durch Funk gesendet, so ist stets außer dem 
Urheber, der in der benutzten Quelle bezeichnet ist, auch die Zeitung oder das Informationsblatt anzugeben, 
woraus der Artikel entnommen ist; ist dort eine andere Zeitung oder ein anderes Informationsblatt als Quelle 
angeführt, so ist diese Zeitung oder dieses Informationsblatt anzugeben. Wird ein Rundfunkkommentar nach § 
49 Abs. 1 in einer Zeitung oder einem anderen Informationsblatt abgedruckt oder durch Funk gesendet, so ist 
stets außer dem Urheber auch das Sendeunternehmen anzugeben, das den Kommentar gesendet hat.  
 

§ 63a 
Gesetzliche Vergütungsansprüche 

Auf gesetzliche Vergütungsansprüche nach diesem Abschnitt kann der Urheber im Voraus nicht verzichten. Sie 
können im Voraus nur an eine Verwertungsgesellschaft abgetreten werden.  
 

Abschnitt 7  

Dauer des Urheberrechts 

§ 64  
Allgemeines 

Das Urheberrecht erlischt siebzig Jahre nach dem Tode des Urhebers.  
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§ 65 
Miturheber, Filmwerke  

(1) Steht das Urheberrecht mehreren Miturhebern (§ 8) zu, so erlischt es siebzig Jahre nach dem Tode des 
längstlebenden Miturhebers.  
 
(2) Bei Filmwerken und Werken, die ähnlich wie Filmwerke hergestellt werden, erlischt das Urheberrecht sieb-
zig Jahre nach dem Tod des Längstlebenden der folgenden Personen: Hauptregisseur, Urheber des Drehbuchs, 
Urheber der Dialoge, Komponist der für das betreffende Filmwerk komponierten Musik.  
 

§ 66 
Anonyme und pseudonyme Werke  

(1) Bei anonymen und pseudonymen Werken erlischt das Urheberrecht siebzig Jahre nach der Veröffentlichung. 
Es erlischt jedoch bereits siebzig Jahre nach der Schaffung des Werkes, wenn das Werk innerhalb dieser Frist 
nicht veröffentlicht worden ist.  
 
(2) Offenbart der Urheber seine Identität innerhalb der in Absatz 1 Satz 1 bezeichnetem Frist oder läßt das vom 
Urheber angenommene Pseudonym keinen Zweifel an seiner Identität zu, so berechnet sich die Dauer des Urhe-
berrechts nach den §§ 64 und 65. Dasselbe gilt, wenn innerhalb der in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Frist der 
wahre Name des Urhebers zur Eintragung in das Register anonymer und pseudonymer Werke (§ 138) angemel-
det wird.  
 
(3) Zu den Handlungen nach Absatz 2 sind der Urheber, nach seinem Tode sein Rechtsnachfolger (§ 30) oder der 
Testamentsvollstrecker (§ 28 Abs. 2) berechtigt.  
 

§ 67  
Lieferungswerke 

Bei Werken, die in inhältlich nicht abgeschlossenen Teilen (Lieferungen) veröffentlicht werden, berechnet sich 
im Falle des § 66 Abs. 1 Satz 1 die Schutzfrist einer jeden Lieferung gesondert ab dem Zeitpunkt ihrer Veröf-
fentlichung.  
 

§ 68 

[Aufgehoben] 
 

§ 69  
Berechnung der Fristen  

Die Fristen dieses Abschnitts beginnen mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem das für den Beginn der Frist 
maßgebende Ereignis eingetreten ist.  
 

Abschnitt 8  

Besondere Bestimmungen für Computerprogramme  

§ 69a 
Gegenstand des Schutzes  

(1) Computerprogramme im Sinne dieses Gesetzes sind Programme in jeder Gestalt, einschließlich des Ent-
wurfsmaterials.  
 
(2) Der gewährte Schutz gilt für alle Ausdrucksformen eines Computerprogramms. Ideen und Grundsätze, die 
einem Element eines Computerprogramms zugrunde liegen, einschließlich der den Schnittstellen zugrundelie-
genden Ideen und Grundsätze, sind nicht geschützt.  
 
(3) Computerprogramme werden geschützt, wenn sie individuelle Werke in dem Sinne darstellen, daß sie das 
Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind. Zur Bestimmung ihrer Schutzfähigkeit sind keine 
anderen Kriterien, insbesondere nicht qualitative oder ästhetische, anzuwenden.  
 
(4) Auf Computerprogramme finden die für Sprachwerke geltenden Bestimmungen Anwendung, soweit in die-
sem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist.  
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(5) Die Vorschriften der §§ 95a bis 95d finden auf Computerprogramme keine Anwendung.  
 

§ 69b 
Urheber in Arbeits- und Dienstverhältnissen  

(1) Wird ein Computerprogramm von einem Arbeitnehmer in Wahrnehmung seiner Aufgaben oder nach den 
Anweisungen seines Arbeitgebers geschaffen, so ist ausschließlich der Arbeitgeber zur Ausübung aller vermö-
gensrechtlichen Befugnisse an dem Computerprogramm berechtigt, sofern nichts anderes vereinbart ist.  
 
(2) Absatz 1 ist auf Dienstverhältnisse entsprechend anzuwenden.  
 

§ 69c 
Zustimmungsbedürftige Handlungen  

Der Rechtsinhaber hat das ausschließliche Recht, folgende Handlungen vorzunehmen oder zu gestatten:  
1. die dauerhafte oder vorübergehende Vervielfältigung, ganz oder teilweise, eines Computer-

programms mit jedem Mittel und in jeder Form. Soweit das Laden, Anzeigen, Ablaufen, Übertragen 
oder Speichern des Computerprogramms eine Vervielfältigung erfordert, bedürfen diese Handlungen 
der Zustimmung des Rechtsinhabers;  

2. die Übersetzung, die Bearbeitung, das Arrangement und andere Umarbeitungen eines Compu-
terprogramms sowie die Vervielfältigung der erzielten Ergebnisse. Die Rechte derjenigen, die das Pro-
gramm bearbeiten, bleiben unberührt;  

3. jede Form der Verbreitung des Originals eines Computerprogramms oder von Vervielfälti-
gungsstücken, einschließlich der Vermietung. Wird ein Vervielfältigungsstück eines Computerpro-
gramms mit Zustimmung des Rechtsinhabers im Gebiet der Europäischen Union im Wege der Veräuße-
rung in Verkehr gebracht, so erschöpft sich das Verbreitungsrecht in bezug auf dieses Vervielfälti-
gungsstück mit Ausnahme des Vermietrechts;  

4. die drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Wiedergabe eines Computerprogramms ein-
schließlich der öffentlichen Zugänglichmachung in der Weise, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit 
von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. 

 

§ 69d 
Ausnahmen von den zustimmungsbedürftigen Handlungen  

(1) Soweit keine besonderen vertraglichen Bestimmungen vorliegen, bedürfen die in § 69c Nr. 1 und 2 genann-
ten Handlungen nicht der Zustimmung des Rechtsinhabers, wenn sie für eine bestimmungsgemäße Benutzung 
des Computerprogramms einschließlich der Fehlerberichtigung durch jeden zur Verwendung eines Vervielfälti-
gungsstücks des Programms Berechtigten notwendig sind.  
 
(2) Die Erstellung einer Sicherungskopie durch eine Person, die zur Benutzung des Programms berechtigt ist, 
darf nicht vertraglich untersagt werden, wenn sie für die Sicherung künftiger Benutzung erforderlich ist.  
 
(3) Der zur Verwendung eines Vervielfältigungsstücks eines Programms Berechtigte kann ohne Zustimmung des 
Rechtsinhabers das Funktionieren dieses Programms beobachten, untersuchen oder testen, um die einem Pro-
grammelement zugrundeliegenden Ideen und Grundsätze zu ermitteln, wenn dies durch Handlungen zum Laden, 
Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder Speichern des Programms geschieht, zu denen er berechtigt ist.  
 

§ 69e 
Dekompilierung 

(1) Die Zustimmung des Rechtsinhabers ist nicht erforderlich, wenn die Vervielfältigung des Codes oder die 
Übersetzung der Codeform im Sinne des § 69c Nr. 1 und 2 unerläßlich ist, um die erforderlichen Informationen 
zur Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen Computerprogramms mit anderen Pro-
grammen zu erhalten, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:  

1. Die Handlungen werden von dem Lizenznehmer oder von einer anderen zur Verwendung eines Verviel-
fältigungsstücks des Programms berechtigten Person oder in deren Namen von einer hierzu ermächtig-
ten Person vorgenommen;  

2. die für die Herstellung der Interoperabilität notwendigen Informationen sind für die in Nummer 1 
genannten Personen noch nicht ohne weiteres zugänglich gemacht;  

3. die Handlungen beschränken sich auf die Teile des ursprünglichen Programms, die zur Herstellung der 
Interoperabilität notwendig sind.  
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(2) Bei Handlungen nach Absatz 1 gewonnene Informationen dürfen nicht  
1. zu anderen Zwecken als zur Herstellung der Interoperabilität des unabhängig geschaffenen Programms 

verwendet werden,  
2. an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, daß dies für die Interoperabilität des unabhängig geschaf-

fenen Programms notwendig ist,  
3. für die Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung eines Programms mit im wesentlichen ähnlicher 

Ausdrucksform oder für irgendwelche anderen das Urheberrecht verletzenden Handlungen verwendet 
werden.  

 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind so auszulegen, daß ihre Anwendung weder die normale Auswertung des Werkes 
beeinträchtigt noch die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers unzumutbar verletzt.  
 

§ 69f 
Rechtsverletzungen  

(1) Der Rechtsinhaber kann von dem Eigentümer oder Besitzer verlangen, daß alle rechtswidrig hergestellten, 
verbreiteten oder zur rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Vervielfältigungsstücke vernichtet werden. § 98 
Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.  
 
(2) Absatz 1 ist entsprechend auf Mittel anzuwenden, die allein dazu bestimmt sind, die unerlaubte Beseitigung 
oder Umgehung technischer Programmschutzmechanismen zu erleichtern.  
 

§ 69g 
Anwendung sonstiger Rechtsvorschriften, Vertragsrecht  

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnitts lassen die Anwendung sonstiger Rechtsvorschriften auf Computerpro-
gramme, insbesondere über den Schutz von Erfindungen, Topographien von Halbleitererzeugnissen, Warenzei-
chen und den Schutz gegen unlauteren Wettbewerb einschließlich des Schutzes von Geschäfts- und Betriebsge-
heimnissen, sowie schuldrechtliche Vereinbarungen unberührt.  
 
(2) Vertragliche Bestimmungen, die in Widerspruch zu § 69d Abs. 2 und 3 und § 69e stehen, sind nichtig.  
 
 

Teil 2  

Verwandte Schutzrechte  

Abschnitt 1  

Schutz bestimmter Ausgaben 

§ 70 
Wissenschaftliche Ausgaben 

(1) Ausgaben urheberrechtlich nicht geschützter Werke oder Texte werden in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften des Teils 1 geschützt, wenn sie das Ergebnis wissenschaftlich sichtender Tätigkeit darstellen und 
sich wesentlich von den bisher bekannten Ausgaben der Werke oder Texte unterscheiden.  
 
(2) Das Recht steht dem Verfasser der Ausgabe zu.  
 
(3) Das Recht erlischt fünfundzwanzig Jahre nach dem Erscheinen der Ausgabe, jedoch bereits fünfundzwanzig 
Jahre nach der Herstellung, wenn die Ausgabe innerhalb dieser Frist nicht erschienen ist. Die Frist ist nach § 69 
zu berechnen.  

§ 71  
Nachgelassene Werke 

(1) Wer ein nicht erschienenes Werk nach Erlöschen des Urheberrechts erlaubterweise erstmals erscheinen läßt 
oder erstmals öffentlich wiedergibt, hat das ausschließliche Recht, das Werk zu verwerten. Das gleiche gilt für 
nicht erschienene Werke, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes niemals geschützt waren, deren Urheber aber 
schon länger als siebzig Jahre tot ist. Die §§ 5, 15 bis 24, 26, 27, 45 bis 63 und 88 sind sinngemäß anzuwenden.  
 
(2) Das Recht ist übertragbar.  
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(3) Das Recht erlischt fünfundzwanzig Jahre nach dem Erscheinen des Werkes oder, wenn seine erste öffentliche 
Wiedergabe früher erfolgt ist, nach dieser.  
 

Abschnitt 2  

Schutz der Lichtbilder 

§ 72 
Lichtbilder 

(1) Lichtbilder und Erzeugnisse, die ähnlich wie Lichtbilder hergestellt werden, werden in entsprechender An-
wendung der für Lichtbildwerke geltenden Vorschriften des Teils 1 geschützt.  
 
(2) Das Recht nach Absatz 1 steht dem Lichtbildner zu.  
 
(3) Das Recht nach Absatz 1 erlischt fünfzig Jahre nach dem Erscheinen des Lichtbildes oder, wenn seine erste 
erlaubte öffentliche Wiedergabe früher erfolgt ist, nach dieser, jedoch bereits fünfzig Jahre nach der Herstellung, 
wenn das Lichtbild innerhalb dieser Frist nicht erschienen oder erlaubterweise öffentlich wiedergegeben worden 
ist. Die Frist ist nach § 69 zu berechnen.  
 

Abschnitt 3  

Schutz des ausübenden Künstlers 

§ 73 
Ausübender Künstler  

Ausübender Künstler im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein Werk oder eine Ausdrucksform der Volkskunst auf-
führt, singt, spielt oder auf eine andere Weise darbietet oder an einer solchen Darbietung künstlerisch mitwirkt.  
 

§ 74  
Anerkennung als ausübender Künstler  

(1) Der ausübende Künstler hat das Recht, in Bezug auf seine Darbietung als solcher anerkannt zu werden. Er 
kann dabei bestimmen, ob und mit welchem Namen er genannt wird.  
 
(2) Haben mehrere ausübende Künstler gemeinsam eine Darbietung erbracht und erfordert die Nennung jedes 
einzelnen von ihnen einen unverhältnismäßigen Aufwand, so können sie nur verlangen, als Künstlergruppe ge-
nannt zu werden. Hat die Künstlergruppe einen gewählten Vertreter (Vorstand), so ist dieser gegenüber Dritten 
allein zur Vertretung befugt. Hat eine Gruppe keinen Vorstand, so kann das Recht nur durch den Leiter der 
Gruppe, mangels eines solchen nur durch einen von der Gruppe zu wählenden Vertreter geltend gemacht wer-
den. Das Recht eines beteiligten ausübenden Künstlers auf persönliche Nennung bleibt bei einem besonderen 
Interesse unberührt.  

§ 75 
Beeinträchtigungen der Darbietung 

Der ausübende Künstler hat das Recht, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seiner Darbietung zu 
verbieten, die geeignet ist, sein Ansehen oder seinen Ruf als ausübender Künstler zu gefährden. Haben mehrere 
ausübende Künstler gemeinsam eine Darbietung erbracht, so haben sie bei der Ausübung des Rechts aufeinander 
angemessene Rücksicht zu nehmen.  

§ 76 
Dauer der Persönlichkeitsrechte 

Die in den §§ 74 und 75 bezeichneten Rechte erlöschen mit dem Tode des ausübenden Künstlers, jedoch erst 50 
Jahre nach der Darbietung, wenn der ausübende Künstler vor Ablauf dieser Frist verstorben ist, sowie nicht vor 
Ablauf der für die Verwertungsrechte nach 82 geltenden Frist. Die Frist ist nach § 69 zu berechnen. Haben meh-
rere ausübende Künstler gemeinsam eine Darbietung erbracht, so ist der Tod des letzten der beteiligten ausüben-
den Künstler maßgeblich. Nach dem Tod des ausübenden Künstlers stehen die Rechte seinen Angehörigen § 60 
Abs. 2) zu.  

§ 77 
Aufnahme, Vervielfältigung und Verbreitung 

(1) Der ausübende Künstler hat das ausschließliche Recht, seine Darbietung auf Bild- oder Tonträger aufzuneh-
men.  
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(2) Der ausübende Künstler hat das ausschließliche Recht, den Bild- oder Tonträger, auf den seine Darbietung 
aufgenommen worden ist, zu vervielfältigen und zu verbreiten. § 27 ist entsprechend anzuwenden.  

§ 78  
Öffentliche Wiedergabe 

(1) Der ausübende Künstler hat das ausschließliche Recht, seine Darbietung  
1. öffentlich zugänglich zu machen (§ 19a),  
2. zu senden, es sei denn, dass die Darbietung erlaubterweise auf Bild- oder Tonträger aufgenommen 

worden ist, die erschienen oder erlaubterweise öffentlich zugänglich gemacht worden sind,  
3. außerhalb des Raumes, in dem sie stattfindet, durch Bildschirm, Lautsprecher oder ähnliche techni-

sche Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen. 
(2) Dem ausübenden Künstler ist eine angemessene Vergütung zu zahlen, wenn  

1. die Darbietung nach Absatz 1 Nr. 2 erlaubterweise gesendet,  
2. die Darbietung mittels Bild- oder Tonträger öffentlich wahrnehmbar gemacht oder  
3. die Sendung oder die auf öffentlicher Zugänglichmachung beruhende Wiedergabe der Darbietung öf-

fentlich wahrnehmbar gemacht wird. 
(3) Auf Vergütungsansprüche nach Absatz 2 kann der ausübende Künstler im Voraus nicht verzichten. Sie kön-
nen im Voraus nur an eine Verwertungsgesellschaft abgetreten werden.  
 
(4) § 20b gilt entsprechend.  

§ 79 
Nutzungsrechte 

(1) Der ausübende Künstler kann seine Rechte und Ansprüche aus den §§ 77 und 78 übertragen. § 78 Abs. 3 und 
4 bleibt unberührt.  
 
(2) Der ausübende Künstler kann einem anderen das Recht einräumen, die Darbietung auf einzelne oder alle der 
ihm vorbehaltenen Nutzungsarten zu nutzen. § 31 Abs. 1 bis 3 und 5 sowie die §§ 32 bis 43 sind entsprechend 
anzuwenden.  

§ 80 
Gemeinsame Darbietung mehrerer ausübender Künstler 

(1) Erbringen mehrere ausübende Künstler gemeinsam eine Darbietung, ohne dass sich ihre Anteile gesondert 
verwerten lassen, so steht ihnen das Recht zur Verwertung zur gesamten Hand zu. Keiner der beteiligten aus-
übenden Künstler darf seine Einwilligung zur Verwertung wider Treu und Glauben verweigern. § 8 Abs. 2 Satz 
3, Abs. 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden.  
 
(2) Für die Geltendmachung der sich aus den §§ 77 und 78 ergebenden Rechte und Ansprüche gilt § 74 Abs. 2 
Satz 2 und 3 entsprechend.  

§ 81  
Schutz des Veranstalters 

Wird die Darbietung des ausübenden Künstlers von einem Unternehmen veranstaltet, so stehen die Rechte nach 
§ 77 Abs. 1 und 2 Satz 1 sowie § 78 Abs. 1 neben dem ausübenden Künstler auch dem Inhaber des Unterneh-
mens zu. § 31 Abs. 1 bis 3 und 5 sowie die §§ 33 und 38 gelten entsprechend.  

§ 82 
Dauer der Verwertungsrechte  

Ist die Darbietung des ausübenden Künstlers auf einen Bild- oder Tonträger aufgenommen worden, so erlöschen 
die in den §§ 77 und 78 bezeichneten Rechte des ausübenden Künstlers 50 Jahre, die in § 81 bezeichneten Rech-
te des Veranstalters 25 Jahre nach dem Erscheinen des Bild- oder Tonträgers oder, wenn dessen erste erlaubte 
Benutzung zur öffentlichen Wiedergabe früher erfolgt ist, nach dieser. Die Rechte des ausübenden Künstlers 
erlöschen jedoch bereits 50 Jahre, diejenigen des Veranstalters 25 Jahre nach der Darbietung, wenn der Bild- 
oder Tonträger innerhalb dieser Frist nicht erschienen oder erlaubterweise zur öffentlichen Wiedergabe benutzt 
worden ist. Die Frist nach Satz 1 oder 2 ist nach § 69 zu berechnen.  

§ 83 
Schranken der Verwertungsrechte 

Auf die dem ausübenden Künstler nach den §§ 77 und 78 sowie die dem Veranstalter nach § 81 zustehenden 
Rechte sind die Vorschriften des Abschnitts 6 des Teils 1 entsprechend anzuwenden.  
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§ 84 
[Aufgehoben] 

 

Abschnitt 4  

Schutz des Herstellers von Tonträgern 

§ 85 
Verwertungsrechte 

(1) Der Hersteller eines Tonträgers hat das ausschließliche Recht, den Tonträger zu vervielfältigen, zu verbreiten 
und öffentlich zugänglich zu machen. Ist der Tonträger in einem Unternehmen hergestellt worden, so gilt der 
Inhaber des Unternehmens als Hersteller. Das Recht entsteht nicht durch Vervielfältigung eines Tonträgers.  
 
(2) Das Recht ist übertragbar. Der Tonträgerhersteller kann einem anderen das Recht einräumen, den Tonträger 
auf einzelne oder alle der ihm vorbehaltenen Nutzungsarten zu nutzen. § 31 Abs. 1 bis 3 und 5 und die §§ 33 und 
38 gelten entsprechend.  
 
(3) Das Recht erlischt 50 Jahre nach dem Erscheinen des Tonträgers. Ist der Tonträger innerhalb von 50 Jahren 
nach der Herstellung nicht erschienen, aber erlaubterweise zur öffentlichen Wiedergabe benutzt worden, so er-
lischt das Recht 50 Jahre nach dieser. Ist der Tonträger innerhalb dieser Frist nicht erschienen oder erlaubterwei-
se zur öffentlichen Wiedergabe benutzt worden, so erlischt das Recht 50 Jahre nach der Herstellung des Tonträ-
gers. Die Frist ist nach § 69 zu berechnen.  
 
(4) § 27 Abs. 2 und 3 sowie die Vorschriften des Abschnitts 6 des Teils 1 sind entsprechend anzuwenden.  
 

§ 86  
Anspruch auf Beteiligung 

Wird ein erschienener oder erlaubterweise öffentlich zugänglich gemachter Tonträger, auf den die Darbietung 
eines ausübenden Künstlers aufgenommen ist, zur öffentlichen Wiedergabe der Darbietung benutzt, so hat der 
Hersteller des Tonträgers gegen den ausübenden Künstler einen Anspruch auf angemessene Beteiligung an der 
Vergütung, die dieser nach § 78 Abs. 2 erhält.  

 

Abschnitt 5  

Schutz des Sendeunternehmens  

§ 87 
Sendeunternehmen 

(1) Das Sendeunternehmen hat das ausschließliche Recht,  
1. seine Funksendung weiterzusenden und öffentlich zugänglich zu machen,  
2. seine Funksendung auf Bild- oder Tonträger aufzunehmen, Lichtbilder von seiner Funksendung her-

zustellen sowie die Bild- oder Tonträger oder Lichtbilder zu vervielfältigen und zu verbreiten, ausge-
nommen das Vermietrecht,  

3. an Stellen, die der Öffentlichkeit nur gegen Zahlung eines Eintrittsgeldes zugänglich sind, seine 
Funksendung öffentlich wahrnehmbar zu machen.  

 
(2) Das Recht ist übertragbar. Das Sendeunternehmen kann einem anderen das Recht einräumen, die Funksen-
dung auf einzelne oder alle der ihm vorbehaltenen Nutzungsarten zu nutzen. § 31 Abs. 1 bis 3 und 5 und die §§ 
33 und 38 gelten entsprechend.  
 
(3) Das Recht erlischt 50 Jahre nach der ersten Funksendung. Die Frist ist nach § 69 zu berechnen.  
 
(4) Die Vorschriften des Abschnitts 6 des Teils 1 mit Ausnahme des § 47 Abs. 2 Satz 2 und des § 54 Abs. 1 sind 
entsprechend anzuwenden.  
 
(5) Sendeunternehmen und Kabelunternehmen sind gegenseitig verpflichtet, einen Vertrag über die Kabelweiter-
sendung im Sinne des § 20b Abs. 1 Satz 1 zu angemessenen Bedingungen abzuschließen, sofern nicht ein die 
Ablehnung des Vertragsabschlusses sachlich rechtfertigender Grund besteht; die Verpflichtung des Sendeunter-
nehmens gilt auch für die ihm in bezug auf die eigene Sendung eingeräumten oder übertragenen Senderechte.  
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Abschnitt 6  

Schutz des Datenbankherstellers 

§ 87a 
Begriffsbestimmungen 

(1) Datenbank im Sinne dieses Gesetzes ist eine Sammlung von Werken, Daten oder anderen unabhängigen 
Elementen, die systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf 
andere Weise zugänglich sind und deren Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung eine nach Art oder Umfang 
wesentliche Investition erfordert. Eine in ihrem Inhalt nach Art oder Umfang wesentlich geänderte Datenbank 
gilt als neue Datenbank, sofern die Änderung eine nach Art oder Umfang wesentliche Investition erfordert.  
 
(2) Datenbankhersteller im Sinne dieses Gesetzes ist derjenige, der die Investition im Sinne des Absatzes 1 vor-
genommen hat.  
 

§ 87b  
Rechte des Datenbankherstellers 

(1) Der Datenbankhersteller hat das ausschließliche Recht, die Datenbank insgesamt oder einen nach Art oder 
Umfang wesentlichen Teil der Datenbank zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Der 
Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe eines nach Art oder Umfang wesentlichen Teils der 
Datenbank steht die wiederholte und systematische Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe 
von nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen der Datenbank gleich, sofern diese Handlungen einer normalen 
Auswertung der Datenbank zuwiderlaufen oder die berechtigten Interessen des Datenbankherstellers unzumutbar 
beeinträchtigen.  
(2) § 17 Abs. 2 und § 27 Abs. 2 und 3 sind entsprechend anzuwenden.  

§ 87c 
Schranken des Rechts des Datenbankherstellers 

(1) Die Vervielfältigung eines nach Art oder Umfang wesentlichen Teils einer Datenbank ist zulässig  
1. zum privaten Gebrauch; dies gilt nicht für eine Datenbank, deren Elemente einzeln mit Hilfe elektronischer 

Mittel zugänglich sind,  
2. zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten 

ist und der wissenschaftliche Gebrauch nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgt,  
3. für die Benutzung zur Veranschaulichung des Unterrichts, sofern sie nicht zu gewerblichen Zwecken er-

folgt.  
In den Fällen der Nummern 2 und 3 ist die Quelle deutlich anzugeben.  
 
(2) Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines nach Art oder Umfang wesentlichen 
Teils einer Datenbank ist zulässig zur Verwendung in Verfahren vor einem Gericht, einem Schiedsgericht oder 
einer Behörde sowie für Zwecke der öffentlichen Sicherheit.  

§ 87d  
Dauer der Rechte 

Die Rechte des Datenbankherstellers erlöschen fünfzehn Jahre nach der Veröffentlichung der Datenbank, jedoch 
bereits fünfzehn Jahre nach der Herstellung, wenn die Datenbank innerhalb dieser Frist nicht veröffentlicht wor-
den ist. Die Frist ist nach § 69 zu berechnen.  

§ 87e 
Verträge über die Benutzung einer Datenbank 

Eine vertragliche Vereinbarung, durch die sich der Eigentümer eines mit Zustimmung des Datenbankherstellers 
durch Veräußerung in Verkehr gebrachten Vervielfältigungsstücks der Datenbank, der in sonstiger Weise zu 
dessen Gebrauch Berechtigte oder derjenige, dem eine Datenbank aufgrund eines mit dem Datenbankhersteller 
oder eines mit dessen Zustimmung mit einem Dritten geschlossenen Vertrags zugänglich gemacht wird, gegen-
über dem Datenbankhersteller verpflichtet, die Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe von 
nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen der Datenbank zu unterlassen, ist insoweit unwirksam, als diese 
Handlungen weder einer normalen Auswertung der Datenbank zuwiderlaufen noch die berechtigten Interessen 
des Datenbankherstellers unzumutbar beeinträchtigen.  
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Teil 3  

Besondere Bestimmungen für Filme  

Abschnitt 1  

Filmwerke  

§ 88 
Recht zur Verfilmung  

(1) Gestattet der Urheber einem anderen, sein Werk zu verfilmen, so liegt darin im Zweifel die Einräumung des 
ausschließlichen Rechts, das Werk unverändert oder unter Bearbeitung oder Umgestaltung zur Herstellung eines 
Filmwerkes zu benutzen und das Filmwerk sowie Übersetzungen und andere filmische Bearbeitungen auf alle 
bekannten Nutzungsarten zu nutzen.  
 
(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Befugnisse berechtigen im Zweifel nicht zu einer Wiederverfilmung des Wer-
kes. Der Urheber ist im Zweifel berechtigt, sein Werk nach Ablauf von zehn Jahren nach Vertragsabschluß an-
derweit filmisch zu verwerten.  
 

§ 89 
Rechte am Filmwerk  

(1) Wer sich zur Mitwirkung bei der Herstellung eines Filmes verpflichtet, räumt damit für den Fall, daß er ein 
Urheberrecht am Filmwerk erwirbt, dem Filmhersteller im Zweifel das ausschließliche Recht ein, das Filmwerk 
sowie Übersetzungen und andere filmische Bearbeitungen oder Umgestaltungen des Filmwerkes auf alle be-
kannten Nutzungsarten zu nutzen.  
 
(2) Hat der Urheber des Filmwerkes das in Absatz 1 bezeichnete Nutzungsrecht im voraus einem Dritten einge-
räumt, so behält er gleichwohl stets die Befugnis, dieses Recht beschränkt oder unbeschränkt dem Filmhersteller 
einzuräumen.  
 
(3) Die Urheberrechte an den zur Herstellung des Filmwerkes benutzten Werken, wie Roman, Drehbuch und 
Filmmusik, bleiben unberührt.  
 
(4) Für die Rechte zur filmischen Verwertung der bei der Herstellung eines Filmwerkes entstehenden Lichtbilder 
und Lichtbildwerke gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.  
 

§ 90 
Einschränkung der Rechte  

Die Bestimmungen über die Übertragung von Nutzungsrechten (§ 34) und über die Einräumung weiterer Nut-
zungsrechte (§ 35) sowie über das Rückrufrecht wegen Nichtausübung (§ 41) und wegen gewandelter Überzeu-
gung (§ 42) gelten nicht für die in § 88 Abs. 1 und § 89 Abs. 1 bezeichneten Rechte. Satz 1 findet als zum Be-
ginn der Dreharbeiten für das Recht zur Verfilmung keine Anwendung.  
 

§ 91 
[Aufgehoben] 

 

§ 92 
Ausübende Künstler 

(1) Schließt ein ausübender Künstler mit dem Filmhersteller einen Vertrag über seine Mitwirkung bei der Her-
stellung eines Filmwerks, so liegt darin im Zweifel hinsichtlich der Verwertung des Filmwerks die Einräumung 
des Rechts, die Darbietung auf eine der dem ausübenden Künstler nach § 77 Abs. 1 und 2 Satz 1 und § 78 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 vorbehaltenen Nutzungsarten zu nutzen.  
 
(2) Hat der ausübende Künstler im Voraus ein in Absatz 1 genanntes Recht übertragen oder einem Dritten hieran 
ein Nutzungsrecht eingeräumt, so behält er gleichwohl die Befugnis, dem Filmhersteller dieses Recht hinsicht-
lich der Verwertung des Filmwerkes zu übertragen oder einzuräumen.  
 
(3) § 90 gilt entsprechend.  
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§ 93 
Schutz gegen Entstellung; Namensnennung 

(1) Die Urheber des Filmwerkes und der zu seiner Herstellung benutzten Werke sowie die Inhaber verwandter 
Schutzrechte, die bei der Herstellung des Filmwerkes mitwirken oder deren Leistungen zur Herstellung des 
Filmwerkes benutzt werden, können nach den §§ 14 und 75 hinsichtlich der Herstellung und Verwertung des 
Filmwerkes nur gröbliche Entstellungen oder andere gröbliche Beeinträchtigungen ihrer Werke oder Leistungen 
verbieten. Sie haben hierbei aufeinander und auf den Filmhersteller angemessene Rücksicht zu nehmen.  
 
(2) Die Nennung jedes einzelnen an einem Film mitwirkenden ausübenden Künstlers ist nicht erforderlich, wenn 
sie einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeutet.  
 

§ 94  
Schutz des Filmherstellers 

(1) Der Filmhersteller hat das ausschließliche Recht, den Bildträger oder Bild- und Tonträger, auf den das Film-
werk aufgenommen ist, zu vervielfältigen, zu verbreiten und zur öffentlichen Vorführung, Funksendung oder 
öffentlichen Zugänglichmachung zu benutzen. Der Filmhersteller hat ferner das Recht, jede Entstellung oder 
Kürzung des Bildträgers oder Bild- und Tonträgers zu verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten Interessen 
an diesem zu gefährden.  
 
(2) Das Recht ist übertragbar. Der Filmhersteller kann einem anderen das Recht einräumen, den Bildträger oder 
Bild- und Tonträger auf einzelne oder alle der ihm vorbehaltenen Nutzungsarten zu nutzen. § 31 Abs. 1 bis 3 und 
5 und die §§ 33 und 38 gelten entsprechend.  
 
(3) Das Recht erlischt fünfzig Jahre nach dem Erscheinen des Bildträgers oder Bild- und Tonträgers oder, wenn 
seine erste erlaubte Benutzung zur öffentlichen Wiedergabe früher erfolgt ist, nach dieser, jedoch bereits fünfzig 
Jahre nach der Herstellung, wenn der Bildträger oder Bild- und Tonträger innerhalb dieser Frist nicht erschienen 
oder erlaubterweise zur öffentlichen Wiedergabe benutzt worden ist.  
 
(4) §§ 20b, 27 Abs. 2 und 3 sowie die Vorschriften des Abschnitts 6 des Teils 1 sind entsprechend anzuwenden.  
 

 

Abschnitt 2  

Laufbilder 

§ 95 
Laufbilder  

Die §§ 88, 89 Abs. 4, 90, 93 und 94 sind auf Bildfolgen und Bild- und Tonfolgen, die nicht als Filmwerke ge-
schützt sind, entsprechend anzuwenden.  
 
 

Teil 4  

Gemeinsame Bestimmungen für Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 

Abschnitt 1  

Ergänzende Schutzbestimmungen 

§ 95a 
Schutz technischer Maßnahmen 

(1) Wirksame technische Maßnahmen zum Schutz eines nach diesem Gesetz geschützten Werkes oder eines 
anderen nach diesem Gesetz geschützten Schutzgegenstandes dürfen ohne Zustimmung des Rechtsinhabers nicht 
umgangen werden, soweit dem Handelnden bekannt ist oder den Umständen nach bekannt sein muss, dass die 
Umgehung erfolgt, um den Zugang zu einem solchen Werk oder Schutzgegenstand oder deren Nutzung zu 
ermöglichen.  
 
(2) Technische Maßnahmen im Sinne dieses Gesetzes sind Technologien, Vorrichtungen und Bestandteile, die 
im normalen Betrieb dazu bestimmt sind, geschützte Werke oder andere nach diesem Gesetz geschützte Schutz-
gegenstände betreffende Handlungen, die vom Rechtsinhaber nicht genehmigt sind, zu verhindern oder einzu-
schränken. Technische Maßnahmen sind wirksam, soweit durch sie die Nutzung eines geschützten Werkes oder 
eines anderen nach diesem Gesetz geschützten Schutzgegenstandes von dem Rechtsinhaber durch eine Zugangs-
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kontrolle, einen Schutzmechanismus wie Verschlüsselung, Verzerrung oder sonstige Umwandlung oder einen 
Mechanismus zur Kontrolle der Vervielfältigung, die die Erreichung des Schutzziels sicherstellen, unter Kontrol-
le gehalten wird.  
 
(3) Verboten sind die Herstellung, die Einfuhr, die Verbreitung, der Verkauf, die Vermietung, die Werbung im 
Hinblick auf Verkauf oder Vermietung und der gewerblichen Zwecken dienende Besitz von Vorrichtungen, 
Erzeugnissen oder Bestandteilen sowie die Erbringung von Dienstleistungen, die  

1. Gegenstand einer Verkaufsförderung, Werbung oder Vermarktung mit dem Ziel der Umgehung 
wirksamer technischer Maßnahmen sind oder  

2. abgesehen von der Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen nur einen begrenzten wirtschaftli-
chen Zweck oder Nutzen haben oder  

3. hauptsächlich entworfen, hergestellt, angepasst oder erbracht werden, um die Umgehung wirksamer 
technischer Maßnahmen zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

 
(4) Von den Verboten der Absätze 1 und 3 unberührt bleiben Aufgaben und Befugnisse öffentlicher Stellen zum 
Zwecke des Schutzes der öffentlichen Sicherheit oder der Strafrechtspflege.  
 

§ 95b 
Durchsetzung von Schrankenbestimmungen  

(1) Soweit ein Rechtsinhaber technische Maßnahmen nach Maßgabe dieses Gesetzes anwendet, ist er verpflich-
tet, den durch eine der nachfolgend genannten Bestimmungen Begünstigten, soweit sie rechtmäßig Zugang zu 
dem Werk oder Schutzgegenstand haben, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um von diesen Be-
stimmungen in dem erforderlichen Maße Gebrauch machen zu können:  

1. § 45 (Rechtspflege und öffentliche Sicherheit),  
2. § 45a (Behinderte Menschen),  
3. § 46 (Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch), mit Ausnahme des Kirchen-

gebrauchs,  
4. § 47 (Schulfunksendungen),  
5. § 52a (Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung),  
6. § 53 (Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch)  

a) Absatz 1, soweit es sich um Vervielfältigungen auf Papier oder einen ähnlichen Träger mittels 
beliebiger photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung handelt,  
b) Absatz 2 Satz 1 Nr. 1,  
c) Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 1 oder 3,  
d) Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 jeweils in Verbindung mit Satz 2 Nr. 1 und Satz 3,  
e) Absatz 3, 

7. § 55 (Vervielfältigung durch Sendeunternehmen). 
Vereinbarungen zum Ausschluss der Verpflichtungen nach Satz 1 sind unwirksam.  
 
(2) [Absatz 2 in Kraft ab 1.9.2004] Wer gegen das Gebot nach Absatz 1 verstößt, kann von dem Begünstigen 
einer der genannten Bestimmungen darauf in Anspruch genommen werden, die zur Verwirklichung der jeweili-
gen Befugnis benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen. Entspricht das angebotene Mittel einer Vereinbarung 
zwischen Vereinigungen der Rechtsinhaber und der durch die Schrankenregelung Begünstigten, so wird vermu-
tet, dass das Mittel ausreicht.  
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit Werke und sonstige Schutzgegenstände der Öffentlichkeit auf 
Grund einer vertraglichen Vereinbarung in einer Weise zugänglich gemacht werden, dass sie Mitgliedern der 
Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind.  
 
(4) Zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Absatz 1 angewandte technische Maßnahmen, einschließlich der zur 
Umsetzung freiwilliger Vereinbarungen angewandten Maßnahmen, genießen Rechtsschutz nach § 95a.  
 

§ 95c 
Schutz der zur Rechtewahrnehmung erforderlichen Informationen 

(1) Von Rechtsinhabern stammende Informationen für die Rechtewahrnehmung dürfen nicht entfernt oder ver-
ändert werden, wenn irgendeine der betreffenden Informationen an einem Vervielfältigungsstück eines Werkes 
oder eines sonstigen Schutzgegenstandes angebracht ist oder im Zusammenhang mit der öffentlichen Wiederga-
be eines solchen Werkes oder Schutzgegenstandes erscheint und wenn die Entfernung oder Veränderung wis-
sentlich unbefugt erfolgt und dem Handelnden bekannt ist oder den Umständen nach bekannt sein muss, dass er 
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dadurch die Verletzung von Urheberrechten oder verwandter Schutzrechte veranlasst, ermöglicht, erleichtert 
oder verschleiert.  
 
(2) Informationen für die Rechtewahrnehmung im Sinne dieses Gesetzes sind elektronische Informationen, die 
Werke oder andere Schutzgegenstände, den Urheber oder jeden anderen Rechtsinhaber identifizieren, Informati-
onen über die Modalitäten und Bedingungen für die Nutzung der Werke oder Schutzgegenstände sowie die Zah-
len und Codes, durch die derartige Informationen ausgedrückt werden.  
 
(3) Werke oder sonstige Schutzgegenstände, bei denen Informationen für die Rechtewahrnehmung unbefugt 
entfernt oder geändert wurden, dürfen nicht wissentlich unbefugt verbreitet, zur Verbreitung eingeführt, gesen-
det, öffentlich wiedergegeben oder öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn dem Handelnden bekannt ist 
oder den Umständen nach bekannt sein muss, dass er dadurch die Verletzung von Urheberrechten oder verwand-
ter Schutzrechte veranlasst, ermöglicht, erleichtert oder verschleiert.  
 

§ 95d 
Kennzeichnungspflichten 

(1) Werke und andere Schutzgegenstände, die mit technischen Maßnahmen geschützt werden, sind deutlich 
sichtbar mit Angaben über die Eigenschaften der technischen Maßnahmen zu kennzeichnen.  
 
(2) [Absatz 2 in Kraft ab 1.9.2004] Wer Werke und andere Schutzgegenstände mit technischen Maßnahmen 
schützt, hat diese zur Ermöglichung der Geltendmachung von Ansprüchen nach § 95b Abs. 2 mit seinem Namen 
oder seiner Firma und der zustellungsfähigen Anschrift zu kennzeichnen. Satz 1 findet in den Fällen des § 95b 
Abs. 3 keine Anwendung.  
 

§ 96 
Verwertungsverbot 

(1) Rechtswidrig hergestellte Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben 
benutzt werden.  
 
(2) Rechtswidrig veranstaltete Funksendungen dürfen nicht auf Bild- oder Tonträger aufgenommen oder öffent-
lich wiedergegeben werden.  
 

Abschnitt 2  

Rechtsverletzungen 

Unterabschnitt 1 
Bürgerlich-rechtliche Vorschriften; Rechtsweg  

 

§ 97  
Anspruch auf Unterlassung und Schadenersatz  

(1) Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann 
vom Verletzten auf Beseitigung der Beeinträchtigung, bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung und, wenn 
dem Verletzer Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt, auch auf Schadenersatz in Anspruch genommen wer-
den. An Stelle des Schadenersatzes kann der Verletzte die Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer durch die 
Verletzung des Rechts erzielt hat, und Rechnungslegung über diesen Gewinn verlangen.  
 
(2) Urheber, Verfasser wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70), Lichtbildner (§ 72) und ausübende Künstler (§ 73) 
können, wenn dem Verletzer Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt, auch wegen des Schadens, der nicht 
Vermögensschaden ist, eine Entschädigung in Geld verlangen, wenn und soweit es der Billigkeit entspricht.  
 
(3) Ansprüche aus anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.  
 

§ 98 
Anspruch auf Vernichtung oder Überlassung der Vervielfältigungsstücke 

(1) Der Verletzte kann verlangen, daß alle rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder zur rechtswidrigen 
Verbreitung bestimmten Vervielfältigungsstücke, die im Besitz oder Eigentum des Verletzers stehen, vernichtet 
werden.  
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(2) Statt der in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen kann der Verletzte verlangen, daß ihm die Vervielfältigungs-
stücke, die im Eigentum des Verletzers stehen, gegen eine angemessene Vergütung überlassen werden, welche 
die Herstellungskosten nicht übersteigen darf.  
 
(3) Sind die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 gegenüber dem Verletzer oder Eigentümer im Einzelfall 
unverhältnismäßig und kann der durch die Rechtsverletzung verursachte Zustand der Vervielfältigungsstücke auf 
andere Weise beseitigt werden, so hat der Verletzte nur Anspruch auf die hierfür erforderlichen Maßnahmen.  
 

§ 99 
Anspruch auf Vernichtung oder Überlassung der Vorrichtungen 

Die Bestimmungen des § 98 sind entsprechend auf die im Eigentum des Verletzers stehenden, ausschließlich 
oder nahezu ausschließlich zur rechtswidrigen Herstellung von Vervielfältigungsstücken benutzten oder be-
stimmten Vorrichtungen anzuwenden.  
 

§ 100 
Haftung des Inhabers eines Unternehmens 

Ist in einem Unternehmen von einem Arbeitnehmer oder Beauftragten ein nach diesem Gesetz geschütztes Recht 
widerrechtlich verletzt worden, so hat der Verletzte die Ansprüche aus den §§ 97 bis 99 mit Ausnahme des An-
spruchs auf Schadenersatz auch gegen den Inhaber des Unternehmens. Weitergehende Ansprüche nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.  
 

§ 101 
Ausnahmen  

(1) Richten sich im Falle der Verletzung eines nach diesem Gesetz geschützten Rechts die Ansprüche des Ver-
letzten auf Beseitigung oder Unterlassung (§ 97), auf Vernichtung oder Überlassung der Vervielfältigungsstücke 
(§ 98) oder der Vorrichtungen (§ 99) gegen eine Person, der weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit zur Last fällt, so 
kann diese zur Abwendung der Ansprüche den Verletzten in Geld entschädigen, wenn ihr durch die Erfüllung 
der Ansprüche ein unverhältnismäßig großer Schaden entstehen würde und dem Verletzten die Abfindung in 
Geld zuzumuten ist. Als Entschädigung ist der Betrag zu zahlen, der im Falle einer vertraglichen Einräumung 
des Rechts als Vergütung angemessen gewesen wäre. Mit der Zahlung der Entschädigung gilt die Einwilligung 
des Verletzten zur Verwertung im üblichen Umfange als erteilt.  
 
(2) Den in den §§ 98 und 99 vorgesehenen Maßnahmen unterliegen nicht:  

1. Bauwerke;  
2. ausscheidbare Teile von Vervielfältigungsstücken und Vorrichtungen, deren Herstellung oder 

Verbreitung nicht rechtswidrig ist.  
 

§ 101a 
Anspruch auf Auskunft hinsichtlich Dritter 

(1) Wer im geschäftlichen Verkehr durch die Herstellung oder Verbreitung von Vervielfältigungsstücken das 
Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht verletzt, kann vom Verletzten auf unver-
zügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg dieser Vervielfältigungsstücke in Anspruch genom-
men werden, es sei denn, daß dies im Einzelfall unverhältnismäßig ist.  
 
(2) Der nach Absatz 1 zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über Namen und Anschrift des Her-
stellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Vervielfältigungsstücke, des gewerblichen Abnehmers oder 
Auftraggebers sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Vervielfälti-
gungsstücke.  
 
(3) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der 
einstweiligen Verfügung nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung angeordnet werden.  
 
(4) Die Auskunft darf in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den zur Auskunft 
Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der Strafprozeßordnung bezeichneten Angehörigen nur mit 
Zustimmung des zur Auskunft Verpflichteten verwertet werden.  
 
(5) Weitergehende Ansprüche auf Auskunft bleiben unberührt.  
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§ 102  
Verjährung 

Auf die Verjährung der Ansprüche wegen Verletzung des Urheberrechts oder eines anderen nach diesem Gesetz 
geschützten Rechts finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ent-
sprechende Anwendung. Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, 
findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.  
 

§ 103 
Bekanntmachung des Urteils  

(1) Ist eine Klage auf Grund dieses Gesetzes erhoben worden, so kann im Urteil der obsiegenden Partei die Be-
fugnis zugesprochen werden, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekanntzumachen, wenn 
sie ein berechtigtes Interesse dartut. Das Urteil darf erst nach Rechtskraft bekanntgemacht werden, wenn nicht 
das Gericht etwas anderes bestimmt.  
 
(2) Art und Umfang der Bekanntmachung werden im Urteil bestimmt. Die Befugnis zur Bekanntmachung er-
lischt, wenn das Urteil nicht innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt der Rechtskraft bekanntgemacht wird.  
 
(3) Die Partei, der die Befugnis zur Bekanntmachung zusteht, kann beantragen, die unterliegende Partei zur 
Vorauszahlung der Bekanntmachungskosten zu verurteilen. Über den Antrag entscheidet das Prozeßgericht ers-
ter Instanz durch Beschluß ohne mündliche Verhandlung. Vor der Entscheidung ist die unterliegende Partei zu 
hören.  
 

§ 104 
Rechtsweg  

Für alle Rechtsstreitigkeiten, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhält-
nisse geltend gemacht wird, (Urheberrechtsstreitsachen) ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Für Urheber-
rechtsstreitsachen aus Arbeits- oder Dienstverhältnissen, die ausschließlich Ansprüche auf Leistung einer ver-
einbarten Vergütung zum Gegenstand haben, bleiben der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen und der 
Verwaltungsrechtsweg unberührt.  
 

§ 105 
Gerichte für Urheberrechtsstreitsachen  

(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung Urheberrechtsstreitsachen, für die das 
Landgericht in erster Instanz oder in der Berufungsinstanz zuständig ist, für die Bezirke mehrerer Landgerichte 
einem von ihnen zuzuweisen, wenn dies der Rechtspflege dienlich ist.  
 
(2) Die Landesregierungen werden ferner ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zur Zuständigkeit der Amts-
gerichte gehörenden Urheberrechtsstreitsachen für die Bezirke mehrerer Amtsgerichte einem von ihnen zuzu-
weisen, wenn dies der Rechtspflege dienlich ist.  
 
(3) Die Landesregierungen können die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 und 2 auf die 
Landesjustizverwaltungen übertragen.  

 
Unterabschnitt 2 

Straf- und Bußgeldvorschriften 
 

§ 106 
Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke  

(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder 
eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
 
(2) Der Versuch ist strafbar.  
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§ 107 
Unzulässiges Anbringen der Urheberbezeichnung 

(1) Wer  
1. auf dem Original eines Werkes der bildenden Künste die Urheberbezeichnung (§ 10 Abs. 1) ohne 

Einwilligung des Urhebers anbringt oder ein derart bezeichnetes Original verbreitet,  
2. auf einem Vervielfältigungsstück, einer Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes der bildenden 

Künste die Urheberbezeichnung (§ 10 Abs. 1) auf eine Art anbringt, die dem Vervielfältigungsstück, 
der Bearbeitung oder Umgestaltung den Anschein eines Originals gibt, oder ein derart bezeichnetes 
Vervielfältigungsstück, eine solche Bearbeitung oder Umgestaltung verbreitet, wird mit Freiheitsstra-
fe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit 
schwererer Strafe bedroht ist.  

 
(2) Der Versuch ist strafbar.  
 

§ 108 
Unerlaubte Eingriffe in verwandte Schutzrechte 

(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten  
1. eine wissenschaftliche Ausgabe (§ 70) oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung einer solchen Aus-

gabe vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt,  
2. ein nachgelassenes Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines solchen Werkes entgegen § 

71 verwertet,  
3. ein Lichtbild (§ 72) oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines Lichtbildes vervielfältigt, ver-

breitet oder öffentlich wiedergibt,  
4. die Darbietung eines ausübenden Künstlers entgegen den § 77 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1, § 78 Abs. 1 

verwertet,  
5. einen Tonträger entgegen § 85 verwertet,  
6. eine Funksendung entgegen § 87 verwertet,  
7. einen Bildträger oder Bild- und Tonträger entgegen §§ 94 oder 95 in Verbindung mit § 94 verwertet,  
8. eine Datenbank entgegen § 87b Abs. 1 verwertet,  

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
 
(2) Der Versuch ist strafbar.  
 

§ 108a 
Gewerbsmäßige unerlaubte Verwertung 

(1) Handelt der Täter in den Fällen der §§ 106 bis 108 gewerbsmäßig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder Geldstrafe.  
 
(2) Der Versuch ist strafbar.  
 

§ 108b 
Unerlaubte Eingriffe in technische Schutzmaßnahmen und zur Rechtewahrnehmung erforderliche Infor-

mationen 

(1) Wer  
1. in der Absicht, sich oder einem Dritten den Zugang zu einem nach diesem Gesetz geschützten Werk 

oder einem anderen nach diesem Gesetz geschützten Schutzgegenstand oder deren Nutzung zu er-
möglichen, eine wirksame technische Maßnahme ohne Zustimmung des Rechtsinhabers umgeht oder  

2. wissentlich unbefugt  
a) eine von Rechtsinhabern stammende Information für die Rechtewahrnehmung entfernt oder ver-
ändert, wenn irgendeine der betreffenden Informationen an einem Vervielfältigungsstück eines 
Werkes oder eines sonstigen Schutzgegenstandes angebracht ist oder im Zusammenhang mit der 
öffentlichen Wiedergabe eines solchen Werkes oder Schutzgegenstandes erscheint, oder  
b) ein Werk oder einen sonstigen Schutzgegenstand, bei dem eine Information für die Rechtewahr-
nehmung unbefugt entfernt oder geändert wurde, verbreitet, zur Verbreitung einführt, sendet, öf-
fentlich wiedergibt oder öffentlich zugänglich macht 

und dadurch wenigstens leichtfertig die Verletzung von Urheberrechten oder verwandten Schutzrechten 
veranlasst, ermöglicht, erleichtert oder verschleiert, 
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wird, wenn die Tat nicht ausschließlich zum eigenen privaten Gebrauch des Täters oder mit dem Täter persön-
lich verbundener Personen erfolgt oder sich auf einen derartigen Gebrauch bezieht, mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  
 
(2) Ebenso wird bestraft, wer entgegen § 95a Abs. 3 eine Vorrichtung, ein Erzeugnis oder einen Bestandteil zu 
gewerblichen Zwecken herstellt, einführt, verbreitet, verkauft oder vermietet.  
 
(3) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 gewerbsmäßig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe.  
 

§ 109 
Strafantrag 

In den Fällen der §§ 106 bis 108 und des § 108b wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, daß die 
Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten 
von Amts wegen für geboten hält.  
 

§ 110 
Einziehung 

Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach den §§ 106, 107 Abs. 1 Nr. 2, §§ 108 bis 108b bezieht, können ein-
gezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuches ist anzuwenden. Soweit den in den §§ 98 und 99 bezeichneten 
Ansprüchen im Verfahren nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung über die Entschädigung des Verletzten 
(§§ 403 bis 406c) stattgegeben wird, sind die Vorschriften über die Einziehung nicht anzuwenden.  
 

§ 111 
Bekanntgabe der Verurteilung  

Wird in den Fällen der §§ 106 bis 108b auf Strafe erkannt, so ist, wenn der Verletzte es beantragt und ein berech-
tigtes Interesse daran dartut, anzuordnen, daß die Verurteilung auf Verlangen öffentlich bekanntgemacht wird. 
Die Art der Bekanntmachung ist im Urteil zu bestimmen.  
 

§ 111a 
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  
1. entgegen § 95a Abs. 3  
a) eine Vorrichtung, ein Erzeugnis oder einen Bestandteil verkauft, vermietet oder über den Kreis 

der mit dem Täter persönlich verbundenen Personen hinaus verbreitet oder  
b) zu gewerblichen Zwecken eine Vorrichtung, ein Erzeugnis oder einen Bestandteil besitzt, für 

deren Verkauf oder Vermietung wirbt oder eine Dienstleistung erbringt,  
2. [Nr. 2 in Kraft ab 1.9.2004] entgegen § 95b Abs. 1 Satz 1 ein notwendiges Mittel nicht zur Verfü-

gung stellt oder  
3. [Nr. 3 in Kraft ab 1.9.2004] entgegen § 95d Abs. 2 Satz 1 Werke oder andere Schutzgegenstände 

nicht oder nicht vollständig kennzeichnet. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtau-
send Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden.  

 
Unterabschnitt 3 

Vorschriften über Maßnahmen der Zollbehörde 
 

§ 111b 
Maßnahmen der Zollbehörde 

(1) Verletzt die Herstellung oder Verbreitung von Vervielfältigungsstücken das Urheberrecht oder ein anderes 
nach diesem Gesetz geschütztes Recht, so unterliegen die Vervielfältigungsstücke soweit nicht die Verordnung 
(EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 über Maßnahmen zum Verbot der Überführung nachge-
ahmter Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen in den zollrechtlich frei-
en Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr (ABl. EG 
Nr. L 341 S. 8) in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden ist, auf Antrag und gegen Sicherheitsleistung des 
Rechtsinhabers bei ihrer Einfuhr oder Ausfuhr der Beschlagnahme durch die Zollbehörde, sofern die Rechtsver-
letzung offensichtlich ist. Dies gilt für den Verkehr mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie 
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mit den anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nur, soweit Kontrol-
len durch die Zollbehörden stattfinden.  
 
(2) Ordnet die Zollbehörde die Beschlagnahme an, so unterrichtet sie unverzüglich den Verfügungsberechtigten 
sowie den Antragsteller. Dem Antragsteller sind Herkunft, Menge und Lagerort der Vervielfältigungsstücke 
sowie Name und Anschrift des Verfügungsberechtigten mitzuteilen; das Brief- und Postgeheimnis (Artikel 10 
des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Dem Antragsteller wird Gelegenheit gegeben, die Vervielfälti-
gungsstücke zu besichtigen, soweit hierdurch nicht in Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse eingegriffen wird.  
 
(3) Wird der Beschlagnahme nicht spätestens nach Ablauf von zwei Wochen nach Zustellung der Mitteilung 
nach Absatz 2 Satz 1 widersprochen, so ordnet die Zollbehörde die Einziehung der beschlagnahmten Vervielfäl-
tigungsstücke an.  
 
(4) Widerspricht der Verfügungsberechtigte der Beschlagnahme, so unterrichtet die Zollbehörde hiervon 
unverzüglich den Antragsteller. Dieser hat gegenüber der Zollbehörde unverzüglich zu erklären, ob er den 
Antrag nach Absatz 1 in bezug auf die beschlagnahmten Vervielfältigungsstücke aufrechterhält.  

1. Nimmt der Antragsteller den Antrag zurück, hebt die Zollbehörde die Beschlagnahme unverzüglich 
auf.  

2. Hält der Antragsteller den Antrag aufrecht und legt er eine vollziehbare gerichtliche Entscheidung 
vor, die die Verwahrung der beschlagnahmten Vervielfältigungsstücke oder eine Verfügungsbe-
schränkung anordnet, trifft die Zollbehörde die erforderlichen Maßnahmen.  

Liegen die Fälle der Nummern 1 oder 2 nicht vor, hebt die Zollbehörde die Beschlagnahme nach Ablauf von 
zwei Wochen nach Zustellung der Mitteilung an den Antragssteller nach Satz 1 auf; weist der Antragsteller nach, 
daß die gerichtliche Entscheidung nach Nummer 2 beantragt, ihm aber noch nicht zugegangen ist, wird die Be-
schlagnahme für längstens zwei weitere Wochen aufrechterhalten.  
 
(5) Erweist sich die Beschlagnahme als von Anfang an ungerechtfertigt und hat der Antragsteller den Antrag 
nach Absatz 1 in bezug auf die beschlagnahmten Vervielfältigungsstücke aufrechterhalten oder sich nicht unver-
züglich erklärt (Absatz 4 Satz 2), so ist er verpflichtet, den dem Verfügungsberechtigten durch die Beschlag-
nahme entstandenen Schaden zu ersetzen.  
 
(6) Der Antrag nach Absatz 1 ist bei der Oberfinanzdirektion zu stellen und hat Wirkung für zwei Jahre, sofern 
keine kürzere Geltungsdauer beantragt wird; er kann wiederholt werden. Für die mit dem Antrag verbundenen 
Amtshandlungen werden vom Antragsteller Kosten nach Maßgabe des § 178 der Abgabenordnung erhoben.  
 
(7) Die Beschlagnahme und die Einziehung können mit den Rechtsmitteln angefochten werden, die im Bußgeld-
verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen die Beschlagnahme und Einziehung zulässig sind. 
Im Rechtsmittelverfahren ist der Antragsteller zu hören. Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts ist die sofor-
tige Beschwerde zulässig; über sie entscheidet das Oberlandesgericht.  
 
(8) In Verfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 3295/94 sind die Absätze 1 bis 7 entsprechend anzuwenden, 
soweit in der Verordnung nichts anderes bestimmt ist.  
 

Abschnitt 3  

Zwangsvollstreckung  

Unterabschnitt 1 
Allgemeines 

 

§ 112 
Allgemeines 

Die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung in ein nach diesem Gesetz geschütztes Recht richtet sich nach den 
allgemeinen Vorschriften, soweit sich aus den §§ 113 bis 119 nichts anderes ergibt.  

 
Unterabschnitt 2 

Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen gegen den Urheber 
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§ 113 
Urheberrecht 

Gegen den Urheber ist die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in das Urheberrecht nur mit seiner 
Einwilligung und nur insoweit zulässig, als er Nutzungsrechte einräumen kann (§ 31). Die Einwilligung kann 
nicht durch den gesetzlichen Vertreter erteilt werden.  
 

§ 114 
Originale von Werken 

(1) Gegen den Urheber ist die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in die ihm gehörenden Originale 
seiner Werke nur mit seiner Einwilligung zulässig. Die Einwilligung kann nicht durch den gesetzlichen Vertreter 
erteilt werden.  
 
(2) Der Einwilligung bedarf es nicht,  

1. soweit die Zwangsvollstreckung in das Original des Werkes zur Durchführung der Zwangsvollstre-
ckung in ein Nutzungsrecht am Werk notwendig ist,  

2. zur Zwangsvollstreckung in das Original eines Werkes der Baukunst,  
3. zur Zwangsvollstreckung in das Original eines anderen Werkes der bildenden Künste, wenn das 

Werk veröffentlicht ist.  
In den Fällen der Nummern 2 und 3 darf das Original des Werkes ohne Zustimmung des Urhebers verbreitet 
werden.  

 
Unterabschnitt 3 

Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen gegen den Rechtsnachfolger des Urhebers 
 

§ 115 
Urheberrecht 

Gegen den Rechtsnachfolger des Urhebers (§ 30) ist die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in das 
Urheberrecht nur mit seiner Einwilligung und nur insoweit zulässig, als er Nutzungsrechte einräumen kann (§ 
31). Der Einwilligung bedarf es nicht, wenn das Werk erschienen ist.  
 

§ 116 
Originale von Werken 

(1) Gegen den Rechtsnachfolger des Urhebers (§ 30) ist die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in die 
ihm gehörenden Originale von Werken des Urhebers nur mit seiner Einwilligung zulässig.  
 
(2) Der Einwilligung bedarf es nicht  

1. in den Fällen des § 114 Abs. 2 Satz 1,  
2. zur Zwangsvollstreckung in das Original eines Werkes, wenn das Werk erschienen ist.  

§ 114 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.  
 

§ 117 
Testamentsvollstrecker 

Ist nach § 28 Abs. 2 angeordnet, daß das Urheberrecht durch einen Testamentsvollstrecker ausgeübt wird, so ist 
die nach den §§ 115 und 116 erforderliche Einwilligung durch den Testamentsvollstrecker zu erteilen.  

 
Unterabschnitt 4 

Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen gegen den Verfasser wissenschaftlicher Ausgaben und ge-
gen den Lichtbildner  

§ 118 
Entsprechende Anwendung 

Die §§ 113 bis 117 sind sinngemäß anzuwenden  
1. auf die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen gegen den Verfasser wissenschaftlicher Aus-

gaben (§ 70) und seinen Rechtsnachfolger,  
2. auf die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen gegen den Lichtbildner (§ 72) und seinen 

Rechtsnachfolger.  
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Unterabschnitt 5 
Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in bestimmte Vorrichtungen  

§ 119 
Zwangsvollstreckung in bestimmte Vorrichtungen  

(1) Vorrichtungen, die ausschließlich zur Vervielfältigung oder Funksendung eines Werkes bestimmt sind, wie 
Formen, Platten, Steine, Druckstöcke, Matrizen und Negative, unterliegen der Zwangsvollstreckung wegen 
Geldforderungen nur, soweit der Gläubiger zur Nutzung des Werkes mittels dieser Vorrichtungen berechtigt ist.  
 
(2) Das gleiche gilt für Vorrichtungen, die ausschließlich zur Vorführung eines Filmwerkes bestimmt sind, wie 
Filmstreifen und dergleichen.  
 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf die nach den §§ 70 und 71 geschützten Ausgaben, die nach § 72 geschützten 
Lichtbilder, die nach § 77 Abs. 2 Satz 1, §§ 85, 87, 94 und 95 geschützten Bild- und Tonträger und die nach § 
87b Abs. 1 geschützten Datenbanken entsprechend anzuwenden.  
 
 

Teil 5  

Anwendungsbereich, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Abschnitt 1  

Anwendungsbereich des Gesetzes  

Unterabschnitt 1 
Urheberrecht 

 

§ 120 
Deutsche Staatsangehörige und Staatsangehörige anderer EU-Staaten und EWR-Staaten 

(1) Deutsche Staatsangehörige genießen den urheberrechtliehen Schutz für alle ihre Werke, gleichviel, ob und 
wo die Werke erschienen sind. Ist ein Werk von Miturhebern (§ 8) geschaffen, so genügt es, wenn ein Miturhe-
her deutscher Staatsangehöriger ist.  
 
(2) Deutschen Staatsangehörigen stehen gleich:  

1. Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die nicht die deutsche Staatsangehö-
rigkeit besitzen, und  

2. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftrsraum.  

 

§ 121 
Ausländische Staatsangehörige 

(1) Ausländische Staatsangehörige genießen den urheberrechtlichen Schutz für ihre im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes erschienenen Werke, es sei denn, daß das Werk oder eine Übersetzung des Werkes früher als dreißig 
Tage vor dem Erscheinen im Geltungsbereich dieses Gesetzes außerhalb dieses Gebietes erschienen ist. Mit der 
gleichen Einschränkung genießen ausländische Staatsangehörige den Schutz auch für solche Werke, die im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes nur in Übersetzung erschienen sind.  
 
(2) Den im Geltungsbereich dieses Gesetzes erschienenen Werken im Sinne des Absatzes 1 werden die Werke 
der bildenden Künste gleichgestellt, die mit einem Grundstück im Geltungsbereich dieses Gesetzes fest verbun-
den sind.  
 
(3) Der Schutz nach Absatz 1 kann durch Rechtsverordnung des Bundesministers der Justiz für ausländische 
Staatsangehörige beschränkt werden, die keinem Mitgliedstaat der Berner Übereinkunft zum Schutze von Wer-
ken der Literatur und der Kunst angehören und zur Zeit des Erscheinens des Werkes weder im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes noch in einem anderen Mitgliedstaat ihren Wohnsitz haben, wenn der Staat, dem sie angehören, 
deutschen Staatsangehörigen für ihre Werke keinen genügenden Schutz gewährt.  
 
(4) Im übrigen genießen ausländische Staatsangehörige den urheberrechtlichen Schutz nach Inhalt der 
Staatsverträge. Bestehen keine Staatsverträge, so besteht für solche Werke urheberrechtlicher Schutz, soweit in 
dem Staat, dem der Urheber angehört, nach einer Bekanntmachung des Bundesministers der Justiz im 
Bundesgesetzblatt deutsche Staatsangehörige für ihre Werke einen entsprechenden Schutz genießen.  
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(5) Das Folgerecht (§ 26) steht ausländischen Staatsangehörigen nur zu, wenn der Staat, dem sie angehören, nach 
einer Bekanntmachung des Bundesministers der Justiz im Bundesgesetzblatt deutschen Staatsangehörigen ein 
entsprechendes Recht gewährt.  
 
(6) Den Schutz nach den §§ 12 bis 14 genießen ausländische Staatsangehörige für alle ihre Werke, auch wenn 
die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 nicht vorliegen.  
 

§ 122  
Staatenlose 

(1) Staatenlose mit gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes genießen für ihre Werke den 
gleichen urheberrechtlichen Schutz wie deutsche Staatsangehörige.  
 
(2) Staatenlose ohne gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes genießen für ihre Werke den 
gleichen urheberrechtlichen Schutz wie die Angehörigen des ausländischen Staates, in dem sie ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt haben.  
 

§ 123  
Ausländische Flüchtlinge 

Für Ausländer, die Flüchtlinge im Sinne von Staatsverträgen oder anderen Rechtsvorschriften sind, gelten die 
Bestimmungen des § 122 entsprechend. Hierdurch wird ein Schutz nach § 121 nicht ausgeschlossen.  

 
Unterabschnitt 2 

Verwandte Schutzrechte  
 

§ 124  
Wissenschaftliche Ausgaben und Lichtbilder  

Für den Schutz wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70) und den Schutz von Lichtbildern (§ 72) sind die §§ 120 bis 
123 sinngemäß anzuwenden.  
 

§ 125  
Schutz des ausübenden Künstlers 

(1) Den nach den §§ 73 bis 83 gewährten Schutz genießen deutsche Staatsangehörige für alle ihre Darbietungen, 
gleichviel, wo diese stattfinden. § 120 Abs. 2 ist anzuwenden.  
 
(2) Ausländische Staatsangehörige genießen den Schutz für alle ihre Darbietungen, die im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes stattfinden, soweit nicht in den Absätzen 3 und 4 etwas anderes bestimmt ist.  
 
(3) Werden Darbietungen ausländischer Staatsangehöriger erlaubterweise auf Bild- oder Tonträger aufgenom-
men und sind diese erschienen, so genießen die ausländischen Staatsangehörigen hinsichtlich dieser Bild- oder 
Tonträger den Schutz nach § 77 Abs. 2 Satz 1, § 78 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2, wenn die Bild- oder Tonträger im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes erschienen sind, es sei denn, daß die Bild- oder Tonträger früher als dreißig 
Tage vor dem Erscheinen im Geltungsbereich dieses Gesetzes außerhalb dieses Gebietes erschienen sind.  
 
(4) Werden Darbietungen ausländischer Staatsangehöriger erlaubterweise durch Funk gesendet, so genießen die 
ausländischen Staatsangehörigen den Schutz gegen Aufnahme der Funksendung auf Bild- oder Tonträger (§ 77 
Abs. 1) und Weitersendung der Funksendung (§ 78 Abs. 1 Nr. 2) sowie den Schutz nach § 78 Abs. 2, wenn die 
Funksendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgestrahlt worden ist.  
 
(5) Im übrigen genießen ausländische Staatsangehörige den Schutz nach Inhalt der Staatsverträge. § 121 Abs. 4 
Satz 2 sowie die §§ 122 und 123 gelten entsprechend.  
 
(6) Den Schutz nach den §§ 74 und 75, § 77 Abs. 1 sowie § 78 Abs. 1 Nr. 3 genießen ausländische Staatsangehö-
rige für alle ihre Darbietungen, auch wenn die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 5 nicht vorliegen. Das gleiche 
gilt für den Schutz nach § 78 Abs. 1 Nr. 2, soweit es sich um die unmittelbare Sendung der Darbietung handelt.  
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(7) Wird Schutz nach den Absätzen 2 bis 4 oder 6 gewährt, so erlischt er spätestens mit dem Ablauf der Schutz-
dauer in dem Staat, dessen Staatsangehöriger der ausübende Künstler ist, ohne die Schutzfrist nach § 82 zu über-
schreiten.  
 

§ 126 
Schutz des Herstellers von Tonträgern 

(1) Den nach den §§ 85 und 86 gewährten Schutz genießen deutsche Staatsangehörige oder Unternehmen mit 
Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes für alle ihre Tonträger, gleichviel, ob und wo diese erschienen sind. § 
120 Abs. 2 ist anzuwenden. Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen Unternehmen 
mit Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes gleich.  
 
(2) Ausländische Staatsangehörige oder Unternehmen ohne Sitz im Geltungsbereieh dieses Gesetzes genießen 
den Schutz für ihre im Geltungsbereich dieses Gesetzes erschienenen Tonträger, es sei denn, daß der Tonträger 
früher als dreißig Tage vor dem Erscheinen im Geltungsbereich dieses Gesetzes außerhalb dieses Gebietes er-
schienen ist. Der Schutz erlischt jedoch spätestens mit dem Ablauf der Schutzdauer in dem Staat, dessen Staats-
angehörigkeit der Hersteller des Tonträgers besitzt oder in welchem das Unternehmen seinen Sitz hat, ohne die 
Schutzfrist nach § 85 Abs. 3 zu überschreiten.  
 
(3) Im übrigen genießen ausländische Staatsangehörige oder Unternehmen ohne Sitz im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes den Schutz nach Inhalt der Staatsverträge. § 121 Abs. 4 Satz 2 sowie die §§ 122 und 123 gelten ent-
sprechend.  
 

§ 127 
Schutz des Sendeunternehmens 

(1) Den nach § 87 gewährten Schutz genießen Sendeunternehmen mit Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
für alle Funksendungen, gleichviel, wo sie diese ausstrahlen. § 126 Abs. 1 Satz 3 ist anzuwenden.  
 
(2) Sendeunternehmen ohne Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes genießen den Schutz für alle Funksendun-
gen, die sie im Geltungsbereich dieses Gesetzes ausstrahlen. Der Schutz erlischt spätestens mit dem Ablauf der 
Schutzdauer in dem Staat, in dem das Sendeunternehmen seinen Sitz hat, ohne die Schutzfrist nach § 87 Abs. 3 
zu überschreiten.  
 
(3) Im übrigen genießen Sendeunternehmen ohne Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes den Schutz nach 
Inhalt der Staatsverträge. § 121 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.  
 

§ 127a 
Schutz des Datenbankherstellers 

(1) Den nach § 87b gewährten Schutz genießen deutsche Staatsangehörige sowie juristische Personen mit Sitz im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes. § 120 Abs. 2 ist anzuwenden.  
 
(2) Die nach deutschem Recht oder dem Recht eines der in § 120 Abs. 2 Nr.2 bezeichneten Staaten gegründeten 
juristischen Personen ohne Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes genießen den nach§ 87b gewährten Schutz, 
wenn  

1. ihre Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung sich im Gebiet eines der in § 120 Abs. 2 Nr. 2 be-
zeichneten Staaten befindet oder  

2. ihr satzungsmäßiger Sitz sich im Gebiet eines dieser Staaten befindet und ihre Tätigkeit eine tatsäch-
liche Verbindung zur deutschen Wirtschaft oder zur Wirtschaft eines dieser Staaten aufweist.  

 
(3) Im übrigen genießen ausländische Staatsangehörige sowie juristische Personen den Schutz nach dem Inhalt 
von Staatsverträgen sowie von Vereinbarungen, die die Europäische Gemeinschaft mit dritten Staaten schließt; 
diese Vereinbarungen werden vom Bundesministerium der Justiz im Bundesgesetzblatt bekanntgemacht.  
 

§ 128  
Schutz des Filmherstellers 

(1) Den nach den §§ 94 und 95 gewährten Schutz genießen deutsche Staatsangehörige oder Unternehmen mit 
Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes für alle ihre Bildträger oder Bild- und Tonträger, gleichviel, ob und wo 
diese erschienen sind. § 120 Abs. 2 und § 126 Abs. 1 Satz 3sind anzuwenden.  
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(2) Für ausländische Staatsangehörige oder Unternehmen ohne Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes gelten 
die Bestimmungen in § 126 Abs. 2 und 3 entsprechend.  
 

Abschnitt 2  

Übergangsbestimmungen  

§ 129 
Werke  

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auch auf die vor seinem Inkrafttreten geschaffenen Werke anzuwen-
den, es sei denn, daß sie zu diesem Zeitpunkt urheberrechtlich nicht geschützt sind oder daß in diesem Gesetz 
sonst etwas anderes bestimmt ist. Dies gilt für verwandte Schutzrechte entsprechend.  
 
(2) Die Dauer des Urheberrechts an einem Werk, das nach Ablauf von fünfzig Jahren nach dem Tode des Urhe-
bers, aber vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes veröffentlicht worden ist, richtet sich nach den bisherigen Vor-
schriften.  
 

§ 130 
Übersetzungen 

Unberührt bleiben die Rechte des Urhebers einer Übersetzung, die vor dem 1. Januar 1902 erlaubterweise ohne 
Zustimmung des Urhebers des übersetzten Werkes erschienen ist.  
 

§ 131 
Vertonte Sprachwerke  

Vertonte Sprachwerke, die nach § 20 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der 
Tonkunst vom 19. Juni 1901 (Reichsgesetzbl. S. 227) in der Fassung des Gesetzes zur Ausführung der revidier-
ten Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst vom 22. Mai 1910 (Reichsgesetzbl. S. 
793) ohne Zustimmung ihres Urhebers vervielfältigt, verbreitet und öffentlich wiedergegeben werden durften, 
dürfen auch weiterhin in gleichem Umfang vervielfältigt, verbreitet und öffentlich wiedergegeben werden, wenn 
die Vertonung des Werkes vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erschienen ist.  
 

§ 132 
Verträge 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind mit Ausnahme der §§ 42 und 43 auf Verträge, die vor dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes abgeschlossen worden sind, nicht anzuwenden. § 43 gilt für ausübende Künstler entspre-
chend. Die §§ 40 und 41 gelten für solche Verträge mit der Maßgabe, daß die in § 40 Abs. 1 Satz 2 und § 41 
Abs. 2 genannten Fristen frühestens mit dem 1. Januar 1966 beginnen.  
 
(2) Vor dem 1. Januar 1966 dieses Gesetzes getroffene Verfügungen bleiben wirksam.  
 
(3) Auf Verträge oder sonstige Sachverhalte, die vor dem 1. Juli 2002 geschlossen worden oder entstanden sind, 
sind die Vorschriften dieses Gesetzes vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 in der am 30. Juni 2002 geltenden Fassung 
weiter anzuwenden. § 32a findet auf Sachverhalte Anwendung, die nach dem 30. Juni 2002 entstanden sind. Auf 
Verträge, die seit dem 1. Juni 2001 und bis zum 30. Juni 2002 geschlossen worden sind, findet auch § 32 An-
wendung, sofern von dem eingeräumten Recht oder der Erlaubnis nach dem 30. Juni 2002 Gebrauch gemacht 
wird.  
 
(4) Absatz 3 gilt für ausübende Künstler entsprechend.  
 

§ 133 

[Aufgehoben] 
 

§ 134 
Urheber 

Wer zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach den bisherigen Vorschriften, nicht aber nach diesem Gesetz 
als Urheber eines Werkes anzusehen ist, gilt, abgesehen von den Fällen des § 135, weiterhin als Urheber. Ist 
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nach den bisherigen Vorschriften eine juristische Person als Urheber eines Werkes anzusehen, so sind für die 
Berechnung der Dauer des Urheberrechts die bisherigen Vorschriften anzuwenden.  
 

§ 135 
Inhaber verwandter Schutzrechte  

Wer zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach den bisherigen Vorschriften als Urheber eines Lichtbildes 
oder der Übertragung eines Werkes auf Vorrichtungen zur mechanischen Wiedergabe für das Gehör anzusehen 
ist, ist Inhaber der entsprechenden verwandten Schutzrechte, die dieses Gesetz ihm gewährt.  
 

§ 135a  
Berechnung der Schutzfrist  

Wird durch die Anwendung dieses Gesetzes auf ein vor seinem Inkrafttreten entstandenes Recht die Dauer des 
Schutzes verkürzt und liegt das für den Beginn der Schutzfrist nach diesem Gesetz maßgebende Ereignis vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, so wird die Frist erst vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an berechnet. Der 
Schutz erlischt jedoch spätestens mit Ablauf der Schutzdauer nach den bisherigen Vorschriften.  
 

§ 136 
Vervielfältigung und Verbreitung  

(1) War eine Vervielfältigung, die nach diesem Gesetz unzulässig ist, bisher erlaubt, so darf die vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes begonnene Herstellung von Vervielfältigungsstücken vollendet werden.  
 
(2) Die nach Absatz 1 oder bereits vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes hergestellten Vervielfältigungsstücke 
dürfen verbreitet werden.  
 
(3) Ist für eine Vervielfältigung, die nach den bisherigen Vorschriften frei zulässig war, nach diesem Gesetz eine 
angemessene Vergütung an den Berechtigten zu zahlen, so dürfen die in Absatz 2 bezeichneten Vervielfälti-
gungsstücke ohne Zahlung einer Vergütung verbreitet werden.  
 

§ 137  
Übertragung von Rechten  

(1) Soweit das Urheberrecht vor Inkrafttreten dieses Gesetzes auf einen anderen übertragen worden ist, stehen 
dem Erwerber die entsprechenden Nutzungsrechte (§ 31) zu. Jedoch erstreckt sich die Übertragung im Zweifel 
nicht auf Befugnisse, die erst durch dieses Gesetz begründet werden.  
 
(2) Ist vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes das Urheberrecht ganz oder teilweise einem anderen übertragen 
worden, so erstreckt sich die Übertragung im Zweifel auch auf den Zeitraum, um den die Dauer des Urheber-
rechts nach den §§ 64 bis 66 verlängert worden ist. Entsprechendes gilt, wenn vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes einem anderen die Ausübung einer dem Urheber vorbehaltenen Befugnis erlaubt worden ist.  
 
(3) In den Fällen des Absatzes 2 hat der Erwerber oder Erlaubnisnehmer dem Veräußerer oder Erlaubnisgeber 
eine angemessene Vergütung zu zahlen, sofern anzunehmen ist, daß dieser für die Übertragung oder die Erlaub-
nis eine höhere Gegenleistung erzielt haben würde, wenn damals bereits die verlängerte Schutzdauer bestimmt 
gewesen wäre.  
 
(4) Der Anspruch auf die Vergütung entfällt, wenn alsbald nach seiner Geltendmachung der Erwerber dem Ve-
räußerer das Recht für die Zeit nach Ablauf der bisher bestimmten Schutzdauer zur Verfügung stellt oder der 
Erlaubnisnehmer für diese Zeit auf die Erlaubnis verzichtet. Hat der Erwerber das Urheberrecht vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes weiterveräußert, so ist die Vergütung insoweit nicht zu zahlen, als sie den Erwerber mit 
Rücksicht auf die Umstände der Weiterveräußerung unbillig belasten würde.  
 
(5) Absatz 1 gilt für verwandte Schutzrechte entsprechend.  
 

§ 137a  
Lichtbildwerke 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Dauer des Urheberrechts sind auch auf Lichtbildwerke anzuwen-
den, deren Schutzfrist am 1. Juli 1985 nach dem bis dahin geltenden Recht noch nicht abgelaufen ist.  
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(2) Ist vorher einem anderen ein Nutzungsrecht an einem Lichtbildwerk eingeräumt oder übertragen worden, so 
erstreckt sich die Einräumung oder Übertragung im Zweifel nicht auf den Zeitraum, um den die Dauer des Urhe-
berrechts an Lichtbildwerken verlängert worden ist.  
 

§ 137b 
Bestimmte Ausgaben  

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Dauer des Schutzes nach den §§ 70 und 71 sind auch auf wissen-
schaftliche Ausgaben und Ausgaben nachgelassener Werke anzuwenden, deren Schutzfrist am 1. Juli 1990 nach 
dem bis dahin geltenden Recht noch nicht abgelaufen ist.  
 
(2) Ist vor dem 1. Juli 1990 einem anderen ein Nutzungsrecht an einer wissenschaftlichen Ausgabe oder einer 
Ausgabe nachgelassener Werke eingeräumt oder übertragen worden, so erstreckt sich die Einräumung oder Ü-
bertragung im Zweifel auch auf den Zeitraum, um den die Dauer des verwandten Schutzrechtes verlängert wor-
den ist.  
 
(3) Die Bestimmungen in § 137 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.  
 

§ 137c 
Ausübende Künstler 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Dauer des Schutzes nach § 82 sind auch auf Darbietungen anzu-
wenden, die vor dem 1. Juli 1990 auf Bild- oder Tonträger aufgenommen worden sind, wenn am 1. Januar 1991 
seit dem Erscheinen des Bild- oder Tonträgers 50 Jahre noch nicht abgelaufen sind. Ist der Bild- oder Tonträger 
innerhalb dieser Frist nicht erschienen, so ist die Frist von der Darbietung an zu berechnen. Der Schutz nach 
diesem Gesetz dauert in keinem Fall länger als 50 Jahre nach dem Erscheinen des Bild- oder Tonträgers oder, 
falls der Bild- oder Tonträger nicht erschienen ist, 50 Jahre nach der Darbietung.  
 
(2) Ist vor dem 1. Juli 1990 einem anderen ein Nutzungsrecht an der Darbietung eingeräumt oder übertragen 
worden, so erstreckt sich die Einräumung oder Übertragung im Zweifel auch auf den Zeitraum, um den die Dau-
er des Schutzes verlängert worden ist.  
 
(3) Die Bestimmungen in § 137 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.  
 

§ 137d 
Computerprogramme  

(1) Die Vorschriften des Abschnitts 8 des Teils 1 sind auch auf Computerprogramme anzuwenden, die vor dem 
24. Juni 1993 geschaffen worden sind. Jedoch erstreckt sich das ausschließliche Vermietrecht (§ 69c Nr. 3) nicht 
auf Vervielfältigungsstücke eines Programms, die ein Dritter vor dem 1. Januar 1993 zum Zweck der Vermie-
tung erworben hat.  
 
(2) § 69 g Abs. 2 ist auch auf Verträge anzuwenden, die vor dem 24. Juni 1993 abgeschlossen worden sind.  
 

§ 137e 
Übergangsregelung bei Umsetzung der Richtlinie 92/100/EWG 

(1) Die am 30. Juni 1995 in Kraft tretenden Vorschriften dieses Gesetzes finden auch auf vorher geschaffene 
Werke Darbietungen, Tonträger, Funksendungen und Filme Anwendung, es sei denn, daß diese zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr geschützt sind.  
 
(2) Ist ein Original oder Vervielfältigungsstück eines Werkes oder ein Bild- oder Tonträger vor dem 30. Juni 
1995 erworben oder zum Zweck der Vermietung einem Dritten überlassen worden so gilt für die Vermietung 
nach diesem Zeitpunkt die Zustimmung der Inhaber des Vermietrechts (§§ 17, 77 Abs. 2 Satz 1, §§ 85 und 94) 
als erteilt. Diesen Rechtsinhabern hat der Vermieter jeweils eine angemessene Vergütung zu zahlen; § 27 Abs. 1 
Satz 2 und 3 hinsichtlich der Ansprüche der Urheber und ausübenden Künstler und § 27 Abs. 3 finden entspre-
chende Anwendung. § 137d bleibt unberührt.  
 
(3) Wurde ein Bild- oder Tonträger, der vor dem 30 Juni 1995 erworben oder zum Zweck der Vermietung einem 
Dritten überlassen worden ist, zwischen dem 1. Juli 1994 und dem 30. Juni 1995 vermietet, besteht für diese 
Vermietung ein Vergütungsanspruch in entsprechender Anwendung des Absatzes 2 Satz 2.  
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(4) Hat ein Urheber vor dem 30. Juni 1995 ein ausschließliches Verbreitungsrecht eingeräumt, so gilt die Ein-
räumung auch für das Vermietrecht. Hat ein ausübender Künstler vor diesem Zeitpunkt bei der Herstellung eines 
Filmwerks mitgewirkt oder in die Benutzung seiner Darbietung zur Herstellung eines Filmwerkes eingewilligt, 
so gelten seine ausschließliche Rechte als auf den Filmhersteller übertragen. Hat er vor diesem Zeitpunkt in die 
Aufnahme seiner Darbietung auf Tonträger und in die Vervielfältigung eingewilligt, so gilt die Einwilligung 
auch als Übertragung des Verbreitungsrechts, einschließlich der Vermietung.  
 

§ 137f 
Übergangsregelung bei Umsetzung der Richtlinie 93/98/EWG 

(1) Würde durch die Anwendung dieses Gesetzes in der ab dem 1. Juli 1995 geltenden Fassung die Dauer eines 
vorher entstandenen Rechts verkürzt, so erlischt der Schutz mit dem Ablauf der Schutzdauer nach den bis zum 
30. Juni 1995 geltenden Vorschriften. Im übrigen sind die Vorschriften dieses Gesetzes über die Schutzdauer in 
der ab dem 1. Juli 1995 geltenden Fassung auch auf Werke und verwandte Schutzrechte anzuwenden, deren 
Schutz am 1. Juli 1995 noch nicht erloschen ist.  
 
(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes in der ab dem 1. Juli 1995 geltenden Fassung sind auch auf Werke anzu-
wenden, deren Schutz nach diesem Gesetz vor dem 1. Juli 1995 abgelaufen ist, nach dem Gesetz eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zu diesem Zeitpunkt aber noch besteht. Satz 1 gilt entsprechend für die verwandten Schutzrech-
te des Herausgebers nachgelassener Werke (§ 71), der ausübenden Künstler (§ 73), der Hersteller von Tonträ-
gern (§ 85), der Sendeunternehmen (§ 87) und der Filmhersteller (§§ 94 und 95).  
 
(3) Lebt nach Absatz 2 der Schutz eines Werkes im Geltungsbereich dieses Gesetzes wieder auf, so stehen die 
wiederauflebenden Rechte dem Urheber zu. Eine vor dem 1. Juli 1995 begonnene Nutzungshandlung darf jedoch 
in dem vorgesehenen Rahmen fortgesetzt werden. Für die Nutzung ab dem 1. Juli 1995 ist eine angemessene 
Vergütung zu zahlen. Die Sätze 1 bis 3 gelten für verwandte Schutzrechte entsprechend.  
 
(4) Ist vor dem 1. Juli 1995 einem anderen ein Nutzungsrecht an einer nach diesem Gesetz noch geschützten 
Leistung eingeräumt oder übertragen worden, so erstreckt sich die Einräumung oder Übertragung im Zweifel 
auch auf den Zeitraum, um den die Schutzdauer verlängert worden ist. Im Fall des Satzes 1 ist eine angemessene 
Vergütung zu zahlen.  
 

§ 137g 
Übergangsregelung bei Umsetzung der Richtlinie 96/9/EG 

(1) § 23 Satz 2, § 53 Abs. 5, die §§ 55a und 63 Abs. 1 Satz 2 sind auch auf Datenbankwerke anzuwenden, die 
vor dem 1. Januar 1998 geschaffen wurden.  
 
(2) Die Vorschriften des Abschnitts 6 des Teils 2 sind auch auf Datenbanken anzuwenden, die zwischen dem 1. 
Januar 1983 und dem 31. Dezember 1997 hergestellt worden sind. Die Schutzfrist beginnt in diesen Fällen am 1. 
Januar 1998.  
 
(3) Die §§ 55a und 87e sind nicht auf Verträge anzuwenden, die vor dem 1. Januar 1998 abgeschlossen worden 
sind.  
 

§ 137h 
Übergangsregelung bei Umsetzung der Richtlinie 93/83/EWG 

(1) Die Vorschrift des § 20a ist auf Verträge, die vor dem 1. Juni 1998 geschlossen worden sind, erst ab dem 1. 
Januar 2000 anzuwenden, sofern diese nach diesem Zeitpunkt ablaufen.  
 
(2) Sieht ein Vertrag über die gemeinsame Herstellung eines Bild- oder Tonträgers, der vor dem 1. Juni 1998 
zwischen mehreren Herstellern, von denen mindestens einer einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes angehört, geschlossen worden ist, eine räumliche Aufteilung 
des Rechts der Sendung unter den Herstellern vor, ohne nach der Satellitensendung und anderen Arten der Sen-
dung zu unterscheiden, und würde die Satellitensendung der gemeinsam hergestellten Produktion durch einen 
Hersteller die Auswertung der räumlich oder sprachlich beschränkten ausschließlichen Rechte eines anderen 
Herstellers beeinträchtigen, so ist die Satellitensendung nur zulässig, wenn ihr der Inhaber dieser ausschließli-
chen Rechte zugestimmt hat.  
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(3) Die Vorschrift des § 20b Abs. 2 ist nur anzuwenden, sofern der Vertrag über die Einräumung des Kabelwei-
tersenderechts nach dem 1. Juni 1998 geschlossen wurde.  
 

§ 137i 
Übergangsregelung zum Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts 

Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch findet mit der Maßgabe entsprechende 
Anwendung, dass § 26 Abs. 7, § 36 Abs. 2 und § 102 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung 
gleichgestellt sind.  
 

§ 137j 
Übergangsregelung aus Anlass der Umsetzung der Richtlinie 2001/29/EG 

(1) § 95d Abs. 1 ist auf alle ab dem 1. Dezember 2003 neu in den Verkehr gebrachten Werke und anderen 
Schutzgegenstände anzuwenden.  
 
(2) Die Vorschrift dieses Gesetzes über die Schutzdauer für Hersteller von Tonträgem in der ab dem 13. Sep-
tember 2003 geltenden Fassung ist auch auf verwandte Schutzrechte anzuwenden, deren Schutz am 22. Dezem-
ber 2002 noch nicht erloschen ist.  
 
(3) Lebt nach Absatz 2 der Schutz eines Tonträgers wieder auf, so stehen die wiederauflebenden Rechte dem 
Hersteller des Tonträgers zu.  
 
(4) Ist vor dem 13. September 2003 einem anderen ein Nutzungsrecht an einem nach diesem Gesetz noch ge-
schützten Tonträger eingeräumt oder übertragen worden, so erstreckt sich, im Fall einer Verlängerung der 
Schutzdauer nach § 85 Abs. 3, die Einräumung oder Übertragung im Zweifel auch auf diesen Zeitraum. Im Fall 
des Satzes 1 ist eine angemessene Vergütung zu zahlen.  
 

§ 137k 
Übergangsregelung zur öffentlichen Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung 

§ 52a ist mit Ablauf des 31. Dezember 2006 nicht mehr anzuwenden.  
 

Abschnitt 3  

Schlussbestimmungen 

§ 138  
Register anonymer und pseudonymer Werke 

(1) Das Register anonymer und pseudonymer Werke für die in § 66 Abs. 2 Satz 2 vorgesehenen Eintragungen 
wird beim Patentamt geführt. Das Patentamt bewirkt die Eintragungen, ohne die Berechtigung des Antragstellers 
oder die Richtigkeit der zur Eintragung angemeldeten Tatsachen zu prüfen.  
 
(2) Wird die Eintragung abgelehnt, so kann der Antragsteller gerichtliche Entscheidung beantragen. Über den 
Antrag entscheidet das für den Sitz des Patentamts zuständige Oberlandesgericht durch einen mit Gründen ver-
sehenen Beschluß. Der Antrag ist schriftlich bei dem Oberlandesgericht einzureichen. Die Entscheidung des 
Oberlandesgerichts ist endgültig. Im übrigen gelten für das gerichtliche Verfahren die Vorschriften des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Für die Gerichtskosten gilt die Kosten-
ordnung; die Gebühren richten sich nach § 131 der Kostenordnung.  
 
(3) Die Eintragungen werden im Bundesanzeiger öffentlich bekanntgemacht. Die Kosten für die Bekanntma-
chung hat der Antragsteller im voraus zu entrichten.  
 
(4) Die Einsicht in das Register ist jedem gestattet. Auf Antrag werden Auszüge aus dem Register erteilt.  
 
(5) Der Bundesminister der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung  

1. Bestimmungen über die Form des Antrags und die Führung des Register zu erlassen,  
2. zur Deckung der Verwaltungskosten die Erhebung von Kosten (Gebühren und Auslagen) für die Ein-

tragung, für die Ausfertigung eines Eintragungsscheins und für die Erteilung sonstiger Auszüge und 
deren Beglaubigung anzuordnen sowie Bestimmungen über den Kostenschuldner, die Fälligkeit von 
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Kosten, die Kostenvorschußpflicht, Kostenbefreiungen, die Verjährung, das Kostenfestsetzungsver-
fahren und die Rechtsbehelfe gegen die Kostenfestsetzung zu treffen.  

 
(6) Eintragungen, die nach § 56 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Ton-
kunst vom 19. Juni 1901 beim Stadtrat in Leipzig vorgenommen worden sind, bleiben wirksam.  
 

§ 139 
Änderung der Strafprozeßordnung 

§ 374 Abs. 1 Nr. 8 der Strafprozeßordnung erhält folgende Fassung:  
"8. alle Verletzungen des Patent-, Gebrauchsmuster-, Warenzeichen- und Geschmacksmusterrechtes, soweit sie 
als Vergehen strafbar sind, sowie die Vergehen nach §§ 106 bis 108 des Urheberrechtsgesetzes."  
 

§ 140  
Änderung des Gesetzes über das am 6. September 1952 unterzeichnete Welturheberrechtsabkommen 

In das Gesetz über das am das am 6. September 1952 unterzeichnete Welturheberrechtsabkommen vom 24. Feb-
ruar 1955 (Bundesgesetzbl. II S. 101) wird nach Artikel 2 folgender Artikel 2a eingefügt:  

 
"Artikel 2a 
Für die Berechnung der Dauer des Schutzes, den ausländische Staatsangehörige für ihre Werke nach dem 
Abkommen im Geltungsbereich dieses Gesetzes genießen, sind die Bestimmungen in Artikel IV Nr. 4 bis 6 des 
Abkommens anzuwenden."  
 

§ 141 
Aufgehobene Vorschriften  

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden aufgehoben:  

1. die §§ 57 bis 60 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikali-
schen Kompositionen und dramatischen Werken vom 11. Juni 1870 (Bundesgesetzblatt des Nord-
deutschen Bundes S. 339);  

2. die §§ 17 bis 19 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste vom 9. 
Januar 1876 (Reichsgesetzbl. S. 4);  

3. das Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst vom 19. Juni 1901 
in der Fassung des Gesetzes zur Ausführung der revidierten Berner Übereinkunft zum Schutze von 
Werken der Literatur und Kunst vom 22. Mai 1910 und des Gesetzes zur Verlängerung der Schutz-
fristen im Urheberrecht vom 13. Dezember 1934 (Reichsgesetzbl. II S. 1395);  

4. die §§ 3, 13 und 42 des Gesetzes über das Verlagsrecht vom 19. Juni 1901 (Reichsgesetzbl. S. 217) in 
der Fassung des Gesetzes zur Ausführung der revidierten Berner Übereinkunft zum Schutze von 
Werken der Literatur und Kunst vom 22. Mai 1910;  

5. das Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie vom 
9. Januar 1907 (Reichsgesetzbl. S. 7) in der Fassung des Gesetzes zur Ausführung der revidierten 
Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst vom 22. Mai 1910, des Ge-
setzes zur Verlängerung der Schutzfristen im Urheberrecht vom 13. Dezember 1934 und des Geset-
zes zur Verlängerung der Schutzfristen für das Urheberrecht an Lichtbildern vom 12. Mai 1940 
(Reichsgesetzbl. I S. 758), soweit es nicht den Schutz von Bildnissen betrifft;  

6. die Artikel I, III und IV des Gesetzes zur Ausführung der revidierten Berner Übereinkunft zum 
Schutze von Werken der Literatur und Kunst vom 22. Mai 1910;  

7. das Gesetz zur Erleichterung der Filmberichterstattung vom 30. April 1936 (Reichsgesetzbl. I S.404);  
8. § 10 des Gesetzes über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet vom 25. April 

1951 (Bundesgesetzbl. I S. 269). 
 

§ 142 
(weggefallen) 

§ 143 
Inkrafttreten 

(1) Die §§ 64 bis 67, 69, 105 Abs. 1 bis 3 und § 138 Abs. 5 treten am Tage nach der Verkündung dieses Gesetzes 
in Kraft.  
 
(2) Im übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Januar 1966 in Kraft.  


